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    Die Zahl der Menschen, die sich im Alter nicht mehr selbst versorgen können, weil sie gebrechlich oder dement sind, steigt. Allein seit 2007 nahm sie um 4,1 Prozent zu. Die Kinder der Betroffenen stehen vor der Aufgabe, die Betreuung ihrer Eltern zu organisieren, wenn diese dazu nicht mehr in der Lage sind. Oftmals müssen in kurzer Zeit eine Menge Dinge geklärt werden: Kann der oder die Betroffene in der vertrauten Umgebung betreut werden oder ist ein Pflegeheim die bessere Lösung? Wie findet man einen guten Pflegedienst oder das passende Heim? Wo erhält man Rat und Hilfe und schließlich: Was kostet das alles? „Pflege daheim oder Pflegeheim?“ unterstützt Pflegebedürftige und ihre Angehörigen bei allen Fragen rund um dieses schwierige Thema.
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      Vorwort


      Es ist die Frage aller Fragen, wenn Menschen älter werden: Wie lange kommen sie im vertrauten Zuhause allein zurecht – und was, wenn es schließlich nicht mehr geht? In vielen Familien ist diese Frage tabu. Häufig so lange, bis ein Schlaganfall oder eine beginnende Demenz die Entscheidung für eine neue Lebensform unumgänglich machen.


      Pflege – schon das Wort erschreckt. Doch es gibt zahlreiche Ausprägungen. Und je größer der Bedarf in einer alternden Gesellschaft, desto stärker wächst auch das Pflegeangebot. Je nach Schwere der Krankheit und Hilfsbedürftigkeit reichen die Möglichkeiten von ambulanter Pflege über Betreutes Wohnen bis hin zu verschiedensten Formen von Alten- und Pflegeheimen. Der Ratgeber aus der erfolgreichen stern-Reihe gibt einen Überblick und hilft bei der Auswahl – inklusive umfangreichem Serviceteil mit Adressen, Internettipps und Beratungsstellen. Nicht zuletzt zeigt er Ihnen auf, was es bedeutet, einen Angehörigen zu Hause zu betreuen.


      Ob Sie sich nun vorbereiten wollen oder ob die Situation akut ist; ob Sie selbst betroffen sind oder es um Ihre Eltern oder andere Verwandte geht: Der stern-Ratgeber „Pflege daheim oder im Pflegeheim?“ hält für alle passende Antworten parat.


      Wenn Sie dieses Buch lesen, stehen Sie vor bedeutenden Entscheidungen. Ich wünsche Ihnen dabei Kraft und Entscheidungsmut.


      Frank Thomsen


      Chefredakteur stern.de

    

  


  
    
      


      Einleitung: Das persönliche und das gesellschaftliche Problem


      Alter ist keine Krankheit. Im Gegenteil: Wir fügen nicht nur dem Leben Jahre hinzu, sondern glücklicherweise den Jahren auch Leben – will heißen: Immer mehr Menschen können sich auf eine lange Zeit eines gesunden Ruhestands freuen.


      
        Zahl der Pflegefälle

      


      Aber irgendwann kommt sie für viele von uns doch, die Pflegebedürftigkeit. Derzeit sind rund 2,4 Millionen Bürger der Bundesrepublik Deutschland „Pflegefälle“. Die Zahl wird nach allen Prognosen steigen, und das besonders stark schon bis zum Jahr 2030: Dann werden nämlich die Menschen aus geburtenstarken Jahrgängen des vorigen Jahrhunderts 80 Jahre und älter sein, und von den „Hochbetagten“ sind erfahrungsgemäß etwa zwei Drittel pflegebedürftig. Die Zahl der Pflegebedürftigen in Zukunft hängt unter anderem auch davon ab, ob es gelingt, durch zielgerichtete Vorsorge den Eintritt von Krankheit oder Gebrechlichkeit hinauszuzögern. In jedem Fall werden die Kosten für die Sozialsysteme steigen. Wobei es uns unzulässig erscheint, Pflege nur unter Kostengesichtspunkten zu betrachten – aus humanitären Gründen selbstverständlich, aber auch, weil die Dienstleistung „Pflege“ nicht wenig zu Bruttosozialprodukt und Arbeitsplatzschaffung beiträgt.


      
        Pflege zu Hause

      


      Ebenfalls zwei Drittel beträgt der Anteil der heute Pflegebedürftigen, die zu Hause versorgt werden – und das überwiegend oder zur Gänze von Angehörigen. Wenn aber der Ehemann plötzlich gepflegt werden muss oder sich ein Elternteil nicht mehr alleine versorgen kann, stürmen tausend Fragen und Ängste auf einen ein. Kann ich das überhaupt? Wie ist die Pflege eines Angehörigen mit meinem bisherigen Leben zu vereinbaren, mit dem Beruf, der Erziehung eigener Kinder, dem Bedürfnis nach Freizeit und Erholung? Wer kann mich jetzt beraten? Wo finde professionelle Unterstützung? Was kostet das alles und wie viel Geld gibt es von der Pflegeversicherung oder anderen Stellen? Und wenn ich selbst „auf dem Zahnfleisch gehe“, wie so viele pflegende Angehörige, wenn mir selbst ein „Burnout“ droht, weil ich einfach nicht mehr kann – gibt es dann Hilfe für mich selbst? Diese und andere Fragen wollen wir Ihnen in diesem Ratgeber so gut es geht beantworten.


      Was die Pflegebedürftigen selbst betrifft, so ist auch viel von Altersarmut die Rede. Auch wenn es unpopulär ist, so etwas auszusprechen: Derzeit stimmt das nicht. Was es in Deutschland gibt, das ist Kinderarmut. Altersarmut hingegen ist – noch – ein Problem für ein bis zwei Prozent der Senioren. Die meisten kommen gar nicht so schlecht mit ihrer Rente hin, und viele verfügen zusätzlich über Betriebsrenten sowie Zinsen aus Geldanlagen oder Immobilien. Zutreffend ist jedoch, dass das angesparte Vermögen höchst ungleich verteilt ist. Und vor allem: Wenn die vielen, die heute in Billigjobs zu arbeiten gezwungen sind, in Rente gehen und gegebenenfalls pflegebedürftig werden, dann kommt es dicke. Wenn nichts Entscheidendes passiert, dann gibt es sie in etwa zwei Jahrzehnten wirklich und massenhaft, die Altersarmut.


      
        Reform der Pflegeversicherung

      


      Seit Jahren wird nicht nur darüber diskutiert, was gegen drohende Abhängigkeit alter Menschen vom Staat unternommen werden muss (Mindestlöhne, Arbeitsmarktpolitik), sondern auch über eine Reform der Pflegeversicherung. 2011 war sogar vollmundig als „Jahr der Pflege“ angekündigt worden – das wurde quasi einkassiert. Die schwarz-gelbe Bundesregierung hatte schon in ihrem Koalitionsvertrag vom Oktober 2009 festgelegt, dass die Pflegeversicherung reformiert werden soll: Zum einen sollten die Leistungen verbessert, zum anderen die finanzielle Basis angesichts zu erwartender Kostensteigerungen stabilisiert werden. Beides sollte spätestens Mitte 2011 abgeschlossen sein, wurde aber aufgrund koalitionsinterner Streitigkeiten und auch Personalwechsel immer wieder verschoben. Ob und wann die Pflegereform kommen und wie vernünftig sie sein wird, steht (jedenfalls bis zum Redaktionsschluss für dieses Buch) in den Sternen.


      
        Private Versicherung

      


      Die FDP, unterstützt vom Verband der Privaten Krankenversicherungen, beharrt darauf, dass neben der gesetzlichen Pflegeversicherung eine „kapitalgedeckte Säule“ gebildet wird – was nichts anderes heißt als eine obligatorische zusätzliche Privat-Pflegeversicherung, für die der Arbeitnehmer die Prämie alleine zahlen müsste. Die CSU ist von dieser Vereinbarung im Koalitionsvertrag abgerückt, und Opposition, Sozialverbände sowie gesetzliche Krankenkassen möchten statt einer „Pflege-Kopfpauschale“ eine „Bürger-Pflegeversicherung“. Dies hieße, dass alle, auch Gutverdiener, in die gesetzliche Pflegeversicherung einzahlen, die Beitragsbemessungsgrenze angehoben und Einkommensarten wie Miet- oder Zinseinkünfte mitberücksichtigt würden. Nur so lasse sich die vorhergesagte Steigerung der Versicherungsbeiträge verhindern oder eindämmen – und die Qualität der Pflege verbessern.


      
        Mängel im Pflegesystem

      


      Wo heute die Mängel im Pflegesystem liegen, erfahren Sie ebenfalls in diesem Buch. Insbesondere folgende Punkte stechen heraus:


      Vernachlässigung und Pflegefehler. Die aber sind wohl nur in Ausnahmefällen dem Personal persönlich anzulasten. Schon heute fehlen Pflegeprofis. Arbeitsverdichtung und Zeitmangel sind enorm, die Pflegenden häufig chronisch überlastet. Schon bis zum Jahr 2020 werden Schätzungen zufolge zusätzlich zu den heute arbeitenden 680.000 Vollzeitkräften (von den insgesamt 970.000 Pflegekräften arbeiten viele in Teilzeit) 220.000 Vollzeit-Fachkräfte fehlen. Bessere Bezahlung, eine höhere gesellschaftliche Anerkennung dieses Berufs, bessere Arbeitsbedingungen – dies ist nicht zum Nulltarif zu haben. Das Problem des Pflegekräftemangels wird übrigens durch den Wegfall des Zivildienstes verstärkt, nicht nur, weil „Zivis“ die Pflegeprofis unterstützt haben, sondern auch, weil so mancher von ihnen anschließend eine Ausbildung zum Pfleger absolviert hat.


      Die Kontrolle von Pflegediensten und Pflegeheimen. Es gibt zwar einen „Pflege-TÜV“, die Kriterien, nach denen dieser die Qualität prüft, sind jedoch, gelinde gesagt, umstritten. Genaueres dazu können Sie ebenfalls in unserem Buch nachlesen.


      Die Behandlung von Menschen mit Demenz. Ihre Zahl wird besonders stark steigen, und schon heute sind diese rund 1,4 Millionen Pflegebedürftigen meist unterversorgt. Auch dazu gibt es an mehreren Stellen dieses Ratgebers genauere Informationen.


      Zu wenig Hilfe für pflegende Familienmitglieder: Die Hauptlast tragen, wie gesagt, Angehörige. Sie werden nicht ausreichend unterstützt. Die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege zum Beispiel, geschildert im Kapitel 6, ist oft ein ungelöstes Problem. Auch neue Formen der „Unterbringung“ von Pflegebedürftigen – etwa betreutes Wohnen – müssten mehr gefördert werden.


      Sie können zwar durchaus Aspekte, die Sie gerade beschäftigen, aus den entsprechenden Kapiteln „herauspicken“. Zur Einordnung der medizinisch-pflegerischen, finanziellen, rechtlichen, psychologischen und gesellschaftlichen Situation rund ums Thema Pflege empfehlen wir aber, das gesamte Buch einmal durchzulesen. Diese „Mühe“ kann Ihnen, so hoffen wir, letztlich auch Zeit ersparen.


      Anmerkung: Aus Gründen der Lesbarkeit hat das Autorenteam darauf verzichtet, in jedem Fall sowohl die männliche als auch die weibliche Grammatikform zu benutzen. Selbstverständlich sind grundsätzlich beide Geschlechter gemeint.

    

  


  
    
      


      
        KAPITEL 1

      


      Pflegebedürftigkeit: Was bedeutet das?


      Rechtlich klingt das relativ einfach und klar: Als pflegebedürftig gilt ein Mensch, wenn er durch eine körperliche, geistige oder seelische Erkrankung oder Behinderung dauerhaft, voraussichtlich aber für mindestens sechs Monate, nicht mehr alleine zu alltäglichen Aktivitäten in der Lage ist, sondern dabei mehr oder weniger Unterstützung braucht. Das betrifft zwar überwiegend alte Menschen, aber auch Kinder oder junge Erwachsene können pflegebedürftig sein.


      
        GUT ZU WISSEN


        Die Pflege-Charta


        Ein allgemeinverständlicher Katalog informiert über die „Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen“ und fasst bestehende Regelungen zusammen: „Laut Pflege-Charta“ haben Pflegebedürftige zum Beispiel das Recht auf Privatheit und die Mitnahme persönlicher Einrichtungsgegenstäde ins Pflegeheim sowie das Recht auf Teilhabe am sozialen Leben und auf ein Sterben in Würde. Einige der in der Charta von 2005 aufgeführten Rechte sind inzwischen bei Gesetzesinitiativen berücksichtigt worden. Allerdings bezweifeln auch viele Pflege-Praktiker und Angehörigen-Initiativen, dass die hehren Ziele einer solchen Charta wirklich umgesetzt werden können, weil nämlich zum Beispiel die nötigen finanziellen Mittel für eine würdevolle und gute Betreuung Pflegebedürftiger fehlen. Die Pflege-Charta und dazugehörige Dokumente zum Downloaden finden Sie unter: www.pflege-charta.de/download.html.

      


      Pflegebedürftigkeit bedeutet sehr viel mehr als körperliche Gebrechen. Gefühle, Einstellungen und auch Ihre persönlichen Erfahrungen spielen eine große Rolle. Früher dachte man bei dem Wort „Alter“ vor allem an „Abstellgleis“, an triste Einsamkeit, an zwangsläufige Gebrechlichkeit oder an das Abschieben in ein Heim. Das hat sich für einen Großteil der Bevölkerung radikal verändert: Zwar sind viele Senioren pflegebedürftig und auf Hilfe angewiesen – aber heute gibt es auch viel mehr Möglichkeiten, dabei trotz allem ein gutes, weitgehend selbstbestimmtes Leben zu führen. Sie können Hilfen jenseits der Heimbetreuung finden, außerdem lässt sich die Lebensphase der Pflegebedürftigkeit oft hinauszögern.


      
        Alterungsprozess

      


      Natürlich gibt es biologische Alterungsprozesse: Die Durchblutung wird schlechter, die Lunge nimmt nicht mehr so viel Sauerstoff auf, die Muskelmasse und der Mineralgehalt der Knochen sinken, die Reaktionsgeschwindigkeit nimmt ab, und ältere Menschen stecken Krankheiten, vor allem Infekte, nicht mehr so leicht weg. Hinzu kommt, dass Menschen mit zunehmendem Alter meistens unter mehreren Krankheiten gleichzeitig leiden oder dass sich einzelne Erkrankungen gegenseitig bedingen und beeinflussen. Der „Alterszucker“ (Diabetes mellitus Typ II) geht oft mit Bluthochdruck oder einer Niereninsuffizienz einher. Aufgrund von Arthrosen in den Gelenken bewegen sich ältere Menschen weniger, was Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen kann. Oder sie haben Schmerzen, die mit starken Medikamenten behandelt werden müssen, was zum Beispiel die Sturzgefahr erhöht. Und wenn alte Menschen krankheitsbedingt länger im Bett liegen müssen, steigt das Risiko für eine Thrombose oder Lungenentzündung. Aus solchen Gründen ist es besonders wichtig, einen Hausarzt zu haben, der mit älteren Patienten vertraut ist.


      
        Mehr Pflegebedürftige

      


      Nach Berechnungen der Krankenkassen liegt die Wahrscheinlichkeit, nicht pflegebedürftig zu werden, bei rund 60 Prozent. Doch selbstverständlich gibt es nichts zu beschönigen: Bei steigender Lebenserwartung wird es mehr Pflegebedürftige geben und zum Beispiel auch mehr demenzkranke Menschen. Studien in Deutschland und in vergleichbaren Industriestaaten haben gezeigt, dass rund acht Prozent der Menschen über 65 Jahre an einer Demenz leiden und umgekehrt nahezu 70 Prozent aller Demenzkranken älter als 80 Jahre sind. Nach Schätzungen der Deutschen Alzheimer Gesellschaft werden somit in den nächsten 40 Jahren die Krankenzahlen auf über 2,6 Millionen steigen. Frauen sind davon übrigens allein wegen ihrer durchschnittlich höheren Lebenserwartung häufiger als Männer betroffen.

    

  


  
    
      


      
        KAPITEL 2

      


      Wie Sie die Pflegebedürftigkeit oft hinauszögern können


      
        Ende des Arbeitslebens

      


      Das Ende des Arbeitslebens bedeutet für die meisten Menschen einen großen Einschnitt in ihr Leben: Oft gehen dabei viele soziale Kontakte verloren, oft fehlen Anregungen, wie man die neue freie Zeit sinnvoll verbringen kann. Am besten ist es, meinen Psychologen, sich schon rechtzeitig vorher mit dem Thema auseinanderzusetzen, um dann nicht in ein Loch zu fallen. Ganz konkret sollten Sie sich zum Beispiel fragen, welche Aktivitäten für Sie dann die geeigneten wären. Das können Sie allein oder mit anderen tun, denn inzwischen gibt es fast überall in der Bundesrepublik Angebote dazu: generelle Kurse zum Nachdenken über den Ruhestand, aber auch konkrete Angebote für einen erfüllten „Un-Ruhestand“. Auf www.vhs.de finden Sie zum Beispiel alle Volkshochschulen und ihr jeweils aktuelles Kursangebot.


      „Lebenssinn und Lebenskunst“ – Ressourcen im Alter


      
        „Best Ager“

      


      Eingeschränkte Gesundheit und Leistungsfähigkeit sind sicherlich irgendwann im Lauf des Lebens unvermeidlich. Doch im Durchschnitt sind „die Alten“ heute erheblich fitter und „jünger“ als in früheren Generationen. Die meisten Menschen haben heutzutage nach Berufstätigkeit und Familienfürsorge rund zehn Jahre mehr Zeit für ein aktives Leben ohne Gebrechen und Pflegebedürftigkeit, als das früher der Fall war. Das schlägt sich in Begriffen wie „Voralter“ oder „Best Ager“ nieder.


      Menschen leben heute nicht nur länger, sie werden auch gesünder alt, zu den gewonnenen Jahren kommt bei vielen eine gute bis sehr gute Lebensqualität bis ins hohe Alter hinzu.


      
        Frühzeitige Überlegungen

      


      Sehr viele ältere Menschen können sehr viel mehr, als sie sich zutrauen. Sie sollten allerdings Gesundheit nicht als Abwesenheit von Krankheit begreifen, sondern als eine Art „Lebenskunst“, als Herausforderung, das Leben mit den vorhandenen Mitteln und Möglichkeiten zu gestalten. Ein erster wichtiger Schritt zum gelingenden Altern ist, sich frühzeitig und aktiv mit den natürlicherweise nachlassenden Kräften, mit irgendwann drohender Krankheit oder schon vorhandener Hilfsbedürftigkeit auseinanderzusetzen: Wie viel Hilfe brauche ich? Wie, von wem kann ich sie bekommen? Welche Veränderungen sind notwendig (zum Beispiel ein Umzug in eine altersgerechte Wohnung, eventuell auch der Umzug in eine andere Stadt, wenn dort die Kinder wohnen)? Pflegebedürftige sollten Hilfe weder pauschal ablehnen noch zu viel von ihren Angehörigen erwarten.


      
        Kohärenzsinn

      


      Und eine ganz wichtige Ressource für ein gelingendes Altwerden ist das, was der Soziologe und Stressforscher Aaron Antonovsky einmal den „Kohärenzsinn“ genannt hat: Wer sich nicht als Spielball des Schicksals begreift, sondern daran glaubt, dass er sein Leben prinzipiell verstehen, selbst beeinflussen und gestalten kann, der wird besser mit belastenden Situationen und auch mit Krankheiten fertig.


      Gesund alt werden


      Ob und wann jemand pflegebedürftig wird, hängt von vielen Faktoren ab, von der Biologie ebenso wie von der sozialen Lage zum Beispiel. Menschen, deren Eltern und Großeltern relativ gesund „steinalt“ wurden, haben tatsächlich eine gute Chance, dass ihr Altern ähnlich verläuft. Menschen mit wenig Geld und geringer Bildung sind im Durchschnitt kränker und werden schneller und häufiger pflegebedürftig. Unbestritten trägt ungesunde Lebensweise – erwähnt sei nur das Rauchen – allerdings auch zu Krankheiten und vorzeitigem Altern bei.


      
        GUT ZU WISSEN


        Anti-Aging: meist nur ein Marketing-Trick


        Auch wenn die seriöse Medizin über die Ursachen des (übermäßigen oder vorzeitigen) Alterns forscht und nach Abhilfe sucht: Unter dem vielversprechenden Namen „Anti-Aging“ werden heutzutage vor allem pflanzliche Mittelchen, konzentrierte Vitaminpillen und andere Nahrungsergänzungsmittel, Hormonpräparate, Anti-Falten-Cremes und Wellness-Maßnahmen vermarktet, die äußerst nützlich sind – allerdings wohl ausschließlich für die Hersteller. Ein wissenschaftlicher Beweis dafür, dass irgendetwas davon den Alterungsprozess sowie Krankheiten aufhält, die in Pflegebedürftigkeit münden, liegt so gut wie nie vor.


        Ein aktuelles und sehr vernünftiges Buch zur Frage, welche Maßnahmen im und fürs Alter fit halten, hat die Medizinjournalistin Vera Herbst geschrieben und dabei den Modebegriff „Anti-Aging“ vom Kopf auf die Füße gestellt, sprich auf medizinisch sinnvolle Maßnahmen reduziert (herausgegeben von der Stiftung Warentest, siehe Literaturliste).

      


      Ebenso wie bei Krankheiten sind auch bei Pflegebedürftigkeit Schuldzuweisungen unangebracht. Doch bis zu einem gewissen Grad können Menschen selbst viel tun, um die Pflegebedürftigkeit hinauszuzögern oder gar zu verhindern. Dazu gehört es übrigens auch, wichtige, vom Arzt verschriebene Medikamente – ein Beispiel: Blutdrucksenker – regelmäßig zu nehmen. Und die grundsätzlichen Ratschläge zur Prävention gelten hier ebenso: Für gesunde Ernährung, körperliche Bewegung, geistige Aktivität und die Pflege sozialer Kontakte ist es nie zu spät.


      
        Ernährung

      


      Im Hinblick auf Pflegebedürftigkeit sind allerdings ein paar Besonderheiten zu beachten: Gesunde Kost beispielsweise ist gut (schon um Krankheiten wie „Alterszucker“ vorzubeugen), aber im Alter wird etwas anderes fast noch wichtiger, nämlich sich den Spaß am und beim Essen zu bewahren. Denn viele ältere Menschen verlieren krankheitsbedingt plötzlich an Gewicht und können das nur sehr schwer wieder zulegen. Die Folge ist meist körperliche Schwäche – man hat nichts mehr zuzusetzen. Mahlzeiten können außerdem jene Situationen sein, welche die Einsamkeit vor Augen führen – alleine zu essen, ist für viele Menschen eher traurig. Deshalb sollten Sie Ihre älteren Angehörigen ermuntern, sich relativ früh regelmäßiges Essen anzugewöhnen, falls sie das bisher nicht getan haben (notfalls mit Hilfe eines Lieferdienstes, siehe Kapitel 3). Außerdem sollten sie täglich mindestens eineinhalb Liter trinken – mit dem Alter lässt das natürliche Durstgefühl nach, so dass sie unter Umständen nicht merken, wenn sie zu wenig Flüssigkeit zu sich nehmen. Rechtzeitige Gewöhnung ist auch hier das beste Rezept: Schlagen Sie Ihrem Angehörigen doch vor, zum Beispiel morgens an verschiedenen Plätzen in der Wohnung, an denen er sich länger aufhält, jeweils ein volles Glas Wasser hinzustellen.


      
        Stressabbau

      


      Auch wenn es leicht dahingesagt klingt: Stressabbau kann ebenfalls Pflegebedürftigkeit hinauszögern. Bei vielen Menschen liegt die Phase mit den größten, auch seelischen Belastungen – zum Teil Überforderungen – während der letzten Zeit der Berufstätigkeit. Entspannungstechniken wie Yoga oder Autogenes Training, rechtzeitig erlernt und angewendet, können helfen zu verhindern, dass man allzu früh pflegebedürftig wird. Nicht vernachlässigt werden sollte zu diesem Ziel auch die regelmäßige Inanspruchnahme sinnvoller medizinischer Früherkennungs- und Vorsorgemaßnahmen. (Siehe dazu auch: A. und J. Westhoff, Ihre Rechte als Kassenpatient, Kapitel 3 und 7.)


      
        Stürze vermeiden

      


      Eine wesentliche Ursache für die Pflegebedürftigkeit älterer Menschen sind Stürze und in der Folge Knochenbrüche, vor allem des Oberschenkelhalses. Das Risiko lässt sich beispielsweise schon durch kleinere Wohnungsumgestaltungen und vernünftiges Einrichten stark verringern: Achten Sie auf „Stolperfallen“ wie rutschige Teppichläufer. Sehr hilfreich ist es auch, kleinere Leuchtquellen in der Wohnung anzubringen, die auf Bewegung reagieren, damit ältere Menschen nachts, wenn sie zur Toilette müssen, nicht im Dunkeln herumtapsen müssen. Frauen vor allem (aber auch Männer sind zum Teil betroffen) sollten darüber hinaus ihren Vitamin-D- und Calcium-Status überprüfen lassen und gegebenenfalls ausgleichen, um die Knochenbruchgefahr zu verringern.


      
        Bewegung

      


      Selbstverständlich ist auch regelmäßige Bewegung ein wichtiger Faktor bei der Vorbeugung, die Volksweisheit „wer rastet, der rostet“ gilt besonders im Alter. Wer immer schon sportlich war, der kann seine Sportart in altersangepasster Weise weiter betreiben, und wer sich bisher für keinen speziellen Sport begeistert hat, könnte ja zumindest regelmäßig spazieren gehen und den Alltag etwas beweglicher gestalten. Bewegung und Sport haben nicht nur eine körperliche, sondern auch eine seelische und eine soziale Komponente: Körperliche Aktivität beugt depressiven Verstimmungen vor und kann sie lindern. Und Sport bringt eben auch ältere Menschen in Kontakt mit anderen, gerade, wenn nach der Berufstätigkeit soziale Begegnungen nicht mehr so zahlreich und selbstverständlich sind. Deshalb sollten sich auch frühere Sportmuffel im Alter überwinden und mit einer Sportart mit geringer Verletzungsgefahr neu anfangen: Schwimmen, Wandern, Skilanglauf, Radfahren, Rudern, Nordic Walking, die Auswahl ist riesig.


      
        Fit im Kopf

      


      Darüber hinaus ist Bewegung inzwischen als ein entscheidender Faktor erkannt worden, um auch im Kopf fit zu bleiben: Schon moderate körperliche Aktivität steigert die Durchblutung und den Stoffwechsel des Gehirns und damit seine Leistungsfähigkeit. Ansonsten können ältere Menschen die geistige Aktivität noch auf vielfältige Weise erhalten. Jede Art von konzentrierter Beschäftigung ist gut: Zeitung lesen oder bewusst Radio hören, Kreuzworträtsel oder Sudoku ausfüllen, beim Einkaufen Kopfrechnen, Briefe schreiben, Karten spielen oder in ein Konzert, Theater oder Museum gehen. Spezielle Gehirnjogging-Programme, wie sie vielfach angeboten werden, führen jedoch nicht zu der erhofften allgemeinen geistigen Fitness oder können gar der Alzheimer-Krankheit und anderen Demenzen (siehe Kapitel 7) vorbeugen. Sie verbessern nur diejenigen Fertigkeiten, die gerade trainiert werden: Wer oft Rätsel löst, wird zwar darin besser, findet aber deshalb nicht schneller seinen verlegten Wohnungsschlüssel.


      
        Blutzucker und -werte

      


      Eine medizinisch unbestritten sinnvolle Methode, vermeidbare Demenzen zu verhindern, ist die konsequente Behandlung von Risiken für die Gefäße. Dazu gehört die sorgfältige (medikamentöse) Einstellung von Blutzucker und Blutdruckwerten.


      Wozu ferner alle Gerontologen und Geriater raten: Suchen Sie sich rechtzeitig, auch schon während der Berufstätigkeit, immer wieder einmal neue Herausforderungen, vielleicht ein neues Hobby, vielleicht ein Ehrenamt. Das mag zunächst anstrengend sein. Aber es hält beides fit: Körper und Geist.


      
        GUT ZU WISSEN


        Verhalten und Verhältnisse


        Der Sachverständigenrat Gesundheit, der die Bundesregierungen unabhängig beraten soll (siehe auch Literaturliste), bemängelt, dass für die Prävention von Pflegebedürftigkeit viel zu wenig getan werde. Dazu gehöre auch, dass ein unabhängiges Leben mit „bedingter Gesundheit“ gefördert werden müsse. Es gebe nicht nur zu wenig Anregung zum vorbeugenden Verhalten jedes Einzelnen, sondern vor allem auch eine zu geringe Förderung gesellschaftlicher Verhältnisse (Beispiele wären Straßenverkehr oder Wohnsituationen), die weniger oder später zu Pflegebedürftigkeit führen. Das gesamte Gesundheitssystem sei – anders als in Sonntagsreden behauptet – immer noch viel zu wenig auf eine altersgerechte Vorbeugung ausgerichtet. Als ein Beispiel nennen die Experten die Möglichkeit „präventiver Hausbesuche“ durch Ärzte oder Gemeindeschwestern, mit denen nachweislich die Zahl der Krankenhaus- und Heimeinweisungen deutlich verringert werden könnte – solche Hausbesuche passieren in Deutschland allerdings nicht.

      


      Nicht immer gleich zum Pflegefall werden


      Nach einem Krankenhausaufenthalt besteht für ältere Menschen die Gefahr, dass sie unnötigerweise zum Pflegefall werden. Um das zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, dass das „Entlassungsmanagement“ stimmt und dass – wenn möglich und notwendig – ihr Angehöriger zunächst in eine „geriatrische Rehabilitation“ kommt, wodurch eine zu frühe Pflegebedürftigkeit oft vermieden werden kann.


      
        Entlassung aus Krankenhaus

      


      In der Regel werden Patienten heute aus der Klinik bereits entlassen, wenn sie noch gar nicht wieder in der Lage sind, sich selbst zu versorgen und ganz allein zurecht zu kommen, auch wenn ihnen in den Entlassungspapieren „ein guter Allgemeinzustand“ bescheinigt wird. Der Gesetzgeber hat durchaus Instrumente vorgesehen, damit Menschen in solchen Situationen nicht unnötigerweise zum dauerhaften Pflegefall werden. Allerdings muss man sie kennen und oft selbst einfordern. Zunächst: Es gibt bereits im Krankenhaus Mitarbeiter, die notwendige Maßnahmen nach der Entlassung veranlassen beziehungsweise den Patienten dabei unterstützen sollen, dass der Übergang in die ambulante Versorgung zu Hause oder in einer Nachsorge-Einrichtung nahtlos funktioniert („Entlassungsmanagement“). In der Praxis ist dieses Instrument jedoch, freundlich ausgedrückt, verbesserungsfähig. Pflegewissenschaftler von der Uni Bielefeld monierten zum Beispiel im Oktober 2010 in der „Ärzte Zeitung“ die mangelnde Absprache zwischen Kliniken, Hausärzten und Pflegepersonal sowie mangelnde Sensibilität gegenüber den älteren Krankenhauspatienten.


      
        Möglichkeiten der Pflege

      


      Dabei gibt es zum Beispiel die Möglichkeit der „häuslichen Krankenpflege“ (nicht zu verwechseln mit dauerhafter Pflegebedürftigkeit und ambulanter Versorgung durch einen Pflegedienst (siehe Kapitel 3)): Ihr Angehöriger kann je nach Krankheitsfall für bis zu vier Wochen Behandlungspflege (etwa Hilfe bei Injektionen, Wundversorgung) sowie eine gewisse Grundpflege (zum Beispiel Hilfe bei An- und Ausziehen, Waschen) und hauswirtschaftliche Versorgung (Putzen, Einkaufen und Ähnliches) erhalten. Die Kosten übernimmt die Krankenkasse, für Grundpflege und Hauswirtschaft aber nur, wenn der Betreffende noch keine Pflegestufe hat (siehe auch: Kapitel 3).


      
        Rehabilitation

      


      In den meisten Fällen sind aber nach einer schweren Krankheit, nach einem Unfall oder einem operativen Eingriff umfassendere Rehabilitationsmaßnahmen nötig. Die sollen heute nicht nur gegebenenfalls die Arbeitsfähigkeit wiederherstellen, sondern auch Pflegebedürftigkeit verhindern. „Rehabilitation vor Pflege“ lautet der auch im Sozialgesetzbuch (SGB XI, § 31) festgeschriebene Grundsatz. Diese „geriatrische Rehabilitation“, im Unterschied zur Anschlussheilbehandlung oder medizinischen Reha, dient nicht nur der Nachsorge oder Wiederherstellung bei einer speziellen Erkrankung, sondern stellt ein umfassenderes Konzept für ältere, multimorbide Menschen dar, schrittweise eine gewisse Selbständigkeit zurückzugewinnen. Das gilt auch für diejenigen, deren Pflegebedürftigkeit bereits festgestellt wurde und die unter Umständen sogar schon im Pflegeheim wohnen. Um eine geriatrische Reha bewilligt zu bekommen, muss zunächst festgestellt sein, dass Ihr Angehöriger tatsächlich ein „geriatrischer Patient“ ist. In der Regel heißt das, dass er älter als 70 Jahre ist, mindestens zwei behandlungsbedürftige Krankheiten und typische Funktionseinschränkungen hat, wie sie häufig nach Schlaganfall, Herzinfarkt oder Stürzen auftreten. Die Entscheidung trifft in diesem Fall nicht die Pflegeversicherung, sondern die Krankenkasse, nachdem ein Arzt oder Krankenhaus einen Antrag gestellt hat. Eine geriatrische Reha kann ambulant, teilstationär oder auch stationär durchgeführt werden. Eine Sonderform ist die „mobile ambulante Rehabilitation“, die in häuslicher Umgebung unter Anleitung eines auf Altersmedizin spezialisierten Arztes stattfindet.


      
        Geriatriezentrum

      


      Ältere Menschen, die nach der akuten Versorgung eines Unfalls oder einer Krankheit nicht nach Hause entlassen werden können, können auch in ein wohnortnahes „Geriatriezentrum“ überwiesen werden, wo sie neben der pflegerischen und medizinischen Grundversorgung rehabilitative Maßnahmen erhalten wie Physiotherapie, Mobilisierung, Ergotherapie, nach einem Schlaganfall zusätzlich Sprech-, Stimm- und Sprachtherapie oder Gedächtnistraining. Es stehen auch Sozialarbeiter bereit, die zusammen mit Ihnen die Wohnung des Angehörigen anschauen, um zu klären, was dort eventuell den jetzigen Fähigkeiten und Bedürfnissen angepasst werden muss (siehe Kapitel 3). Die geriatrische Rehabilitation dauert in der Regel drei bis vier Wochen, allerdings ist in letzter Zeit entgegen politischer Beteuerungen die Versorgung Älterer eher schlechter geworden: Viele Krankenkassen (die diese Reha bezahlen müssen) genehmigen oft nur einen zehn Tage dauernden „Rehabilitationsversuch“ mit Verlängerungsmöglichkeit, oder sie lehnen die geriatrische Rehabilitation ganz ab und verweisen die Betreffenden statt an eine geriatrische an eine fachspezifische Reha-Klinik (zum Beispiel nach einem Sturz an eine orthopädische), die niedrigere Tagessätze hat, aber eben auch nicht auf die vielfältigen Bedürfnisse geriatrischer Patienten eingehen kann.


      Rechtzeitig konkrete Maßnahmen ergreifen


      
        Prävention

      


      Selbstverständlich kann niemand allen gesundheitlichen Einschränkungen vorbeugen, und auch die beste Prävention kann solche Krankheiten nicht grundsätzlich und auf Dauer verhindern, die letztlich oft Pflegebedürftigkeit nach sich ziehen. Vieles lässt sich aber gut regeln, bevor der Pflegefall endgültig eintritt.


      Wohnsituation und Ausstattung


      
        Frühzeitige Anpassungen

      


      Eine gegebenenfalls notwendige Umgestaltung der Wohnung (siehe Kapitel 3) sollte frühzeitig erfolgen, damit sich Ihr Angehöriger langsam an Neuerungen gewöhnen kann. Manchmal sind es schon Kleinigkeiten: Sehr angenehm ist zum Beispiel ein Bett mit verstellbarem Kopfteil. In der Wohnung hilft ein tragbares Telefon, damit man nicht über die lange Schnur stolpert. Kleinere Haushaltsanschaffungen können den Alltag im Alter erheblich erleichtern. Mit einer Mikrowelle zum Beispiel kann der Pflegebedürftige oft noch selbst oder später einmal der ambulante Pflegedienst schneller für regelmäßige warme Mahlzeiten sorgen (zum „Essen auf Rädern“ siehe Kapitel 3). Auch ein Kühlschrank mit größerem Tiefkühlfach oder ein kleiner, gesonderter Tiefkühlschrank kann sehr sinnvoll sein, denn viele Lieferdienste für Mahlzeiten bieten eine größere Auswahl an tiefgekühlten, Mikrowellen-tauglichen Gerichten an, die der Pflegebedürftige dann zu seinen eigenen Essenszeiten – anders als beim warmen „Essen auf Rädern“ – nach Lust und Tageslaune auswählen und erwärmen kann. Ein Gasherd ist möglicherweise für manche Senioren problematisch, und wenn Sie es sich leisten können, sollten Sie für den Pflegebedürftigen vielleicht einen Elektroherd mit automatischer Abschaltung anschaffen – vergessene glühende Herdplatten sind eine Gefahrenquelle.


      
        Kontakte pflegen

      


      Suchen oder pflegen Sie auch Kontakt in dem Wohnhaus oder in Ihrer Nachbarschaft, unter anderem, um einen Schlüssel bei vertrauenswürdigen Nachbarn deponieren zu können. Sie oder Hilfsdienste können so im Notfall rascher Beistand leisten.


      
        Umzug?

      


      Vielleicht aber sollte Ihr Angehöriger schon vor Eintritt der Pflegebedürftigkeit darüber nachdenken, in eine seniorengerechte Wohnung umzuziehen, welche Belastungen er sich noch zumuten kann und will, die ein selbstbestimmtes Leben im Alter eher behindern, etwa eine zu große Wohnung oder gar ein Garten (zur Frage einer frühzeitigen Anmeldung in einem Seniorenheim siehe Kapitel 4). Im neuen Haus muss selbstverständlich ein Aufzug vorhanden sein, wenn die Wohnung nicht gerade parterre liegt. Notwendig ist natürlich eine Zentralheizung, schön wäre auch ein Balkon, falls Ihr Angehöriger später nicht mehr regelmäßig rausgehen kann. Die „Seniorenwohnung“ sollte gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sein, Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleister wie Friseur oder Fußpflege und vor allem Ärzte in der Nähe haben, vielleicht sogar ein Seniorenfreizeitangebot.


      Rechtliche Vorsorge


      Wenn Sie – gemeinsam mit Ihrem Angehörigen – frühzeitig einige rechtliche Vorkehrungen treffen, werden Sie einer Alterskrankheit, einem Unfall oder der Pflegebedürftigkeit sicherlich gelassener entgegensehen können:


      
        Vorsorgevollmacht

      


      Ihr Angehöriger kann zum Beispiel Ihnen oder einem anderen Menschen, dem er vertraut, eine „Vorsorgevollmacht“ geben, damit dieser in dessen Namen handeln und entscheiden kann. Man kann und muss dabei selbst schriftlich genau festlegen, ob es sich um eine Generalvollmacht handelt oder auf welche Lebensbereiche – von Finanzangelegenheiten bis zu Gesundheitsfragen – sich diese Vollmacht bezieht. Der Betreffende kann außerdem jemanden ermächtigen, für ihn zu entscheiden, welche Untersuchungen oder Behandlungen bei ihm durchgeführt werden dürfen und welche nicht. Diese „Gesundheitsvollmacht“ ist nicht identisch mit einer Patientenverfügung (siehe unten). Rechtsberater weisen immer wieder darauf hin, dass es vielleicht naheliegend, aber nicht immer sinnvoll ist, den womöglich gleichaltrigen Lebenspartner zu bevollmächtigen, da dieser unter Umständen sogar früher entscheidungsunfähig werden kann. Sie empfehlen sogar, mehreren Personen unterschiedliche Spezialvorsorgevollmachten zu erteilen und dabei auch festzulegen, ob und wann diese allein oder nur gemeinschaftlich handeln können.


      
        Betreuungsverfügung

      


      Bei einer „Betreuungsverfügung“ hingegen beauftragt jemand das zuständige Gericht, eine von ihm gewünschte Person für den Ernstfall (aber erst dann) zur Betreuung zu bestimmen. Die wesentlichen Unterschiede zur Vorsorgevollmacht sind, dass ein Betreuer oder eine Betreuerin vom Betreuungsgericht überwacht wird und dass die bevollmächtigte Person, wenn erforderlich, sofort handeln kann. Mit beiden Vollmachten verhindert man auch, dass einem irgendeine Betreuungsperson zugewiesen wird, wenn man nicht mehr in der Lage ist, seine Angelegenheiten selbst zu regeln.


      
        GUT ZU WISSEN


        Was heißt „Betreuung“?


        Was früher die „Vormundschaft“ oder auch „Gebrechlichkeitspflegschaft“ war, heißt seit 1992 „Betreuung“ und bedeutet eine staatliche Fürsorge für die Person und das Vermögen von Menschen, die aufgrund einer Krankheit oder Behinderung ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können. Man kann selbst vorsorglich einen Antrag stellen (siehe „Betreuungsverfügung“), oder Dritte können eine Betreuung für jemanden beantragen. Das wird von Gutachtern geprüft und letztlich entschieden vom Betreuungsgericht (früher „Vormundschaftsgericht“, Teil des Amtsgerichts) – wenn möglich immer im persönlichen Kontakt mit dem Menschen, der betreut werden soll. Das kann nur vorübergehend oder auch dauerhaft sein (nach sieben Jahren muss aber das Gericht erneut prüfen und entscheiden).


        Als Betreuer werden zunächst, wenn man die Person nicht vorher selbst bestimmt hat, Angehörige gefragt, dann Berufsbetreuer. Mit dem neuen Betreu ungsrecht haben die Betroffenen mehr Rechte erhalten, und die Betreuer werden stärker kontrolliert. (Mehr dazu im Stern-Ratgeber von Bernhard F. Klinger: Betreuung von Angehörigen, siehe Literaturliste).

      


      
        Patientenverfügung

      


      Schließlich gehört zur rechtlichen Vorsorge noch die „Patientenverfügung“. Damit wahrt Ihr Angehöriger im Vorhinein sein Selbstbestimmungsrecht und verfügt darüber, welche medizinischen Maßnahmen er im Falle einer unheilbaren Erkrankung akzeptiert und welche nicht. Es soll jedoch nicht verschwiegen werden, dass es in der Praxis immer wieder zu Problemen damit kommt: Zwar ist nach langem Ringen 2009 ein neues Gesetz dazu verabschiedet worden, das genauere Regelungen vorsieht. Aber die Situation eines Menschen am Lebensende ist oft doch sehr komplex und kann nicht so eindeutig vorhergesagt werden. Dennoch raten Experten dringend, seinen Willen so genau wie möglich vorher schriftlich festzuhalten. Dazu gehört vor allem:


      
        	möglichst genau die Situation zu beschreiben, für welche die Patientenverfügung gelten soll, also nicht: „am Lebensende“, sondern zum Beispiel: „wenn ich mich im Endstadium einer unheilbaren, tödlichen Krankheit befinde“;


        	möglichst genau zu beschreiben, welche lebenserhaltenden Maßnahmen nicht gewünscht sind, also nicht: „Ich will nicht an Schläuchen hängen“, sondern zum Beispiel: „Ich will keine künstliche Ernährung“;


        	festzuhalten, welche Wünsche man zum Sterbeort und zur Sterbebegleitung hat;


        	und schließlich genau festzuhalten, wer am besten über die Wünsche und den Willen des Sterbenden Bescheid weiß, falls die Situation unklar ist und dieser selbst nicht mehr Auskunft geben kann.

      


      Eine gültige Patientenverfügung muss immer schriftlich vorliegen und alle zwei Jahre, mit Datum und Unterschrift, aktualisiert werden. Beratungen zu den rechtlichen Vorkehrungen im Fall der Pflegebedürftigkeit biete viele Stellen an (siehe auch Kapitel 5); besonders herausgehoben sei hier die Deutsche Hospizstiftung, die zudem eine Schiedsstelle für Konflikte um Patientenverfügungen unterhält (siehe www.hospize.de).


      Vordrucke für alle genannten Verfügungen erhalten Sie bei zahlreichen der im Adressenverzeichnis genannten Stellen oder Sie können diese im Internet herunterladen, zum Beispiel bei: www.netdoktor.de/Gesund-Leben/Alter+Pflege/Vorsorgen, dort auf: „PDF-Downloads“.


      Zu Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung unterhält das „Netzwerk Pflegeberatung“ (siehe Kapitel 5) ein Servicetelefon: 0180 3 770 500-1.


      Pflegeversicherung und Pflegestufen


      
        Finanzielle Belastung

      


      Pflegebedürftigkeit ist nicht nur, aber eben auch ein finanzielles Problem für viele Menschen, doch mit Hilfe der Pflegeversicherung, die vor mehr als 15 Jahren eingeführt wurde, lässt sich mindestens ein Teil der Kosten decken. Zu diesem Thema begnügen wir uns hier mit einer Zusammenfassung. Alle detaillierten Antworten dazu können Sie in einem anderen Stern-Ratgeber von Andreas Heiber nachlesen: Die neue Pflegeversicherung – Der Antrag, die Pflegestufen, die Leistungen (siehe Literaturliste). Wie man eine Einstufung als Pflegebedürftiger beantragt und erreicht, welche Voraussetzungen für welche Pflegestufe vorliegen müssen, welche Fallstricke zu beachten sind – das alles hat sich seit Erscheinen dieses nützlichen Buches nicht oder nur marginal geändert. Im Hinblick auf die Zahlungen der Pflegekasse hat sich allerdings ein wenig getan.


      Hier seien also die wichtigsten und aktuellsten Fakten genannt.


      Der Sinn der Pflegeversicherung


      
        Geschichte

      


      Kranken-, Renten- und Unfallversicherung: Sie alle gehen auf Bismarcksche Gesetze in den Jahren 1883 bis 1889 zurück. Am 19. Juli 1911 schließlich, vor nunmehr gut 100 Jahren also, wurde die deutsche Sozialgesetzgebung in der „Reichsversicherungsordnung“ zusammengefasst. Sie ist seither in Bücher des Sozialgesetzbuches (SGB) aufgeteilt, für die Gesetzliche Krankenkasse zum Beispiel gilt das „SGB V“ (Alles dazu in: Westhoff – Ihre Rechte als Kassenpatient, siehe Literaturliste), für die Pflegeversicherung das 11., teilweise auch das 9. Buch des SGB. Details finden sich unter: www.sozialgesetzbuch-sgb.de.


      Zu den genannten Zweigen kam noch die Arbeitslosenversicherung hinzu, und zuletzt wurde 1995 als fünfte Säule die Pflegeversicherung eingeführt, eng verknüpft mit dem Namen des damaligen Sozialministers Norbert Blüm. Sie ist eine Pflichtabgabe für alle – egal ob gesetzlich oder privat – Krankenversicherten. Die Pflegesätze wurden seit Inkrafttreten mehrfach angehoben. Die letzte Reform (Stand: Redaktionsschluss) der Pflegeversicherung fand 2008 statt. Wichtigste Änderungen: Der Beitrag, aber auch die Leistungen wurden angehoben, gesonderte und bessere Hilfen für Demenzkranke beschlossen, Pflegestützpunkte (siehe Kapitel 5) eingeführt (als zentrale Anlaufstelle für Pflegebedürftige und/oder ihre Angehörigen), und Pflegeheime werden seitdem unangemeldet kontrolliert (siehe Kapitel 4).


      
        Beiträge

      


      2011 betrugen die Pflichtbeiträge zur Pflegeversicherung 1,95 Prozent vom Bruttoeinkommen, jeweils zur Hälfte von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu tragen. Sie werden von der jeweiligen Pflegekasse eingezogen, die zu Ihrer Krankenkasse gehört. Das Bundesverfassungsgericht erklärte 2001 das Pflegegesetz in Teilen für verfassungswidrig. Die Beiträge von Eltern müssten klar geringer ausfallen als die von Kinderlosen. Dem wurde 2004 Genüge getan, seither müssen Eltern einen um 0,25 Prozentpunkte niedrigeren Beitrag zur Pflegeversicherung zahlen – besser gesagt (wie das in der Politik so üblich ist): Menschen ohne eigene Kinder müssen einen „Beitragszuschlag“ von 0,25 Prozentpunkten bezahlen – dieser ist „selbstverständlich“ vom Arbeitnehmer alleine zu tragen.


      Zum 1. Januar 2013 steigt nach Plänen der Bundesregierung der Beitragssatz um 0,1 Prozentpunkte auf 2,05 Prozent. Das bringt zusätzlich 1,1 Milliarden Euro ein, die für Verbesserungen der Leistungen eingesetzt werden sollen – das sind gerade mal 2,55 Euro pro Tag und demenzkranker Person.


      Ferner will die FDP eine private Zusatzversicherung einführen, die (wegen des Widerstands auch des Koalitionspartners) erst einmal freiwillig sein soll. Nach Schätzungen der Versicherungswirtschaft könnten die Beiträge dafür bei bis zu 100 Euro monatlich liegen. Und anders als bei der Riester-Rente verfällt dieses Geld, wenn man gesund bleibt.


      Pflegegeld und Sachleistungen


      
        Leistungen

      


      Die Leistungen der Pflegekassen sind immer ein – mehr oder minder bedeutender – Zuschuss zu den erhöhten finanziellen Lasten, die ein Pflegebedürftiger und seine Familie zu tragen haben. Die Pflegekasse bietet also keine „Rundumversorgung“, sie ähnelt eher einer „Teilkaskoversicherung“, das heißt, viele Kosten bleiben bei Ihnen hängen. Dennoch: Die Einführung dieser Versicherung war ein großer sozialer Fortschritt – und das wird auch so bleiben.


      
        Beantragung

      


      Leistungen aus der Pflegeversicherung müssen Sie beantragen. Mit der Pflegereform 2008 wurde ins Gesetz geschrieben, dass alle Anträge innerhalb von fünf Wochen bearbeitet werden müssen. Die Leistungen werden erst nach gutachterlicher Prüfung der Hilfsbedürftigkeit durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK – gelegentlich finden Sie auch die Bezeichnung „Medizinischer Dienst der Krankenkassen“, gemeint ist aber dasselbe) beziehungsweise bei Privatversicherten durch den Medizinischen Dienst MEDICPROOF) gewährt oder auch nicht – bei Ablehnung empfiehlt es sich so gut wie immer, Widerspruch einzulegen.


      
        Höhe der Zuschüsse

      


      Die Höhe der Zuschüsse hängt von der bewilligten „Pflegestufe“ ab. Man kann entweder „Pflegegeld“ beantragen, dann bekommt der Pflegebedürftige einen Betrag überwiesen, mit dem er sich Hilfsleistungen selbst „einkaufen“ kann. Das Geld ist überwiegend als „Anerkennung“ für pflegende Angehörige gedacht. Wenn die Hilfen von einem ambulanten Pflegedienst erbracht werden sollen, gilt das als „Sachleistung“, die dieser dann monatlich mit der Pflegekasse direkt abrechnet. Möglich und meist günstig ist es, von vorneherein die „Kombinationsleistung“ zu beantragen, das heißt, es gibt anteilig Sachleistungen und Pflegegeld (Genaueres siehe Beispielrechnung im Kapitel 3). Und es wird bei der Höhe der Leistungen unterschieden, ob jemand zu Hause versorgt wird oder in einem Pflegeheim, also ob ambulant oder stationär.


      
        GUT ZU WISSEN


        Die Pflegestufen in Kürze


        Die Pflegestufe I liegt bei erheblicher Pflegebedürftigkeit vor, das heißt, dass mindestens 90 Minuten am Tag Hilfe benötigt wird, davon mindestens die Hälfte für Grundpflege.


        Pflegestufe II (schwere Pflegebedürftigkeit): mindestens 180 Minuten pro Tag, davon Grundpflegebedarf mindestens 120 Minuten.


        Pflegestufe III (schwerste Pflegebedürftigkeit): Hilfebedarf mindestens 300 Minuten täglich, davon mindestens 240 Minuten für Grundpflege.


        Ein Härtefall liegt u.U. dann vor, wenn der Pflegeaufwand der Stufe III deutlich überstiegen wird, zum Beispiel bei Tumorerkrankungen im Endstadium.

      


      Ferner gibt es noch die „Pflegestufe Null“ bei „eingeschränkter Alltagskompetenz“. Demenzkranke (ebenso wie geistig behinderte oder psychisch kranke) Menschen sind oft in besonderer Weise pflegebedürftig, auch wenn sie nach den allgemeinen Kriterien des MDK meistens keine Pflegestufe zugesprochen bekommen. Sie brauchen weniger als 45 Minuten Grundpflege täglich, weil sie körperlich fit sind, müssen aber beaufsichtigt werden. Viele Demente haben eine „Weglauftendenz“, versuchen immer wieder zu Orten zu gehen, die in ihrer Erinnerung eine Bedeutung haben. Sie können elektrische Haushaltsageräte nicht mehr bedienen oder gehen unangemessen mit Medikamenten und Chemikalien um (versuchen zum Beispiel Zäpfchen oral einzunehmen und Ähnliches).


      Solche Pflegebedürftigen bekommen auf Antrag von Angehörigen, abhängig vom Schweregrad der Fähigkeitsstörungen, 100 bis 200 Euro monatlich, also 1.200 bis maximal 2.400 pro Jahr. Die Pflegekasse erstattet die entstandenen Kosten gegen Vorlage der entsprechenden Belege.


      In den Pflegestufen I bis III sind die Mindestmengen in den einzelnen Hilfegruppen (wie Körperpflege, medizinische Hilfen, Ernährung, Unterstützung der Mobilität etc.) genau vorgegeben (siehe auch Heiber, Die neue Pflegeversicherung).


      Die Höhe der Zahlungen der Pflegeversicherung:


      
        
          
            	
              Pflegestufe seit 2010

            

            	
              I

            

            	
              II

            

            	
              III

            

            	
              Härtefall

            
          


          
            	
              Pflegegeld ambulant

            

            	
              225 €

            

            	
              430 €

            

            	
              685 €

            

            	
          


          
            	
              Sachleistung ambulant

            

            	
              440 €

            

            	
              1.040 €

            

            	
              1.510 €

            

            	
              1.918 €

            
          


          
            	
              Sachleistung stationär („Heim“)

            

            	
              1.023 €

            

            	
              1.279 €

            

            	
              1.510 €

            

            	
              1.825 €

            
          

        
      


      
        
          
            	
              Pflegestufe ab 2012

            

            	
              I

            

            	
              II

            

            	
              III

            

            	
              Härtefall

            
          


          
            	
              Pflegegeld ambulant

            

            	
              235 €

            

            	
              440 €

            

            	
              700 €

            

            	
          


          
            	
              Sachleistung ambulant

            

            	
              450 €

            

            	
              1.100 €

            

            	
              1.550 €

            

            	
              1.918 €

            
          


          
            	
              Sachleistung stationär („Heim“)

            

            	
              1.023 €

            

            	
              1.279 €

            

            	
              1.550 €

            

            	
              1.918 €

            
          

        
      


      Ab 2015 sollen die Beträge alle drei Jahre angepasst werden, orientiert an der allgemeinen Preisentwicklung.


      Sozialhilfe und Unterhaltspflicht


      
        „Hilfe zur Pflege“

      


      Wenn das Geld aus der Pflegeversicherung nicht ausreicht, tritt möglicherweise das Sozialamt ein: Sie können „Hilfe zur Pflege“ (Sozialgesetzbuch XII – Sozialhilfe) beantragen. Die Einkommensgrenze liegt seit dem 1. Juli 2009 bundeseinheitlich bei 718 Euro. Allerdings werden zunächst die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Pflegebedürftigen geprüft, das heißt, es wird auch sein Privatvermögen zur Berechnung mitherangezogen. Es gibt jedoch ein gewisses „Schonvermögen“: Das umfasst sogar ein „angemessenes Einfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung“, solange der Partner des Pflegebedürftigen weiterhin dort wohnt. Außerdem müssen kleinere Barbeträge zwischen 1.600 Euro und rund 3.200 Euro (je nach Familienkonstellation, eventueller Behinderung etc.) nicht angetastet werden.


      
        Unterhaltspflicht

      


      Und auch Kinder sind bis zu einem gewissen Grad unterhaltspflichtig, wenn ihre Eltern pflegebedürftig werden und beim Sozialamt „Hilfe zur Pflege“ beantragen müssen. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht 2002 und nochmals 2005 festgestellt: Pflege der Eltern darf Kinder nicht arm machen, sie müssen einen ausreichenden Teil ihres Einkommens für einen angemessenen Lebensunterhalt behalten können. Der Selbstbehalt errechnet sich aus dem Nettoeinkommen, abzüglich Versicherungsbeiträge, Kreditverpflichtungen, „berufsbedingte Aufwendungen“ und Unterhaltskosten für den Ehepartner oder getrennt lebende Kinder und beträgt zurzeit 1500 Euro bei Alleinstehenden (bei Verheirateten 2.700) pro Monat. Von allem, was darüber liegt, muss man dem Sozialamt Kosten für die Pflege der Eltern zurückzahlen.


      
        ACHTUNG


        Auch Unterhalt für Schwiegereltern möglich


        Schwiegertöchter oder -söhne müssen zwar eigentlich nicht für ihre Schwiegereltern zahlen, wenn diese „Hilfe zur Pflege“ vom Sozialamt bekommen. Praktisch aber können sie indirekt doch unterhaltspflichtig werden: Wenn zum Beispiel der Schwiegersohn mehr als seine Frau verdient – und beide zusammen über dem Ehepaar-Selbstbehalt von 2700 Euro liegen – argumentiert der Gesetzgeber, dass die Frau „mehr Spielraum“ für den Unterhalt eines pflegebedürftigen Elternteils hat, auch wenn ihr Einkommen allein unter dem Selbstbehalt liegt.

      


      Anspruch auf „Hilfe zur Pflege“ aus der Sozialhilfe haben auch Menschen, bei denen die „Pflegestufe 0“ festgestellt wurde, also vor allem Menschen mit Demenz.


      Ist eine private Pflege-Zusatzversicherung sinnvoll?


      „Ich zahle meinen Anteil in die Pflegekasse – wozu soll ich auch noch Geld für zusätzliche private Versicherungen ausgeben?“ Die verärgerte Nachfrage ist verständlich, aber die gesetzliche Pflegeversicherung deckt, wie gezeigt, nur einen Teil der tatsächlich anfallenden Kosten im Pflegefall ab und wird deshalb gerne auch mit einer „Teilkasko“ verglichen. Allerdings, wie das mit allen möglichen anderen Versicherungen auch ist: Wer kann schon wissen, ob der Versicherungsfall eintritt, hier also, ob er wirklich pflegebedürftig wird. Letztlich geht es folglich um eine persönliche Abwägung, welche Lebensrisiken man finanziell abdecken will. Womöglich kann man auch, wenn man kein eigenes Vermögen hat, darauf spekulieren, dass das Sozialamt einspringen muss – allerdings holt sich die Behörde das Geld, wenn möglich, von den Kindern zurück (siehe oben). Viele Fachleute und auch die Stiftung Warentest jedenfalls sagen: Ja, bestimmte Formen von Zusatzpolicen für den Pflegefall sind sinnvoll.


      
        HINWEIS


        Die folgenden Möglichkeiten haben nichts mit der immer wieder diskutierten, besonders von der FDP favorisierten Schaffung einer später einmal obligatorischen privaten Pflegeversicherung zu tun, die zusätzlich zur gesetzlichen Pflegekasse eingerichtet würde und alleine von Arbeitnehmern zu tragen wäre. Dagegen gibt es Widerstand von vielen Seiten, und bei Redaktionsschluss dieses Buches war offen, ob eine solche Lösung, künftige Finanzprobleme auf diese Weise anzugehen, jemals kommen wird.

      


      Kosten und Nutzen


      Die Kosten für stationäre Pflege einschließlich Unterbringung, Verpflegung und medizinischer Versorgung sind ausnahmslos deutlich höher als das, was die Pflegekasse selbst bei Pflegestufe 3 zahlt (siehe Kapitel 4, Pflege im Heim). Und in vielen Fällen ist die Differenz bei der ambulanten Pflege sogar noch höher, weil hier meist nur Pflegestufe 1 oder 2 vorliegt. In beiden Fällen kann sich die Finanzierungslücke über die Jahre auf mehrere zehntausend Euro summieren.


      
        Abschluss möglichst früh!

      


      Genau genommen ist die Frage für bereits zu Pflegende und ihre Angehörigen in der akuten Situation kaum noch von Bedeutung. Der Grund: Wie zum Beispiel auch bei der Privaten Krankenkasse hängt die Höhe des Beitrages vom Eintrittsalter ab – je älter Sie sind, desto mehr bezahlen Sie monatlich. Zudem wird meist eine Gesundheitsprüfung verlangt; der Anbieter kann einen Antragsteller wegen Vorerkrankungen ablehnen. Daher sollten Sie eine private Pflege-Zusatzversicherung möglichst als Gesunder und früh im Leben (am besten vor dem 50. Lebensjahr) abschließen – dann aber kann es sich lohnen. Es gibt erhebliche Unterschiede bei Prämien und Leistungen. Sie sollten sich also beraten lassen, zum Beispiel von einer Verbraucherzentrale. Manche Versicherungen bieten auch einen Inflationsausgleich an – dann steigen Ihre Beiträge zwar in regelmäßigen Abständen leicht, aber Sie bekommen im Pflegefall auch ein höheres Tagegeld. Beachten sollten Sie allerdings, dass Sie normalerweise einen Leistungsanspruch erst nach einer gewissen Zeit (oft drei Jahre nach Vertragsbeginn) haben. Sie sollten ferner die Vertragsbedingungen auch daraufhin prüfen, ob der Anbieter zusätzlich zum MDK nochmals eine Überprüfung der Pflegestufe vornehmen will – denn im Fall der Fälle werden Sie ganz andere Sorgen haben, als sich ständig mit dem Versicherungsunternehmen auseinandersetzen zu müssen. Und Sie müssen wissen: Eine Kündigung einer Pflegeversicherungs-Police ist entweder nicht möglich oder nicht lohnenswert.


      Verschiedene Formen


      
        Zusätzliche Versicherung

      


      Drei Arten der zusätzlichen Absicherung für den Pflegefall bieten die privaten Versicherer an. Zunächst die Pflegetagegeldversicherung: Abhängig von der eingetretenen Pflegestufe, aber unabhängig von den Leistungen der gesetzlichen Pflegekasse erhalten Sie dann pro Tag einen bestimmten Betrag, bei einem Heimaufenthalt mit Pflegestufe 3 zum Beispiel 60 Euro. Das macht dann 1.800 Euro monatlich, und damit lässt sich in vielen Fällen die Differenz ausgleichen. Weiterer Vorteil: Der Pflegebedürftige entscheidet selbst, wofür das Geld eingesetzt werden soll. Im Gegensatz dazu erstattet die Pflegekostenversicherung die nachgewiesenen Aufwendungen, welche die gesetzliche Pflegekasse nicht übernimmt, allerdings bis zu einer festgelegten Höhe. Diese Variante eignet sich letztlich aber nur, wenn der Pflegebedürftige professionelle Hilfe (ambulant oder stationär) beansprucht. Und schließlich gibt es noch die Pflege-Rentenversicherung: Hier erhält ein Pflegebedürftiger eine frei verfügbare monatliche Rente. Von dieser letzten Form raten viele Verbraucherschützer aber eher ab, weil sie vergleichsweise recht teuer und nicht genau absehbar ist, wie hoch diese Zusatzrente sein wird.


      
        TIPP


        Die Stiftung Warentest hat 30 Pflegetagegeldversicherungen untersucht (Zeitschrift Finanztest Heft 2/2011). Ferner findet sich im Internet eine Zusammenstellung der Vor- und Nachteile der geschilderten drei Versicherungsmodelle: www.test.de/themen/versicherung-vorsorge/test/Themenpaket-Pflege-Mehr-Geld-fuer-die-Pflege-4190771-4198812

      


      

    

  


  
    
      


      
        KAPITEL 3

      


      Häusliche Pflege


      Die meisten älteren Menschen möchten verständlicherweise so lange wie möglich zu Hause, also in ihrer vertrauten Umgebung bleiben. Auch wenn ihre Angehörigen oder Freunde „gebrechlich“ sind, möchten und sollen sie ihr Leben so weit wie es geht selbstbestimmt und selbständig führen. Der Gesetzgeber unterstützt diese Haltung, denn in allen Bestimmungen zur Pflege gilt der Grundsatz: Häusliche geht vor stationärer Pflege.


      Derzeit stimmt dieses Ziel noch mit der Realität überein, denn von den gut zwei Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland ist nur rund ein Drittel in Pflegeheimen untergebracht. In den nächsten Jahren oder gar Jahrzehnten wird sich diese halbwegs günstige Situation aber nicht halten lassen. Mehr alte und weniger junge Menschen in unserer Gesellschaft bedeutet logischerweise auch, dass es immer weniger Angehörige geben wird, die ihre Lieben pflegen können. Und wer seinen Ehepartner pflegt, ist womöglich selbst schon nicht mehr fit wie ein Turnschuh. Bei hochbetagten Pflegebedürftigen sind auch die Kinder selbst schon alt und womöglich körperlich nicht mehr zu diesem Liebesdienst in der Lage. Etwa ein Drittel der Pflegenden ist derzeit zwischen 65 und über 80 Jahre alt.


      Hinzu kommt, dass Fachleute Alarm schlagen: Schon bald würden weit über hunderttausend professionelle Pflegekräfte in Deutschland fehlen.


      Wenn Sie selbst Angehörige pflegen


      
        Pflege zu Hause

      


      Es stimmt ja, dass man nicht alle gesellschaftlichen Aufgaben dem Staat überlassen kann. Ohne pflegende Angehörige wäre die Betreuung und Teilhabe älterer Menschen nicht finanzierbar. Sie sind die Säulen des Pflegesystems. Ein Rechenbeispiel: Das „Institut für Gesundheitsökonomie und Management im Gesundheitswesen“ hat im Herbst 2011 gezeigt, dass die Angehörigen von zu Hause lebenden Demenzkranken 80 Prozent der Versorgungskosten aufbringen, rechnet man nur einmal deren Leistung in marktübliche Stundensätze um.


      
        Belastung

      


      Mit häuslicher Pflege ist zunächst immer gemeint, dass sich rüstige Ehepartner oder erwachsene Kinder um den Angehörigen kümmern. Sie sollten sich keine Illusionen machen: Diese Betreuung wird Sie Kraft und Nerven kosten. Dennoch übernehmen Millionen Menschen diese Aufgabe, aus Liebe zum Pflegebedürftigen und auch, weil es finanziell oft nur schwer anders machbar ist. Jedoch – bei aller Einsatzfreude – ist kaum ein Fall denkbar, in dem Sie die Aufgabe ganz alleine bewerkstelligen können. Eine Zeitlang werden Sie sicherlich die Einschränkung Ihres eigenen Lebens, die (vorübergehende) Aufgabe von Hobbys oder Vernachlässigung des Freundeskreises verkraften und auch auf Verständnis stoßen. Aber in der Regel wird der Aufwand immer größer – es beginnt damit, dass Sie beispielsweise Einkaufen und Kochen für Ihre Eltern übernehmen, bald aber ist Hilfe bei der Körperhygiene und Wohnungspflege notwendig – und so weiter. Und auch die emotionale Belastung steigt unweigerlich an. Vor allem wegen meist notwendiger medizinischer Maßnahmen benötigen Sie Unterstützung durch einen häuslichen Krankenpflegedienst (siehe weiter unten) – es sei denn, Sie sind zufällig selbst Krankenschwester oder -pfleger. Und wenn Sie alles alleine machen wollen, ohne Zeit für sich selbst und zum „Durchschnaufen“, werden Sie bald schmerzhaft an Ihre eigenen Grenzen stoßen.


      
        HINWEIS


        Häusliche Pflege bedeutet nicht automatisch, dass ein Mensch in seiner eigenen Wohnung betreut wird. Er kann auch bei Angehörigen oder Freunden aufgenommen werden. Entscheidend ist nur, dass es sich nicht um eine professionelle stationäre Pflegeeinrichtung handelt.

      


      Das Richtige tun


      
        Hilfe suchen

      


      Die Pflege eines nahestehenden Menschen ist zwar vor allem auch eine Herzensangelegenheit, dennoch verlangt sie einiges an Kenntnissen und Fertigkeiten, über die nicht jeder Pflegewillige automatisch verfügt. Wenn Sie unsicher sind, welches zum Beispiel die richtigen pflegerischen Handgriffe sind oder wie etwa ein demenzkranker Mensch am besten angesprochen werden sollte, können und sollten Sie sich Hilfe holen. Die gibt es! (siehe dazu Kapitel 5).


      
        Pflegende überwiegend Frauen

      


      Dass Frauen in unserer Gesellschaft die Hauptlast bei der Pflege von Angehörigen tragen, ist nicht nur eine naheliegende Vermutung, diese Tatsache wird auch von der Statistik belegt: Die Pflegenden sind zum ganz überwiegenden Teil Frauen zwischen dem 50. und dem 75. Lebensjahr – Ehefrauen, Töchter, Schwiegertöchter. Und nicht wenige von ihnen haben es mit einer belastenden „Sandwich“-Situation zu tun: einerseits zum Beispiel der pflegebedürftige Schwiegervater, andererseits die schulpflichtigen Kinder. Die Statistik weist nicht zufällig eine weitere Problematik aus: Laut einer Studie einer Krankenkasse von 2011 sind pflegende Angehörige um 19 Prozent kränker als die durchschnittliche Bevölkerung: Sie leiden unter Rückenschmerzen, Kreislaufbeschwerden, aber auch seelischen Erkrankungen.


      Oft genug wird all dies auch noch durch Konflikte in der Familie verstärkt. Auf einmal sind es nicht mehr die Eltern, die ihre Kinder beschützen, sondern umgekehrt müssen und wollen sich die Kinder um Vater und Mutter kümmern – das kann einen Zwiespalt bedeuten. Die Eltern sagen vielleicht, sie wollten nicht abhängig sein von den Kindern und diese nicht belasten – aber sind insgeheim dann doch enttäuscht, dass „niemand für einen da ist, wenn man ihn braucht“ und empfinden das als Undank. Oder was ist, wenn alle Angehörigen berufstätig sind, selbst vielleicht noch kleinere Kinder zu versorgen haben oder weit entfernt, in anderen Städten leben? Dann steht oft auch das Verhältnis der Geschwister untereinander auf dem Prüfstein, wenn Eltern pflegebedürftig werden: Wer kann, wer soll die häusliche Pflege übernehmen? Die es nicht tun oder nicht können, haben oft ein schlechtes Gewissen. Das ist übrigens ein schlechtes Motiv: Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass die Übernahme der Verantwortung aufgrund von Schuldgefühlen für beide Seiten emotional schlecht und der Pflege abträglich ist. Und Geschwister und sogar Freunde machen den Pflegenden auch noch Vorwürfe, wenn der Zustand des „Pfleglings“ nicht immer so ist, wie sich Dritte das erträumen. Und noch ein psychologisches Problem kann auftreten: Die Hoffnung, durch die aufopferungsvolle Pflege von Vater oder Mutter doch noch die Liebe oder Anerkennung zu bekommen, die man in der Kindheit vielleicht vermisst hat, die wird fast immer enttäuscht und kann zu schlimmen Aggressionen zwischen dem Pflegenden und dem Pflegebedürftigen führen.


      Pflegezeit


      Pflege kostet neben Zuwendung auch Zeit. Wenn Sie einen Menschen in dessen Wohnung oder im Ihrem Haushalt ehrenamtlich versorgen, können Sie dafür eine unbezahlte „Pflegezeit“ in Anspruch nehmen. Zum einen geht das kurzfristig für zehn Tage, um im akuten Fall das Nötigste zu organisieren. Der Arbeitgeber muss Sie dafür freistellen, aber keine Lohnfortzahlung leisten.


      
        Freistellung

      


      Zum anderen können Sie sich bis zu einem halben Jahr für die Pflege eines nahen Angehörigen freistellen lassen. Wie Sie zu dieser gesetzlichen Pflegezeit kommen, welche sozialrechtlichen Fortschritte, aber auch welche Einschränkungen es gibt, wird in Kapitel 6 („Pflege und Beruf“) beschrieben. Das Angebot wird in der Praxis aber nur von relativ Wenigen genutzt, weil die zuständigen Stellen darüber nur unzureichend informieren und vor allem, weil sich nicht jeder einen Lohnverzicht über ein halbes Jahr leisten kann. „Das Pflegezeitgesetz kommt nicht an“, stellte das Zentrum für Qualität in der Pflege (siehe Adressliste) im Herbst 2011 fest.


      
        HINWEIS


        Ihr pflegebedürftiger Angehöriger bekommt das Pflegegeld ausgezahlt und kann sich frei entscheiden, wen er um Hilfe bitten und sich dafür finanziell erkenntlich zeigen möchte. Wenn Sie diesen Betrag erhalten, so gilt das nicht als Einkommen, sondern als „Anerkennung“ der Hilfsleistung und muss daher nicht versteuert werden.

      


      
        Sonderurlaub

      


      Ferner gibt es die Möglichkeit eines unbezahlten Sonderurlaubs, aber nur, wenn dies in einem Tarifvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung geregelt ist.


      
        „Familienpflegezeit“

      


      Zusätzlich zur sechsmonatigen Pflegezeit, auf die Sie (im Prinzip) einen Anspruch haben, hat der Bundestag am 20. Oktober 2011 – gegen die Stimmen der Opposition – die Einführung der „Familienpflegezeit“ beschlossen. Dabei sind Sie jedoch darauf angewiesen, dass der Arbeitgeber mit Ihnen einen entsprechenden Vertrag abschließt. Wenn er das tut, können Sie bis zu zwei Jahre lang weniger arbeiten, bekommen aber ein Gehalt, das zwischen der Entlohnung für volle und reduzierte Arbeitszeit liegt. Die Differenz wird später, wenn Sie wieder voll arbeiten, durch entsprechende Lohn- beziehungsweise Gehaltsabzüge ausgeglichen. Auch dazu sowie zur Kritik an dem neuen Instrument finden Sie alles in Kapitel 6 („Pflege und Beruf“).


      Wohnraumanpassung und Pflegehilfsmittel


      Die meisten Pflegebedürftigen möchten – wie gesagt – am liebsten in ihren eigenen vier Wänden versorgt werden. Doch nicht jede Wohnung oder jedes Haus ist automatisch für diese Betreuung geeignet. Manchmal sind nur ein paar kleine Veränderungen an der Einrichtung notwendig, müssen Schränke oder Regale umgeräumt (Wichtiges in „Greifhöhe“) und ein paar Stolpersteine wie rutschende Teppiche entfernt und Möbel kippsicher aufgestellt werden. Oft denkt man daran nicht, aber für die seelische Verfassung von Pflegebedürftigen ist es zum Beispiel auch wichtig, dass sie von ihrem Bett oder Sessel aus das Fenster sehen können. Sinnvoll ist auch, falls noch nicht vorhanden, einen relativ großen Nachttisch aufzustellen, der sehr stabil sein muss, damit sich der Pflegebedürftige notfalls darauf abstützen kann, und der genügend Platz für eine Lampe, das Telefon, Lektüre sowie ein Wasserglas bietet.


      
        Umbaumaßnahmen

      


      Manchmal sind jedoch auch Umbaumaßnahmen nötig, um eine häusliche Betreuung leichter oder überhaupt möglich zu machen. Hier können Sie zum Beispiel über einen Pflegestützpunkt in Ihrer Nähe (siehe Kapitel 5) Kontakt zu Fachkräften bekommen, die Sie bei einem Hausbesuch über die „Problemzonen“ der Wohnung informieren.


      
        GUT ZU WISSEN


        Zuschuss zu Umbaumaßnahmen


        Ihr pflegebedürftiger Angehöriger kann einen Zuschuss von maximal 2.557 Euro je Umbaumaßnahme erhalten. Das heißt nun allerdings nicht, dass Sie für jede, etwa durchaus für die häusliche Pflege sinnvolle Heimwerkerei, diese Summe bekommen. Zunächst gelten alle Umbauarbeiten, die ein besonderes Problem des Pflegebedürftigen betreffen, als eine Maßnahme (wenn Sie etwa für einen Rollstuhlfahrer Schwellen entfernen, Türen verbreitern und eine neue Küche ohne Hängeschränke installieren). Die zuschussfähigen Maßnahmen müssen außerdem dauerhaft und individuell auf den Pflegebedürftigen zugeschnitten sein: Die Türverbreiterung und der Abbau von Türschwellen werden gefördert, nicht aber die Reparatur schadhafter Treppenstufen im Haus. Der Zuschuss zur Wohnungsanpassung ist außerdem einkommensabhängig: Mindestens zehn Prozent der Kosten der Maßnahme, höchstens jedoch 50 Prozent des monatlichen Bruttoeinkommens des Pflegebedürftigen gelten als „angemessener Eigenanteil“.


        Falls Sie in einer Mietwohnung wohnen, müssen Sie die geplanten Umbaumaßnahmen unbedingt zuerst mit Ihrem Vermieter absprechen. Er kann ansonsten bei Auszug verlangen, dass Sie die Umbauten rückgängig machen – und dafür zahlt die Pflegekasse auf keinen Fall.

      


      Zu den wichtigsten Maßnahmen bei der „Wohnraumanpassung“ zählen:


      
        	Die Entfernung von Türschwellen, der Einbau von Rampen oder einem Treppenlift; unter Umständen müssen auch Türen für Rollstuhlfahrer verbreitert werden.


        	Für Bad und Küche gibt es zahlreiche Hilfseinrichtungen wie Haltegriffe, Badewannenlift, Duschhocker, niedrige Arbeitsplatten und vieles mehr.


        	Ganz wichtig ist auch, dass bettlägerige Menschen, wenn irgend möglich, selbst entscheiden können, ob sie ein Licht an- oder ausschalten wollen. Es muss also ein entsprechender Schalter in erreichbarer Nähe sein.

      


      
        Technische Hilfen

      


      Es gibt auch eine ganze Reihe von Hilfsmitteln und technischen Hilfen zur häuslichen Pflege, für die Sie in der Regel neben den anderen Leistungen aus der Pflegeversicherung der häuslichen Pflege (Pflegegeld, Pflegesachleistung, Kombinationsleistung) Zuschüsse bekommen können. Der Anspruch darauf besteht auch unabhängig von der Pflegestufe, aber nur, wenn eine Pflegebedürftigkeit vom MDK festgestellt worden ist. Im Einzelfall deckt die erstattete Summe allerdings nicht die Kosten: So gibt es für „zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel“ (also Bettschutzeinlagen, Desinfektionsmittel, Windeln oder Einmalhandschuhe) lediglich einen Betrag bis zu 31 Euro monatlich. Für „technische Hilfen“ (etwa ein Pflegebett, einen Rollator oder auch eine Hausnotruf-Einrichtung) zahlen Pflegebedürftige zehn Prozent der anfallenden Kosten selbst – bis maximal 25 Euro. Vieles davon wird aber nur leihweise zur Verfügung gestellt, dann entfällt die Zuzahlung.


      Besonders benötigen Pflegebedürftige, vor allem, wenn sie schwerkrank sind, ein spezielles Bett: Ein „Pflegebett“ darf nicht zu tief sein, sollte möglichst ein elektrisch verstellbares Kopf- und auch Fußteil haben, vielleicht einen „Bettbügel“ oder „Bettgalgen“, der das Aufsetzen erleichtert sowie eine Spezialmatratze oder mindestens eine Anti-Dekubitus-Auflage, um ein „Durchliegen“ (siehe Kapitel 7) zu verhindern.


      Häusliche Krankenpflege


      
        Unterstützung für Pflegende

      


      Zunächst eine Klarstellung zum Bürokratiedeutsch: Die Arbeit der ambulanten Pflegedienste wird weiter unten beschrieben. Die „Häusliche Krankenpflege“ hingegen ist etwas anderes: Sie unterstützt Sie als pflegenden Angehörigen und wird von der gesetzlichen Krankenversicherung finanziert, „wenn dadurch die stationäre Behandlung verkürzt oder sogar vermieden werden konnte“, wie es im Gesetz heißt (siehe auch Kapitel 2). Es geht bei der häuslichen Krankenpflege vor allem um medizinische Hilfe, um „Behandlungspflege“, zum Beispiel um die Blutzucker-Kontrolle und Insulingabe, andere Injektionen, Kompressionsverbände beziehungsweise das An- und Ausziehen von Kompressionsstrümpfen, um Wundversorgung und Verbandswechsel oder um Hilfe bei Augentropfen. Jede dieser medizinischen Maßnahmen muss ein Arzt einzeln verordnen und begründen. Die Behandlungspflege wird normalerweise bis zu vier Wochen nach einem Krankenhausaufenthalt gewährt, manchmal aber auch länger und unabhängig von einer Krankenhausbehandlung, wenn der Arzt die Maßnahme als notwendig bescheinigt (zum Beispiel müssen viele ältere Patienten „Thrombosestrümpfe“ bis zu zwei Jahre nach einer Operation regelmäßig tragen – und können sich diese oft nicht alleine an- und ausziehen). Die ebenfalls zur häuslichen Krankenpflege gehörende Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung ist keine Pflichtleistung der Krankenkassen und wird sehr selten und auch nur dann genehmigt und finanziert, wenn der Patient noch keine Pflegestufe hat.


      
        TIPP


        Die medizinischen Hilfeleistungen der häuslichen Krankenpflege müssen manchmal nach der Entlassung Ihres Angehörigen aus dem Krankenhaus recht schnell organisiert werden. Sie können in der Regel von jedem ambulanten Pflegedienst übernommen werden. Dennoch sollten Sie für solche eher kurzfristigen Hilfen möglichst schon einen Anbieter auswählen, der eventuell später auch (wenn Sie Leistungen aus der Pflegeversicherung erhalten) den Pflegedienst übernehmen könnte. So haben Sie zugleich auch die Gelegenheit, ein paar Pflegekräfte, deren Arbeit und Zuverlässigkeit „zu testen“.

      


      Der ambulante Pflegedienst


      
        Grundpflege

      


      Wenn Ihr Partner oder Ihre Mutter zu Hause versorgt werden, Sie die Pflege aber nicht alleine übernehmen können (oder auch: wollen), finden Sie Unterstützung durch professionelle Pflegedienste. Diese betreuen mehr als ein Viertel der gut zwei Millionen Pflegebedürftigen und bieten außer medizinischen Hilfsmaßnahmen eine „Grundpflege“ an. „Pflege“ heißt in dem Fall, dass Menschen bei alltäglichen Tätigkeiten angeleitet oder unterstützt werden oder auch, dass die Hilfsperson diese vollständig übernimmt. Dazu gehört die Körperpflege, die Ernährung und die Unterstützung der Mobilität, also zum Beispiel Hilfe beim An- und Ausziehen, beim Gehen, Stehen, Treppensteigen, Aufstehen und Zubettgehen sowie beim Verlassen der Wohnung, wenn ein Pflegebedürftiger zum Arzt oder zu Behörden muss. Außerdem übernehmen die meisten ambulanten Pflegedienste auch die hauswirtschaftliche Versorgung, also Einkaufen, Saubermachen oder Beheizen der Wohnung sowie das Wäschewaschen. Wenn die hilfsbedürftige Person mindestens Pflegestufe 1 nach der Pflegeversicherung hat, können alle diese Hilfen als „Sachleistung“ mit der Pflegekasse abgerechnet werden (siehe Kapitel 2). Manche Pflegedienste übernehmen zusätzlich auch solche Aufgaben, die ganz privat finanziert werden müssen, zum Beispiel die Haustier- oder Pflanzenversorgung.


      Öffentlich oder privat?


      
        12.000 Pflegedienste

      


      Nach den zuletzt verfügbaren Angaben (von 2009) des Statistischen Bundesamtes waren in Deutschland rund 12.000 ambulante Pflegedienste zugelassen, fast zwei Drittel davon in privater Trägerschaft. Letztere versorgen jedoch nur die Hälfte der Pflegebedürftigen. Etwa ein Drittel der Pflegedienste versorgen folglich die andere Hälfte, das sind „freigemeinnützige“ Organisationen wie die katholische Caritas, die evangelische Diakonie oder Einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege wie das Rote Kreuz. Diese öffentlichen Pflegedienste findet man oft noch unter dem alten Namen „Sozialstation“.


      
        Zulassung und Kontrolle

      


      Die Zulassung eines ambulanten Pflegedienstes erfolgt in Deutschland nach strengen gesetzlichen Bestimmungen: So müssen wenigstens einige der Beschäftigten in Krankenpflege ausgebildet sein, andere in Altenpflege. Die Erreichbarkeit wird ebenso kontrolliert wie die Organisationsstruktur des Pflegedienstes, außerdem müssen die Mitarbeiter regelmäßig an Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen, damit sie auf dem neuesten Stand sind und mit verschiedenen kritischen Situationen umgehen lernen, zum Beispiel was zu tun ist, wenn ein Pflegebedürftiger die Tür nicht öffnet oder auch, wenn jemand stirbt. Die Zulassungsbedingungen sind für private und öffentliche Träger gleich und geben zumindest eine minimale Sicherheit im Hinblick auf die Qualität (mehr dazu siehe unten).


      
        Keine konfessionelle Bindung

      


      Außerdem bieten alle Pflegedienste ihre Arbeit „ohne Ansehen der Person“ an, das heißt, man muss nicht konfessionell gebunden oder Mitglied der entsprechenden Trägerorganisation sein, um etwa bei der Caritas oder beim Roten Kreuz Pflege zu bekommen.


      
        Einzelpflegekräfte

      


      Sie können auch Einzelpflegekräfte engagieren. Es gibt inzwischen eine Reihe von Altenpflegerinnen oder Altenpflegehelfern, die sich selbstständig gemacht haben. Die Leistungen können ebenso über die Pflegeversicherung abgerechnet werden, wenn die Pflegekraft mit Ihrer Pflegekasse einen Versorgungsvertrag abgeschlossen hat, oder wenn es andere wirtschaftliche oder besondere psychologische Umstände gibt. Das müssten Sie im Einzelfall mit Ihrer Pflegekasse besprechen.


      Wie finde ich einen guten Pflegedienst?


      Das Angebot ist sehr groß und die Auswahl schwierig. Denn zum einen handelt es sich bei der Pflege eines Menschen um einen hochsensiblen Bereich, in dem die Entscheidung gut abgewogen werden muss, zum anderen drängt oft die Zeit, weil „der Pflegefall“ häufig recht plötzlich eintritt. Mit der Reform der Pflegeversicherung wurden Pflegestützpunkte und Pflegeberater eingeführt, die zur Beratung verpflichtet sind (siehe Kapitel 5). Und die Kranken- beziehungsweise Pflegekasse Ihres Angehörigen hilft gern bei der Suche und gibt Ihnen Adressenlisten, oft mit Preisen zum Kostenvergleich. Die meisten Pflegedienste bieten heute auch im Internet Informationen an.


      Selbstverständlich wollen Sie Ihre pflegebedürftigen Angehörigen in „guten Händen“ wissen. Häufige Medienberichte – mal berechtigt, mal weniger – über die Vernachlässigung alter Menschen sowohl in Heimen als auch bei ambulanten Pflegediensten verunsichern. Eine hundertprozentige Garantie gibt es nicht, aber doch ein paar gute Kriterien, die Sie bei der Suche berücksichtigen können:


      
        Überprüfung durch MDK

      


      Damit Sie finanzielle Unterstützung für die Leistungen eines Pflegedienstes bekommen, muss dieser einen Vertrag mit Ihrer Krankenkasse haben. Außerdem hat der Gesetzgeber mit dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz (seit Juli 2008) festgelegt, dass alle ambulanten Pflegedienste (ebenso wie die stationären Einrichtungen) einmal jährlich unangemeldet vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK, siehe Kapitel 2) überprüft werden. Die Ergebnisse müssen im Internet und durch Aushang in der Pflegeeinrichtung veröffentlicht werden (siehe auch Literaturliste). Lassen Sie sich bei der Auswahl eines Pflegedienstes den letzten MDK-Prüfbericht zeigen.


      
        Kosten

      


      Neben der Qualität spielen selbstverständlich auch die Kosten eine große Rolle. Pflege durch einen professionellen Anbieter kann unter Umständen recht teuer werden, und das Geld von der Pflegeversicherung deckt nicht alles ab. Die ambulanten Pflegedienste berechnen ihre Preise für bestimmte Leistungspakete in einem Punktesystem (zum Beispiel Hilfe beim Anziehen und beim Duschen) auf der Grundlage eines Leistungs- und Zeitkatalogs (der von Bundesland zu Bundesland verschieden ist). Was diese Punkte dann in Euro bedeuten, handelt jeder einzelne Pflegedienst mit der zuständigen Pflegekasse vertraglich aus. Der „Deutsche Pflegering“ (siehe Adressen im Anhang) führt auf seiner Internetseite ein paar gute Fall- und Rechenbeispiele vor, an denen man sich orientieren kann (siehe: www.pflegering.de/glossar/kosten-ambulante-pflege). Hier können Sie auch sehr differenziert in Ihrer Stadt oder Umgebung nach geeigneten Pflegediensten suchen und dann die Angebote auf deren Internetseiten vergleichen.


      Aber am Ende müssen Sie sich entscheiden und oft – wie schon gesagt – muss es recht schnell gehen. Zur Beruhigung so viel vorab: Keine Entscheidung ist endgültig. Aber bei der Auswahl helfen ein paar grundlegende und ein paar persönliche Kriterien (siehe Checkliste im Anhang): Nutzen Sie Erfahrungen im Freundes- oder Bekanntenkreis. Rufen Sie einige mögliche Pflegedienste an und erkundigen sich nach ein paar Eckdaten, zum Beispiel: Ist der Dienst telefonisch 24 Stunden erreichbar? Das ist wichtig, wenn es mal schnell gehen muss, weil ein Pflegebedürftiger aus dem Krankenhaus entlassen wird. Und, in dem Zusammenhang ebenso wichtig: Bietet er auch „häusliche Krankenpflege“ (siehe oben) an? Gibt es notfalls auch nachts und am Wochenende eine Betreuung?


      
        Nähe

      


      Die örtliche Nähe des Pflegedienstes ist etwas weniger wichtig (vorausgesetzt, es gibt genug Mitarbeiter), als man meint, denn die einzelnen Betreuerinnen und Betreuer wohnen oft doch unterschiedlich weit weg, und jeder Besuch kostet ohnehin eine feste „Einsatzpauschale“.


      
        Vorgespräch

      


      Auf jeden Fall sollten Sie zusammen mit Ihrem Angehörigen ein Vorgespräch mit der Pflegedienstleitung führen, denn das Gefühl, der persönliche Eindruck, ist ein guter Ratgeber. Gewiss kommt es am Ende auf die einzelnen Betreuerinnen an, und das sind natürlich unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und auch besseren und schlechteren Tagen. Auf Dauer muss zwischen dem Pflegebedürftigen und den Betreuern grundsätzlich „die Chemie stimmen“. Klagen von älteren Menschen, vor allem über eine „schlechte Behandlung“, sollten Sie nicht ignorieren.


      An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass es alten Menschen oft schwer fällt, ihre Hilfsbedürftigkeit zu akzeptieren und der Frust dann mitunter auf Dritte abgeladen wird. Ein wenig Geduld muss da schon sein.


      Am Ende des Auswahlprozesses wird – am besten zwischen Pflegeperson, Angehörigem und Pflegedienst – in einem Vertrag eine „Pflegeplanung“ festgehalten. Hierbei sollten Sie darauf achten, dass Art und Umfang der Leistungen möglichst genau beschrieben und die einzelnen Preise erkennbar sind. Insbesondere muss aufgeführt sein, für welche Hilfsdienste Sie was selbst bezahlen müssen, weil die Pflegekasse die Kosten nicht erstattet.


      
        Dokumentation

      


      Und schließlich: Zu einer guten Pflege gehört auch die ordentliche Dokumentation. Alle Unterlagen müssen gesammelt werden: der Pflegeplan, wichtige ärztliche Unterlagen (die selbstverständlich beim Pflegebedürftigen verbleiben müssen) und die täglichen Berichte der Pflegekräfte. Das ist wichtig, wenn es eine Kontrolle seitens der Pflegekasse gibt oder wenn eine höhere Pflegestufe beantragt werden soll. Vor allem aber hilft es auch praktisch bei der Betreuung, falls zum Beispiel eine Pflegekraft wechselt oder kurzfristig vertreten werden muss. Auf Wunsch muss diese Dokumentationsmappe für den Pflegebedürftigen (oder seine Angehörigen) einsehbar sein.


      Teils, teils …


      Kombinationsleistung


      Man kann die Pflege auch auf mehrere Schultern verteilen: Zunächst sollten Sie dazu die Zuschüsse aus der Pflegeversicherung unbedingt als „Kombinationsleistung“ beantragen. So haben Sie die Möglichkeit, sowohl einen ambulanten Pflegedienst zu beschäftigen als auch etwas Geld für Dinge zu erhalten, die Sie als Angehöriger übernehmen oder die der Pflegedienst nicht anbietet. Der Pflegebedürftige bekommt dann nach Abzug der Kosten für den Pflegedienst („Sachleistung“) anteilig den Restbetrag des bewilligten Pflegegeldes ausgezahlt.


      
        BEISPIELRECHNUNG


        Kombinationsleistungen


        In der Pflegestufe II gibt es im Jahr 2012 für Sachleistungen (bis zu) 1.100 Euro oder als Pflegegeld 440 Euro. Aus dem Vertrag mit Ihrem ambulanten Pflegedienst geht hervor, dass dieser 715 Euro mit der Pflegekasse direkt abrechnet. Das sind 65 Prozent. In der Kombinationsleistung stehen dem Pflegebedürftigen die verbleibenden 35 Prozent anteilig vom Pflegegeld zu, also in dem Fall 154 Euro.

      


      
        Lieferdienste

      


      Möglicherweise kann sich der Pflegebedürftige vom anteiligen Geld „Essen auf Rädern“ leisten, das nahezu in jedem Ort angeboten wird. Von entsprechenden Lieferdiensten erhält er dabei in regelmäßigen Abständen fertig zubereitete Mahlzeiten. Sie werden entweder als Tiefkühlkost (die auf dem Herd oder in der Mikrowelle aufgetaut und warm gemacht wird) oder aber frisch zubereitet in Warmhalte-Verpackungen geliefert. Essen auf Rädern wird von sozialen Einrichtungen, Wohlfahrtsverbänden und privaten Unternehmen angeboten. Die Auswahl an entsprechenden Anbietern und Menüs ist groß, und die Mahlzeiten sind – anders, als das vielleicht früher der Fall war – in der Regel sehr schmackhaft. Die Stiftung Warentest hat Qualität der Menüs und Service beispielhaft bei sechs Anbietern in Berlin untersucht (nachzulesen in „test“ Heft 10/2011).


      Tages- oder Nachtpflege


      
        Stationäre Teilpflege

      


      Manchmal müssen Sie in bestimmten Situationen eine stationäre Pflege in Anspruch nehmen, ohne dass Ihr Angehöriger deshalb gleich die gewohnte Umgebung ganz aufgeben muss. Dafür gibt es Einrichtungen der Tages- beziehungsweise Nachtpflege. Wenn Sie zum Beispiel weiter berufstätig sind, kann der Pflegebedürftige in einer „Tagespflegestätte“ (auch Tageszentrum genannt) betreut werden, in der Regel werktags zwischen 8 und 16 Uhr. Hier gibt es nicht nur geregelte Mahlzeiten, sondern auch verschiedene Therapie- und Freizeitangebote. Dadurch werden Sie entlastet und ältere Menschen finden unter Umständen sogar wieder neue soziale Kontakte. Den Hin- und Rücktransport übernimmt ein Fahrdienst. Nicht verschwiegen werden soll jedoch, dass viele ältere Menschen diese Lösung, in eine Tagespflegestätte zu gehen, ablehnen, weil es für sie „der erste Schritt ins Heim“ zu sein scheint.


      Pflegebedürftige können umgekehrt auch den Tag zu Hause verbringen und nachts in eine Pflegeeinrichtung gehen. Das ist besonders für solche älteren Menschen geeignet, die allein leben. Der normale ambulante Pflegedienst arbeitet meist nicht rund um die Uhr und wenn, dann ist das sehr teuer. So kann die Nacht sehr lang werden und mit vielen Ängsten verbunden sein. Wenn Sie als Angehöriger ganz alleine für die Pflege zur Verfügung stehen, können Sie wenigstens nachts beruhigt schlafen, weil Ihr „Pflegling“ zu der Zeit gut versorgt ist. Auch zur Nachtpflege gehört der Hin- und Rücktransport ebenso wie die notwendige Körperpflege abends und morgens.


      Die Kosten werden zum Teil übernommen, in der Regel die Kosten für den Transport sowie für die medizinische, pflegerische und soziale Betreuung, nicht aber für Verpflegung. Besondere Bestimmungen gibt es bei demenzkranken Pflegebedürftigen.


      
        Zuschüsse

      


      Die Zuschüsse der Kassen zur teilstationären Pflege sind pro Monat:


      
        	Pflegestufe I: 450 bis maximal 675 Euro


        	Pflegestufe II 1.100 bis maximal 1.650 Euro


        	Pflegestufe III 1.550 bis maximal 2.325 Euro

      


      Das Rechenverfahren für den Einzelfall ist kompliziert, fragen Sie genau bei Ihrer Pflegekasse nach.


      
        BEISPIELRECHNUNG


        Dies kann nur eine grobe Orientierung sein. Wie viel die Pflegekasse übernimmt, hängt von der Pflegestufe ab, und die Preise der Anbieter sind unterschiedlich. Eine Tages- oder Nachtpflege für 20 Werktage im Monat kann etwa 1.800 Euro kosten. Schon das übersteigt also in aller Regel die Zuschüsse der Pflegekasse, die denen für ambulante Pflege entsprechen (siehe Kapitel 2). Die Transportkosten übernimmt sie allerdings zusätzlich.

      


      Kurzzeitpflege


      
        Vorübergehende Unterbringung

      


      Nehmen wir an, Ihr Angehöriger wird aus dem Krankenhaus als pflegebedürftig entlassen. Dann müssen Sie die Pflege daheim organisieren. Das kostet Zeit, noch mehr, wenn Umbaumaßnahmen („Wohnraumanpassung“) notwendig sind. In solchen Fällen können Sie Ihren Angehörigen vorübergehend ganz in einem Pflegeheim unterbringen. Die „Kurzzeitpflege“ kann auch in Anspruch genommen werden, wenn die private Pflegeperson plötzlich ausfällt und keine Ersatzpflege organisiert werden kann oder sich die Pflegebedürftigkeit erheblich verschlimmert. Die Pflegeversicherung zahlt hierfür unabhängig von der Pflegestufe einmal pro Kalenderjahr einen festen Beitrag von 1.550 Euro (2012).


      
        Vier Wochen

      


      Sie haben Anspruch auf maximal vier Wochen (28 Tage) Kurzzeitpflege pro Kalenderjahr. Dieser Zeitraum muss nicht zusammenhängend beantragt werden, Sie können ihn auch tageweise nehmen. Die Pflegekasse zahlt hier direkt an die Pflegeeinrichtung, und zwar für die pflegebedingten Aufwendungen, die soziale Betreuung sowie für die notwendige medizinische Behandlungspflege. Die Kosten des Pflegeheims für Unterkunft und Verpflegung (abgerechnet in Tagessätzen) muss der Patient selbst tragen. Die anderen Leistungen werden für diese Tage der Kurzpflege natürlich nicht bezahlt.


      
        HINWEIS


        Da die Kurzzeitpflege häufig auch ganz schnell benötigt wird, muss sie nicht extra durch die Pflegekasse geprüft und genehmigt werden. In dem Fall sind Aussagen der Pflegeperson, des Pflegedienstes oder auch der Kurzzeitpflegeeinrichtung zur „Notsituation“ selbst ausreichend.

      


      Hilfe aus dem Ausland


      
        Dauerhafte Betreuung

      


      Im Folgenden geht es ausschließlich um Menschen, die rund um die Uhr betreut werden müssen, also darum, Pflegebedürftigen, die sonst dauerhaft und „vollstationär“ in ein Heim müssten, den Wunsch zu erfüllen, weiter in gewohnter Umgebung leben zu können. Sie benötigen nicht nur medizinische Hilfe, sondern intensive Unterstützung im Haushalt und beim täglichen Leben. Dies wiederum heißt, dass jemand bei dem Pflegebedürftigen lebt – vorausgesetzt, in der Wohnung oder im Haus ist genügend Platz, also ein eigenes Zimmer für die Hilfskraft vorhanden.


      Die „normalen“ ambulanten Pflegedienste werden überwiegend für medizinische Betreuung und Körperhygiene in Anspruch genommen, und gelegentlich noch für Hilfen bei Ernährung und Mobilität. Würde eine deutsche Pflegekraft zudem putzen, Wäsche waschen, einkaufen, kochen und den oder die Pflegebedürftigen bei jedem Gang in der Wohnung stützen oder zum Arzt fahren, würde das Monat für Monat viele tausend Euro kosten (oft mehr als ein Heimplatz) – wer hat die schon? Und Kinder – soweit vorhanden –, Angehörige oder Freunde wären in den meisten Fällen mit einer Rundumbetreuung völlig überfordert.


      
        Pflegerin aus Osteuropa

      


      Schon seit langer Zeit haben viele Familien den Ausweg genutzt, eine Pflegerin aus Osteuropa zu engagieren. Möglich ist dies sowohl für eine einzelne Pflegeperson als auch für ein Ehepaar im hohen Alter. Der Grund ist ganz klar: Sie kosten sehr viel weniger als deutsche Arbeitskräfte. Das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung (dip e.V.) hat 2009 einen Bericht herausgegeben mit dem Titel: „Situation und Bedarfe von Familien mit mittel- und osteuropäischen Haushaltshilfen“ (siehe Literaturverzeichnis). Die Autoren kommen zu der indirekten, aber gut begründeten Schätzung, dass zu der Zeit in Deutschland etwa 100.000 Menschen aus Osteuropa als Haushaltshilfen für Pflegebedürftige eingesetzt wurden. Seit der Veröffentlichung hat sich an der Zahl – noch – wenig geändert.


      
        Grauzone

      


      Nur: Legal arbeiteten nur rund 2.000 dieser 100.000 Hilfskräfte, alle anderen waren illegal beschäftigt (zum Beispiel über unseriöse Agenturen oder mittels Touristenvisum). Angesichts der Notlage und der Tatsache, dass nur ein verschwindend geringer Teil der Familien mit hilfsbedürftigen Mitgliedern Millionäre sind, ist das menschlich wohl verständlich. Es ist – besser: war – aber auch eine ständige Gratwanderung, manche bezeichneten die Situation als „Grauzone“, andere als kriminell. Wer erwischt wurde, musste mit rechtlichen Konsequenzen und Strafzahlungen rechnen. Außerdem waren der Ausbeutung der „Illegalen“ Tür und Tor geöffnet.


      Bessere Möglichkeiten für die Beschäftigung osteuropäischer Hilfen


      
        Arbeitserlaubnis

      


      Zum 1. Mai 2011 hat sich dies zum Positiven geändert, nachzulesen zum Beispiel in dem Artikel „Hilfe aus Osteuropa“ der Zeitschrift Finanztest (Heft 5/2011). Im Zuge der Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der Europäischen Union dürfen Menschen aus EU-Staaten nunmehr auch in Deutschland arbeiten, vorausgesetzt, sie sind sozialversichert und zahlen Steuern entweder im Heimatland oder bei uns. Ausgenommen von dieser Freizügigkeit sind lediglich Rumänien und Bulgarien, für deren Arbeitskräfte die Regelung voraussichtlich Anfang des Jahres 2014 in Kraft treten wird.


      
        Gehälter

      


      Die Gehälter einer Haushaltshilfe aus Polen, Ungarn, den baltischen Staaten, der Slowakei, Slowenien oder der tschechischen Republik liegen bei etwa 1.500 bis über 2.000 Euro monatlich (plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung; Stand 2011). Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung können bis knapp 400 Euro davon abgezogen werden, ferner bestimmte Versicherungskosten. Selbstverständlich können Sie Leistungen aus der Pflegeversicherung zur Finanzierung verwenden, allerdings nur das „Pflegegeld“, denn die ausländischen Hilfskräfte haben keinen Vertrag mit der Pflegekasse und können ihre Dienste daher nicht als „Sachleistung“ abrechnen (siehe Kapitel 2). Trotzdem sollten Sie „Kombinationsleistung“ wählen, wenn Sie (beziehungsweise Ihr Angehöriger) eine Pflegestufe beantragen, weil Sie unter Umständen noch einen deutschen ambulanten Pflegedienst hinzuziehen müssen (siehe unten). Zusätzlich können die Aufwendungen für ausländische Pflegehilfen teilweise von der Steuer abgesetzt werden (fragen Sie dazu Ihren Steuerberater oder einen Steuerhilfe-Verein).


      Übrigens können auch Helfer, die bisher „schwarz“ gearbeitet haben, nachträglich legalisiert werden.


      Wie aber kommen Sie an einen solchen „helfenden Engel“?


      
        Vermittlung

      


      Es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass Sie selbst jemanden – sagen wir in Estland – kennen, der zu diesem Zweck zu Ihrem pflegebedürftigen Angehörigen ziehen mag. Bis zum Inkrafttreten der Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der EU lag die fast einzige saubere Lösung darin, die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit (siehe Adressen im Anhang) einzuschalten. Die ZAV vermittelt auch weiterhin Haushaltshilfen, sofern die Pflegebedürftigkeit vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) festgestellt wurde. Dieser Weg ist jedoch, kurz gesagt, recht bürokratisch und nicht mehr zwingend notwendig.


      Ferner hat die Caritas in einigen Bezirken damit begonnen (Stand 2011), 24-Stunden-Helferinnen aus dem EU-Ausland zu vermitteln.


      
        Agenturen

      


      Am besten ist es, wenn Sie eine der – derzeit etwa 70 – einschlägigen Vermittlungsagenturen einschalten (siehe Adressenliste). Diese arbeiten mit mittel- und osteuropäischen Unternehmen zusammen. Mittels Dienstleistungsvertrag wird dann Ihre Helferin nach Deutschland entsendet. Beide Firmen verlangen selbstverständlich ein Honorar für ihre Tätigkeit, als Einmalzahlung, meistens jedoch als Jahresbeitrag. Sie könnten auch selbst ein osteuropäisches Vermittlungsunternehmen einschalten, in der Regel dürfte dies jedoch für Sie unverhältnismäßig kompliziert sein. Auf jeden Fall sollten Sie selbst auf einige Dinge achten:


      
        TIPP


        Haushaltshilfen-Vermittler


        
          	Die Haushaltshilfe muss eine Bescheinigung „A1“ (früher: „101“) vom Sozialhilfeträger ihres Heimatlandes vorlegen. Ohne dieses Papier gilt die Tätigkeit als Schwarzarbeit.


          	Der deutsche Vermittler benötigt, um rechtliche Probleme zu vermeiden, eine „Verleiherlaubnis“ von der Bundesagentur für Arbeit.

        


        Lassen Sie sich diese beiden Bescheinigungen vorlegen.


        
          	Menschen aus der EU können auch als Selbständige in Deutschland arbeiten, auch für sie gilt die Freizügigkeit. Doch bei Haushaltshilfen sollten Sie sich nicht darauf einlassen. Denn zur Selbständigkeit gehört es, dass man mehrere Auftraggeber hat. Das kann auf eine Haushaltshilfe, die bei der Pflegeperson wohnt und diese rundherum betreut, logischerweise nicht zutreffen. Also betrachten Zoll und Finanzämter dies als strafbewehrte „Scheinselbständigkeit“.


          	Es dürfte viele Hausärzte geben, die aus Erfahrung ihrer Patienten wissen, welche privaten Vermittler zufriedenstellend arbeiten.

        

      


      Haushaltshilfen auch aus dem EU-Ausland dürfen mittlerweile generell mehr als putzen, bügeln, kochen sowie Aktivitäten des täglichen Lebens unterstützen. Sie können zum Beispiel auch beim Gang auf die Toilette, bei der Körperpflege sowie beim An- und Auskleiden helfen („Grundpflege“). Aber selbst wenn eine solche Kraft bei sich daheim eine medizinnahe Ausbildung genossen hat, erkennt die deutsche Pflegekasse diese normalerweise nicht an. Das bedeutet: Verbände wechseln, Kompressionsstrümpfe an- und ausziehen, Insulin spritzen, weitere Medikamente geben und sonstige medizinische Pflege („Behandlungspflege“) – für all dies benötigt die hilfsbedürftige Person weiterhin einen ambulanten Pflegedienst. Die Aufgabenverteilung zwischen Pflegekraft und Haushaltsdienst sollte klar festgelegt werden. Pflegedienste betrachten Haushaltshilfen aus dem EU-Ausland heute kaum noch als Konkurrenz.


      
        TIPP


        Sprache und „Chemie“


        
          	Für die meisten pflegebedürftigen älteren Menschen ist es sehr wichtig, sich mit dem Menschen, der nun bei ihnen wohnt, auch unterhalten, zumindest verständigen zu können. Klären Sie mit Ihrem deutschen Vermittler, wie gut die gesuchte Person die deutsche Sprache (notdürftig, gut, fließend …) beherrschen soll.


          	Als Angehöriger haben Sie mit dem Vermittler geklärt, was Sie benötigen. Dem Pflegebedürftigen wird es jedoch oft schwer fallen, sich an eine fremde Person im eigenen Haushalt zu gewöhnen. Eine gewisse Zeit, sich gegenseitig näher zu kommen, sollte man einräumen (das gilt auch für die Hilfe, die während des Urlaubs Ihrer Angestellten einspringt). Wenn es mit der „Chemie“ aber auch dann nicht klappt, können Sie (unter Einhaltung der im Arbeitsvertrag festgelegten Kündigungsfrist) das Arbeitsverhältnis beenden und den Vermittler um eine andere Haushaltshilfe bitten. Vielleicht ist aufgrund der ersten Erfahrung dann ja auch schon klarer, welche Eigenarten auf beiden Seiten einem gedeihlichen und vertrauensvollen Verhältnis entgegenstehen.

        

      


      Immerhin aber sehen sehr viele Pflegebedürftige und deren Angehörige ihre Hilfskraft inzwischen als Teil der Familie an. Wobei sich Zeitbegriffe in einer solchen Situation etwas verschieben: In der Regel dürfte das Arbeits- und Vertrauensverhältnis auf ein paar Monate, nicht über viele Jahre angelegt sein. Und laut dip (siehe oben) ist der größte Teil der Menschen, die eine Pflegeagentur eingeschaltet haben, mit deren Arbeit zufrieden.


      
        Faire Bezahlung

      


      Zur gegenseitigen Zufriedenheit gehört schließlich auch unabdingbar, dass keine Dumpinglöhne gezahlt werden. Auch mit einer fairen Bezahlung liegen für Sie die genannten Kosten deutlich unter den deutschen Mindestlöhnen für Pflegeberufe – und das legal. Egal, wie man persönlich dazu steht: Auch von gut 1.000 Euro netto, ohne Kosten für Essen und Unterkunft aufbringen zu müssen, wird die Hilfe nach zwei oder sechs Monaten einen gesparten Betrag mit ins Heimatland nehmen, der dort viel wert ist. Dennoch sei auch hier erwähnt: Eine zufriedenstellende Arbeit können Sie nur erwarten, wenn die ausländische Hilfe nicht ausgebeutet wird, zum Beispiel genügend Freizeit erhält, und wenn sie nicht als reine „Putze“ oder als eine Art neuzeitliche Magd oder gar Sklavin behandelt wird.


      Jedenfalls sollten Sie unbedingt darauf achten, dass alle rechtlichen Dinge von vornherein korrekt erledigt sind. Bei Fragen können Sie sich an die ZAV (siehe Adressenliste) sowie an die lokalen Arbeitsagenturen und Finanzämter wenden. Auch ein Steuerberater kann Ihnen vieles abnehmen. Ferner hilfreich ist der Bundesverband Europäischer Betreuungs- und Pflegekräfte (siehe Adressenliste).


      Das alles klingt nach viel Bürokratie. Aber der Aufwand lohnt sich – bedenken Sie, dass es darum geht, Ihre Lieben so lange wie irgend möglich in der gewohnten Umgebung zu lassen und dabei mehr als nur eine „Grundversorgung“ zu erhalten.


      Zwischenformen altersgerechten Lebens


      
        Vertraute Umgebung

      


      Mehr als die Hälfte der Seniorinnen und Senioren hält sich mindestens 20 Stunden pro Tag in den eigenen vier Wänden auf. Die Wohnung – das ist eben das „Zuhause“, auch oder noch mehr, wenn das Ausgehen nicht mehr so leicht fällt. Die vertraute Umgebung fördert durchaus auch die Gesundheit, sie ist eine Ressource im Alter. Ältere und hilfsbedürftige Menschen schaffen hier oft mehr als in fremder Umgebung: Sie bewegen sich sicherer, sind aktiver, trauen sich mehr zu, fühlen sich wohler. Auch so gesehen ist es sinnvoll, dass ältere Menschen so lange wie möglich ein eigenes Zuhause behalten. Aber ein solches Zuhause kann man sich auch in anderen Formen schaffen, wenn die bisherige Wohnung oder die Hilfsbedürftigkeit zu groß geworden sind.


      Außerdem steigt die Zahl der älteren Menschen in den nächsten Jahren erheblich an, und darunter werden auch immer mehr sein, die keine nahen Angehörigen haben, die sie pflegen können. Die meisten von ihnen wollen nicht, aber so viele könnten auch gar nicht in einem herkömmlichen Pflegeheim versorgt werden, dafür gäbe es gar nicht genug Plätze. Die Nachfrage nach neuen Wohnformen im Alter wird also steigen (schon jetzt gibt es dazu zahlreiche Modellprojekte und Initiativen, siehe www.kompetenznetzwerk-wohnen.de).


      Die Zwischenformen – zur Vermeidung einer Unterbringung im Heim – können eine gute Möglichkeit sein, ein weitgehend selbstbestimmtes Leben einerseits und notwendige Hilfen und Betreuung andererseits miteinander zu verbinden. Dazu ist jedoch ein Umzug notwendig.


      Betreutes Wohnen


      Das ist allgemein die Bezeichnung für eine Wohnform, in der Menschen zusammen leben, die Hilfe brauchen. Für ältere Menschen ist so etwas recht neu; langjährige Erfahrungen mit betreutem Wohnen gibt es bei Jugendlichen oder behinderten Menschen.


      
        Selbständigkeit erhalten

      


      Die Idee, eine solche Zwischenform für pflegebedürftige Senioren einzuführen, kam zu Beginn der 1990er Jahre auf. Hier stehen das Wohnen und die Selbständigkeit stärker im Vordergrund als die Betreuung, es kann aber auch bei stärkerer Pflegebedürftigkeit noch für längere Zeit eine Alternative zum Pflegeheim sein.


      Beim „Wohnen mit Service“ oder „Seniorenwohnen“ hat Ihr Angehöriger in einer speziellen Wohnanlage eine eigenständige Wohnung, die weitgehend „barrierefrei“ und altersgerecht sein muss: Es sollte zum Beispiel keine Schwellen an den Türen geben, Haltegriffe im Bad, selbstverständlich Fahrstühle im Haus, einen Eingang ohne Treppen, Mindesttürbreiten und Ähnliches. Hier kann der Hilfsbedürftige weiterhin seinem gewohnten Alltag nachgehen und zugleich von seinen Angehörigen unterstützt werden.


      
        Hilfe und Betreuung

      


      Die Betreiber solcher betreuten Wohnprojekte arbeiten mit ambulanten Pflegediensten oder andere Hilfskräften und Anbietern zusammen, die der Bewohner je nach Bedarf in Anspruch nehmen kann, aber nicht muss. Manchmal ist im Mietvertrag schon eine Pauschale für einen „Grundservice“ enthalten (sie darf nicht über 20 Prozent der Miete ausmachen), die etwa Hausmeisterdienste umfasst, den Anschluss an ein Hausnotrufsystem und feste Sozialarbeiterstunden zum Beispiel für Beratung oder Begleitung zu Behörden. Falls der Mieter eine intensivere Betreuung benötigt, muss das unabhängig vom Mietvertrag mit den privaten Anbietern vereinbart werden, zum Beispiel „Essen auf Rädern“ oder auch umfassendere häusliche Pflege. Viele dieser Projekte verfügen auch über Gemeinschaftseinrichtungen innerhalb der Wohnanlage, etwa ein Café, Internetplätze und Veranstaltungsräume.


      
        Mietrecht statt Heimrecht

      


      Für alle Belange des Wohnens gilt hier nur das normale Mietrecht, nicht das Heimrecht. Deswegen kommt es beim „Wohnen mit Service“ besonders auf eine sorgfältige Auswahl nach eigenen Wünschen und eigenem Gefühl an. Nur für die pflegerischen Belange gelten die Bestimmungen und Qualitätsanforderungen für die ambulanten Pflegedienste, die beschäftigt werden.


      Senioren-WG


      Von den Menschen, die aus ihrer Lehr- oder Studienzeit Wohngemeinschaften kennen oder eine solche Lebensform in jungen Jahren als wünschenswert erachteten, werden in den nächsten zehn, 20 Jahren viele alt und eventuell pflegebedürftig. Vielleicht liegt der Gedanke nahe, diese Art der bedingten Gemeinsamkeit wieder aufzunehmen? Aber auch, wenn Sie selbst das nicht aus früheren Lebensabschnitten kennen, könnte eine Senioren-WG eine Überlegung wert sein. Geht es für junge WG-Bewohner vor allem um Kostenersparnis und Kontakte, steht im Alter womöglich eher im Vordergrund, sich gegen Einsamkeit zu schützen und gegenseitig zu helfen. Tatsächlich können solche Wohn- oder auch engen Hausgemeinschaften (siehe unten) eine Alternative zum familiären Netz sein.


      
        Privatsphäre

      


      Dennoch: Das Projekt Senioren-WG will gut überlegt und geplant sein: Ältere Menschen wünschen in der Regel mehr Privatsphäre als jüngere. Deshalb ist es nicht leicht, eine geeignete Wohnung zu finden. Denn jeder Mitbewohner braucht selbstverständlich ein eigenes Zimmer, und außerdem sollte eine Senioren-WG zum Beispiel zwei Bäder und mehrere Toiletten haben. So ist diese Form des Wohnens im Alter eher selten. Etwas häufiger kommt heute schon eine „Senioren-Hausgemeinschaft“ vor: Hier kaufen sich zum Beispiel mehrere Ältere gemeinsam ein (kleineres) Wohnhaus, um dort dann „WG-ähnlich“, aber in eigenen Wohnungen zu leben und notfalls auch häusliche Pflege zu organisieren.


      
        TIPP


        Wie finde ich Gleichgesinnte?


        Selbstverständlich können Sie im Freundeskreis nach Mitstreitern für eine Senioren-WG suchen oder über Stadtteilzentren, Altenvereine und Wohnberatungen. Auch die ambulanten Pflegedienste wissen oftmals über mögliche Interessenten Bescheid. Ihr Angehöriger kann sich auch entscheiden, in eine bereits bestehende Senioren-WG einzusteigen. In vielen Städten gibt es solche Projekte bereits. Und es gibt Kontaktbörsen für Senioren im Internet, speziell zu dieser Frage bietet sich an: das Forum für Gemeinschaftliches Wohnen (FGW): www.fgw-ev.de.

      


      Für die meisten von uns gilt wohl: Wir entwickeln mit zunehmendem Alter so unsere Eigenheiten, vielleicht auch die eine oder andere „Macke“. Und manche Verhaltensweisen unserer Mitmenschen vertragen wir umgekehrt möglicherweise weniger gut als früher. So gesehen ist es nicht ganz einfach, geeignete Kandidaten für ein gemeinsames Wohnen im Alter zu finden.


      Wer imstande ist, ein solches Projekt aktiv auf die Beine zu stellen, wird in der Regel noch recht rüstig sein. Aber für eine Senioren-WG ist es unerlässlich, sich Lösungen für den Fall der Fälle zu überlegen und in mehreren Gesprächen zu ergründen, wie mit einer Pflegebedürftigkeit einzelner Wohngemeinschaftsmitglieder umgegangen werden soll.


      
        Externe Unterstützung

      


      Sinnvoll ist es sicher, von Anfang an gemeinsame hauswirtschaftliche Unterstützung (bei der Wohnungsreinigung, der Wäsche oder beim Einkauf) zu organisieren. Aber eine aufwendigere gegenseitige pflegerische Betreuung wird wohl auf Dauer kaum funktionieren, erst recht nicht, wenn die WG-Bewohner alle ungefähr im selben Alter sind. Die einzelnen Mitglieder der Senioren-Wohngemeinschaft müssen also bei Bedarf einen ambulanten Pflegedienst einschalten – und diesen auch bezahlen können.


      
        TIPP


        Geld sparen bei Pflegediensten in der WG


        Wenn mehrere oder alle Bewohner einer Senioren-WG oder Mieter beim „betreuten Wohnen“ (s.o.) Pflege benötigen, lässt sich das finanziell günstiger gestalten. Sie können einen ambulanten Pflegedienst gemeinsam in Anspruch nehmen. Dieses „Poolen“ von Leistungen bedeutet ja zum Beispiel, dass eine Pflegerin nicht für jede Person einzeln herbeikommen muss und somit nicht nur die Fahrkostenpauschale, sondern auch Zeit spart. Die ambulanten Pflegedienste sind verpflichtet, diese „Wirtschaftlichkeitsreserve“ ausschließlich im Interesse der Pflegebedürftigen einzusetzen. Durch „Poolen“ gespartes Geld aus den Leistungen der Pflegeversicherung kommt also allen Bewohnern für andere angenehme oder nützliche Dinge zugute.

      


      
        Pflegewohngruppen

      


      Ein Spezialfall der Wohngemeinschaften für Senioren sind betreute Wohngruppen oder auch „Pflegewohngruppen“. Sie können von Angehörigen, Selbsthilfegruppen, Pflegediensten oder Vereinen initiiert werden und sind speziell für Menschen mit schweren, pflegeintensiven Erkrankungen gedacht. Meist heißt dies: für Demenzkranke, die ein festes Team aus Pflege- und Hauswirtschaftskräften versorgt. Die Idee dahinter ist, dass gerade dementen Menschen ein „Alltagsleben“ gut tut und dass hier eine viel individuellere Pflege möglich wird. Solche Wohngemeinschaften sind vergleichbar mit Pflegeheimen und unterliegen deshalb nicht dem allgemeinen Mietrecht. Hier gilt vielmehr seit Oktober 2009 das neue Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG). Der Gesetzgeber hat damit Regelungen festgeschrieben für Verträge, in denen es um das Wohnen verbunden mit der Erbringung von Pflege- oder Betreuungsleistungen geht (aber nur, wenn Wohnen und Pflege untrennbar miteinander verknüpft sind, also in Heimen und Pflegewohngemeinschaften): Es gibt Vereinbarungen über den Wohnraum wie in einem Mietvertrag, aber angepasst an die besondere Situation pflegebedürftiger Menschen, und es gibt zugleich genaue vertragliche Regelungen über die Pflegeleistungen, die man mit dem Einzug in eine solche Wohngemeinschaft „einkauft“.


      
        Mangelnde Kontrolle

      


      Aber trotz der gesetzlichen Absicherungen sind solche speziellen Pflege-Wohngemeinschaften oft problematisch: Die „Demenz-WGs“ werden nicht ausreichend kontrolliert, deshalb kann die Betreuung dort schlecht sein. Es gibt viele Beschwerden von Angehörigen bei Beratungsstellen, die vor allem darüber klagen, dass zu wenig Betreuungspersonal für die in der Regel sechs bis acht pflegebedürftigen WG-Bewohner bereit steht. Da die Zahl solcher speziellen Wohngemeinschaften ständig steigt, braucht es dringend gesetzliche Kontrollmöglichkeiten und bundesweit einheitliche Qualitätsstandards. Besonders interessant ist in dem Zusammenhang ein vom Bundesfamilienministerium gefördertes Modellprojekt (getragen von dem Berliner Verein „Freunde alter Menschen e.V.“), das solche Qualitätskriterien entwickelt hat (siehe www.wg-qualitaet.de. Hier finden Sie auch viele weitere Informationen über betreute Seniorenwohnformen).


      Wenn es gut läuft und die Kontrollen funktionieren, sind solche Einrichtungen vor allem für Demenzkranke eine gute Lösung. Als Angehörige können und sollten Sie sich weiterhin in der Betreuung engagieren. Aber: Sie tragen nicht die Last, immer verfügbar sein zu müssen.


      
        Vor- und Nachteile

      


      Allerdings kostet das Leben in einer betreuten Wohngemeinschaft ungefähr so viel wie ein Platz im Pflegeheim. Und da diese Pflegewohngruppen sozialrechtlich als eigener Haushalt der Bewohner gelten, zahlt die Pflegekasse – je nach Pflegestufe – nur die Sätze für Sachleistungen in der ambulante Betreuung (siehe Tabelle im Unterkapitel „Pflegegeld und Sachleistungen“). Es gibt dennoch einen großen Vorteil: In einer betreuten Wohngemeinschaft lässt sich eine 24-Stunden-Pflege günstiger finanzieren, denn die wird in der Regel mit einer Pauschale von monatlich etwa 200 bis 300 Euro pro Person berechnet. Außerdem gibt es bei Demenzkranken auch erhöhte Betreuungsbeträge.


      Mehrgenerationenhaus


      Der Mythos von der Großfamilie, in der sich die Generationen wie selbstverständlich umeinander kümmerten, hält sich hartnäckig. Aber es ist eben eher ein schöner Traum, denn wirkliche Erfahrung mit einer guten und vor allem langjährigen häuslichen Betreuung älterer Familienmitglieder gab es im Grunde nicht. Dafür war die Lebenserwartung früherer Generationen viel zu kurz. Und für viele Menschen heute – jung und alt – ist dieses enge, oft gar nicht freiwillige Beisammensein der Familie auch gar kein Ideal mehr. Aber es gibt ein neues, vielleicht besseres Modell, wie Menschen verschiedenen Alters zusammen den Alltag verbringen, den Kontakt zu Jüngeren oder Älteren nicht verlieren, ihr Wissen und ihre Erfahrungen teilen und sich eben auch umeinander kümmern: das „Mehrgenerationenhaus“. 2006 hatte das Bundesfamilienministerium dazu ein Aktionsprogramm „Starke Leistungen für jedes Alter“ gestartet. Im August 2011 endete die Bewerbungsphase für die Teilnahme an diesem Programm. Inzwischen wurden bundesweit 500 solcher Mehrgenerationenhäuser ausgewählt, jedes davon wird fünf Jahre lang mit jährlich 40.000 Euro gefördert.


      
        Geben und Nehmen

      


      Das Zusammenleben von Menschen mehrerer Altersstufen in einem Haus gibt es in normalen Miethäusern in Großstädten zwar auch. Beim Mehrgenerationenhaus aber ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen Grundvoraussetzung. Hier sollen alle „vier Lebensalter“ vertreten sein: Kinder und Jugendliche, Erwachsene, „junge Alte“ (über 50 Jahre) und Hochbetagte. Senioren, auch solche mit gesundheitlichen Einschränkungen, haben ja – wie mehrfach erwähnt – durchaus viele Fähigkeiten. Wenn sie kleinen Kindern beispielsweise vorlesen oder größeren bei den Hausaufgaben helfen, sind sie nicht nur nützlich, sie fühlen sich auch so. Und junge Menschen können in einer solchen Gemeinschaft nicht nur Aufgaben wie das Einkaufen übernehmen, sondern sie lernen auch die Erfahrung der Älteren besser schätzen. Dennoch sollen in einem Mehrgenerationenhaus regelmäßig „generationsübergreifende Dienstleistungen“ innerhalb der Hausgemeinschaft angeboten werden. Das kann gegenseitige Kinderbetreuung ebenso einschließen wie Hilfe für Senioren. Idealerweise werden die Aufgaben von Freiwilligen (etwa zwei Drittel) und professionellen Helfern zum Beispiel aus ambulanten Pflegediensten übernommen, die gegebenenfalls zumindest teilweise (je nach Pflegestufe) über die Gelder aus der Pflegekasse finanziert werden können.


      
        Herausforderung

      


      Man sollte sich allerdings keinen Illusionen hingeben: Ein Mehrgenerationenhaus ist nicht nur finanziell und organisatorisch ein sehr anspruchsvolles Projekt, sondern auch für jeden Einzelnen eine große Herausforderung. Die Balance zwischen Distanz (selbständig und selbstbestimmt leben zu können) und Nähe (Geselligkeit und Hilfe zu finden) ist nicht einfach, schon gar nicht zwischen Menschen verschiedener Generationen. Dieses spezielle Zusammenleben setzt voraus, dass man gelegentlich seine Ansprüche herunterschrauben und vor allem auch, dass man mit Konflikten konstruktiv umgehen kann.

    

  


  
    
      


      
        KAPITEL 4

      


      Pflege im Heim


      Das „Heim“ ist in der Regel die letzte Station im Leben eines Menschen. Es gibt zwar auch Möglichkeiten vorübergehender oder teilstationärer Pflege, die „Tages- oder Nachtpflege“ sowie eine „Kurzzeitpflege“, aber sie gehören eher zum Gesamtkonzept der häuslichen Pflege, deshalb haben wir Sie darüber bereits an anderer Stelle informiert (siehe Kapitel 3). Es ist nie ein leichter Schritt, sein vertrautes Zuhause aufzugeben und in ein Heim zu gehen, und in vielen Fällen ist es eine eher erzwungene Lebensweise. Erst wenn alte Menschen ohne intensive Betreuung gar nicht mehr zurechtkommen, ist die Entscheidung ziemlich unausweichlich.


      Entscheidungshilfen


      Einerseits haben – wie erwähnt – die meisten Menschen den Wunsch, so lange wie möglich in den vertrauten vier Wänden zu bleiben. Andererseits hat es etwas für sich, die Wohnung für die letzte Lebensphase früh aus- und aufzusuchen, um in gesundheitlich schwierigeren Zeiten nicht unter Druck zu geraten.


      Gibt es einen „richtigen“ Zeitpunkt?


      
        Eher früher als zu spät

      


      Entscheiden muss letztlich der Betreffende selbst (außer, Sie haben die gesetzliche Betreuung inne, siehe Kapitel 2, Kasten „Was heißt Betreuung?“). Für Sie als Angehöriger eines Pflegebedürftigen gibt es aber durchaus ein paar Argumente, den Wechsel in ein Heim ab einer gewissen Zeit nahe zu legen. Wie beschrieben wird zum Beispiel die Sturzgefahr mit zunehmendem Alter erheblich größer. Und auch das Risiko eines Herzinfarktes oder Schlaganfalles steigt. Viele ältere Menschen haben Angst davor, in solchen Situationen dann allein zu Hause zu sein, vielleicht tagelang hilflos in der Wohnung zu liegen – und das sind ja durchaus keine völlig unrealistischen Horrorszenarien. Stürze können zwar auch im Heim passieren, dennoch wird dort mehr zur Prophylaxe getan (oder soll zumindest getan werden), und vor allem kommt im Ernstfall schneller Hilfe.


      
        Hilfe im Alltag

      


      Ein weiteres Argument, eher früher als „auf den letzten Drücker“ ins Heim zu gehen: Für viele Ältere kann der Alltag mit seinen täglichen Pflichten, vor allem regelmäßig zu kochen, abwaschen und einkaufen zu müssen, durchaus auch sehr lästig und beschwerlich sein und eine „Rundumversorgung“ in einem Altenheim sogar eine Erleichterung. Außerdem sind nicht alle Wohnungen zum altersgerechten Umbau (siehe „Wohnraumanpassung“, Kapitel 3) geeignet. Damit sind sie auf mehr Hilfe angewiesen, als es – nach ihrem Gesundheitszustand – eigentlich nötig wäre. Ein Nachteil sei allerdings auch nicht verschwiegen: In vielen Heimen gibt es – trotz gegenteiliger Beteuerungen – weniger „Forderung und Förderung“ der eigenen Fähigkeiten. Es ist leider eine immer wiederkehrende Erfahrung, dass viele Heimbewohner eher abbauen, körperlich und bald auch geistig.


      Auch ein weiterer Vorteil kann sich schnell ins Gegenteil verkehren: Die Idee, dann weniger einsam zu sein, soziale Kontakte zu finden und fröhliche Aktivitäten, sieht in der Realität oft anders aus: In Pflegeheimen heute leben viele demente Menschen, und auch sonst wird es schwieriger im Alter, neue Kontakte zu knüpfen. Zudem können die Reibungspunkte und Konflikte untereinander eher zunehmen, wenn Menschen mit vielen Jahrzehnten Lebenserfahrung und unterschiedlichen Gewohnheiten plötzlich auf engem Raum zusammenkommen.


      Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, aber manchmal liefern die Umstände gute Argumente: Wenn beispielsweise größere Veränderungen im bisherigen Wohnumfeld anstehen – das Haus wird saniert (was sehr belastend sein kann), alte Nachbarn ziehen weg, der „Tante Emma-Laden“ an der Ecke macht zu, oder Freunde gehen ins Heim – dann fällt die Entscheidung meistens etwas leichter.


      
        TIPP


        Wie raus aus dem Mietvertrag?


        Ältere Menschen leben oft schon jahrzehntelang in ihrer Wohnung, so dass sie entsprechend lange Kündigungsfristen haben. Glücklicherweise wurde im Jahr 2005 gesetzlich neu geregelt, dass die Kündigungsfrist für Mieter drei Monate beträgt – unabhängig von der Wohndauer. Aber das kann immer noch sehr lang sein, wenn man dazu parallel beispielsweise einen Pflegeheimplatz finanzieren muss. Nun ist es zwar keine Aufgabe des Vermieters, die persönlichen Probleme seiner Mieter zu berücksichtigen. Dennoch hat der Gesetzgeber entschieden, dass sich ein Vermieter auch „nicht treuwidrig oder rücksichtslos“ verhalten darf, das heißt, dass der Umzug in ein Pflegeheim einen „gewichtigen Grund“ darstellt, kann man ein Mietverhältnis vorzeitig beenden. Die Kündigungsfrist beträgt dann allerdings immer noch vier bis sechs Wochen – je nach der Situation auf dem Wohnungsmarkt. Sie beziehungsweise Ihr Angehöriger sollten im Kündigungsschreiben diese kürzere Frist angeben und sich dabei auf § 543 Abs 1 BGB berufen. Notfalls müssen Sie sich aber auch an die Rechtsberatung der Verbraucherzentrale in Ihrer Nähe oder an eine Mieterberatungsstelle wenden.

      


      Ihre Rolle als Angehöriger


      
        Schwierige Entscheidung

      


      Wie auch schon beim Thema ambulante Pflege dargelegt, gibt es bei der Frage „Heim oder nicht Heim“ immer auch schwierige psychologische Gesichtspunkte. Die Anerkennung der eigenen Hilfsbedürftigkeit ist für die meisten älteren Menschen besonders schwierig, waren sie doch oft ihr Leben lang stark, unabhängig, auf sich selbst gestellt. Altern und Gebrechlichkeit gehören immer noch zu den Tabuthemen in unserer Leistungs- und Individualitätsgesellschaft, niemand will sich gern damit auseinandersetzen. Sie mögen als Angehörige manchmal verzweifeln, wenn die Mutter oder der Vater einfach nicht wahrhaben wollen, was für Sie ganz offensichtlich ist, nämlich dass sie im Alltag – selbst mit einem ambulanten Pflegedienst – nicht mehr allein zurechtkommen. Da hilft es manchmal, das Augenmerk kurz auf sich selbst zu richten: Hier werden auch Ängste der Kinder aktiviert, wenn man quasi seine eigene Zukunft und das Altwerden vor Augen hat. Und darin liegt auch die Chance, die Eltern zum Beispiel in dieser Situation besser zu verstehen. Oft hilft es schon anzuerkennen, dass die Entscheidung, ins Heim zu gehen, sehr schwierig ist.


      
        Was ist möglich?

      


      Aber oft geht es bei der Frage, wie die Pflege organisiert werden soll, gar nicht um „Wollen“, sondern um „Können“: Wozu sind Sie als Angehöriger angesichts des eigenen beruflichen und familiären Lebens überhaupt in der Lage? Welche familiären Konflikte sind zu erwarten? Was schuldet man den nun gebrechlichen Eltern? Mehr als dem Ehepartner, den eigenen Kindern, der eigenen Gesundheit? Wer von den Geschwistern kann sonst gegebenenfalls die häusliche Pflege übernehmen? Und wenn dies keiner kann: Wer soll Vater oder Mutter überzeugen, dass der Umzug ins Heim unumgänglich wird? Hier sollten Geschwister auf jeden Fall versuchen, an einem Strang zu ziehen.


      Heimplatz reservieren?


      Oft wird bei der Frage Pflege daheim oder im Pflegeheim geraten, frühzeitig einen Platz zu reservieren. Das kann Unterschiedliches bedeuten: Eine echte Reservierung, also das Freihalten eines bestimmten Zimmers in einem bestimmten Heim, ist mit sehr hohen Kosten verbunden (im Einzelfall unterschiedlich, aber von um die 75 Prozent der Pflege- und Unterbringungskosten, tageweise berechnet, müssen Sie ausgehen). Das kommt eigentlich nur in Frage, wenn Sie bereits wissen, wann der Umzug genau sein soll, Sie aber noch ein paar Tage Vorbereitung brauchen oder sich leisten wollen; oder wenn in dem gewünschten Heim plötzlich ein Platz frei wird, aber der Pflegebedürftige noch für eine – absehbare – Zeit im Krankenhaus bleiben muss. Man kann sich auch in eine private Seniorenresidenz oder ein Wohnstift (die Luxusvarianten des Altenheimes) „einkaufen“ und so einen Platz reservieren. Viele der meist privaten Betreiber solcher Einrichtungen verlangen ein beträchtliches Darlehen für ein lebenslanges Wohnrecht, aber das dürfte den Geldbeutel der meisten Menschen übersteigen.


      
        Vormerkung

      


      Ansonsten meint „reservieren“ eher „vormerken“, also sich rechtzeitig auf eine Warteliste setzen zu lassen. Das ist fast überall möglich und wird in den meisten Heimen so gehandhabt, dass Sie beziehungsweise Ihr Angehöriger ein Anmeldeformular ausfüllen müssen und dann benachrichtigt werden, wenn ein Platz frei wird. Dann können Sie entscheiden, ob Sie den nehmen wollen, ansonsten kommt der Nächste von der Liste an die Reihe. Der Vorteil dabei ist: Sie können so das Heim mit Bedacht nach Qualität und anderen persönlich wichtigen Kriterien auswählen (siehe die folgenden Seiten). Und wenn es umgekehrt einmal schnell gehen muss, bieten viele Träger Übergangslösungen an. Das heißt, dass der Pflegebedürftige zwar für eine begrenzte Zeit nicht das gewünschte Zimmer, sondern vielleicht nur ein Zweibettzimmer bekommt oder vorübergehend in eine nahegelegene Einrichtung geschickt wird. Durch die Vormerkung bekommt er aber baldmöglichst den gewünschten Platz.


      „Ins Heim geschickt“?


      
        Unter Vormundschaft

      


      Wirklich zwangsweise, also gegen den Willen des Pflegebedürftigen, kann die Einweisung in ein Heim nur geschehen, wenn der Betreffende „unter Betreuung“ steht, das heißt einen gesetzlichen Vormund hat oder freiwillig jemandem eine Betreuungsvollmacht (siehe Kapitel 2, Kasten „Was heißt Betreuung?“) erteilt hat. Ansonsten entscheidet jeder Mensch selbst, ob er in ein Pflegeheim geht oder nicht. Auch das Sozialamt, das unter Umständen für die Pflegekosten aufkommen muss, kann niemanden einweisen lassen, sondern muss ebenfalls versuchen, zunächst nach dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ zu handeln.


      
        „Entlassungsmanagement“

      


      Allerdings kann nach einem Krankenhausaufenthalt für ältere Menschen die Situation entstehen, dass sie unmöglich nach Hause entlassen werden können, weil sie sehr viel umfassendere pflegerische Betreuung und Hilfe im Alltag brauchen als vor der stationären Behandlung, diese aber nicht sofort organisiert werden kann. Das passiert heute häufiger, weil die Krankenhäuser aufgrund der „Fallpauschalen“ Patienten sehr viel schneller und damit hilfebedürftiger entlassen als früher. Da der behandelnde Arzt dort aber gesetzlich verpflichtet ist, einen Patienten gezielt in die „Weiter- oder Nachbehandlung“ zu übergeben, gehört heute ein „Entlassungsmanagement“ zu den gesetzlichen Aufgaben eines Krankenhauses. Auch die dortigen Mitarbeiter des Sozialdienstes sollen zwar den Grundsatz „ambulant vor stationär“ im Hinterkopf haben, aber sie vermitteln oft auch schnelle Übergangslösungen wie zum Beispiel die Überweisung in ein Geriatriezentrum (siehe Kapitel 2) oder in die „Kurzzeitpflege“ (siehe Kapitel 3). Das kann Ihnen ein wenig Luft verschaffen, um eine längerfristige Lösung mit dem pflegebedürftigen Angehörigen in Ruhe zu besprechen und zu planen.


      Heimtypen


      
        Drei Grundtypen

      


      Traditionell kann man drei Grundtypen von „Alten-, Alters- oder Seniorenheimen“ unterscheiden, wobei die Begriffe umgangssprachlich oft durcheinander gehen, auch weil die Einrichtungen heute nicht mehr so klar gegeneinander abzugrenzen sind. Früher war das wichtigste Unterscheidungskriterium der Grad der Pflegebedürftigkeit, wohingegen heute der Leitsatz gilt: Es wird gepflegt, wo gewohnt wird.


      „Seniorenresidenz“ – das Altenwohnheim


      
        Eigene Wohneinheit

      


      Hier haben Heimbewohner (auch zusammen mit dem Partner/der Partnerin) eine abgeschlossene kleine Wohnung, mit Toilette und Bad oder Dusche sowie eigener Küche. Sie unterliegen jedoch nicht dem allgemeinen Mietrecht (im Gegensatz zum „Betreuten Wohnen“, (siehe Kapitel 3), sondern schließen einen Heimvertrag mit dem Träger der Einrichtung ab, der wiederum dem Heimgesetz und der Heimaufsicht untersteht. Angenehm, hilfreich für die Entscheidung zum Umzug und wichtig für das Wohlbefinden: Ihre Angehörigen können die eigenen Möbel mitnehmen. Da jedoch in der Regel das Appartement in der Seniorenresidenz kleiner als die frühere Wohnung sein dürfte, werden sie sich doch von einigen, auch liebgewonnenen Stücken trennen müssen. Es gibt Unterstützung in vielen Bereichen wie Zimmerreinigung oder Wäscheservice, aber man kann seinen Tagesablauf weiterhin nach eigenen Wünschen gestalten. In vielen dieser Einrichtungen werden zudem gemeinsame Mahlzeiten und soziale Aktivitäten angeboten.


      Allerdings haben diese klassischen Altenwohnheime auch Nachteile: Sie sind nur für Menschen geeignet, die noch relativ wenig Hilfe brauchen. Zwar kooperieren einige der Seniorenresidenzen inzwischen mit Pflegeeinrichtungen, und viele räumen ihren Bewohnern einen Anspruch auf einen Platz in solch einer Einrichtung ein, aber wenn sich ihr Zustand verschlechtert, müssen sie dann in jedem Fall noch einmal umziehen. Außerdem kann man die oft sehr vielfältigen Unterstützungsangebote in den Seniorenresidenzen nicht je nach Bedarf „buchen“ (wie beim „Betreuten Wohnen“), sondern zahlt einen – in der Regel nennenswerten – „All-Inclusive-Preis“.


      Inzwischen ist die Nachfrage nach solchen klassischen Altenwohnheimen erheblich zurückgegangen. Deshalb werden viele nicht mehr als „Heim“ geführt, sondern in Einrichtungen für „Betreutes Wohnen“ umgewandelt oder als Mischform konzipiert, das heißt, innerhalb der Einrichtung gibt es neben den eigenständigen Wohneinheiten noch spezielle Pflegebereiche oder -stationen.


      Alten- und Pflegeheim


      
        Mehr Pflege- als Altenheime

      


      Ebenso wie die klassischen Altenwohnheime verschwinden auch die reinen Altenheime nach und nach und werden als Pflegeheime geführt, oft mit speziellen Stationen für die unterschiedlichen Formen und Grade von Hilfsbedürftigkeit. Reine Pflegeheime nehmen heute nur noch Menschen auf, bei denen bereits die Einstufung in eine Pflegestufe vorliegt. Das heißt, es muss schnellstmöglich ein Antrag auf Leistungen aus der Pflegeversicherung gestellt werden, falls das noch nicht geschehen ist und Sie einen Angehörigen im Pflegeheim unterbringen wollen.


      Viele Einrichtungen, die eine Mischform darstellen, bieten nicht nur Einzelzimmer, sondern auch (Klein-)Appartements mit Toilette und Bad oder Dusche, die mit eigenen Möbeln ausgestattet werden und in denen man eigene Bettwäsche, Handtücher und ähnliches benutzen kann. In den Bereichen oder Stationen für intensiv Pflegebedürftige allerdings sind meistens nur noch wenige private Einrichtungsgegenstände möglich, da die Ausstattung sich ansonsten nach den Anforderungen für die Pflege richten muss.


      Das „Altenheim der vierten Generation“


      
        Flexiblere Betreuung

      


      Inzwischen gibt es allerdings immer mehr Überlegungen und Initiativen, herkömmliche Pflegeeinrichtungen so umzustrukturieren (bei Neu- oder Ausbauten), dass sie modernen Anforderungen und vor allem den Ansprüchen der „neuen Alten“ besser entsprechen. So hat zum Beispiel das Kuratorium Deutsche Altenhilfe ein Modell entwickelt, das sich KDA-Hausgemeinschaft nennt: Hier werden innerhalb einer – eher größeren – Heimanlage mehrere Wohngruppen gebildet, in denen jeweils sechs bis zwölf Pflegebedürftige zusammen leben. Jeder hat ein eigenes Zimmer, und die Betreuung übernehmen nicht ausschließlich die medizinisch gebildeten Pflegekräfte des Heimes, sondern in der Hauptsache ein festes Team von Hauswirtschaftskräften, welche die Bewohner in einem möglichst normalen Wohnalltag unterstützen sollen. Hier bestimmt nicht die Pflegeroutine eines Heimes das Leben, sondern es werden – im Rahmen der Wohngemeinschaft – die persönlichen Bedürfnisse und Rhythmen des Einzelnen berücksichtigt. Diese Pflegeform ist nicht nur, aber am besten für Demenzkranke geeignet, die häufig zwar eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung, aber noch lange Zeit wenig medizinische Pflege brauchen. Solche betreuten Wohn- beziehungsweise stationären Hausgemeinschaften haben außerdem den Vorteil, dass sie den heimrechtlichen Bestimmungen und Qualitätskontrollen unterliegen.


      Eine Übersicht über sämtliche bundesdeutschen stationären Pflegeeinrichtungen finden Sie unter www.wohnen-im-alter.de oder auch www.heimverzeichnis.de (mehr dazu im Kapitel 5, „Adressenportale“).


      


      Welche Bedingungen müssen Pflegeheime erfüllen?


      
        Auflagen

      


      Da der größte Teil der Bevölkerung in Deutschland gesetzlich kranken- und damit auch pflegeversichert ist, sind die meisten Pflegeheime durch die Pflegekassen zugelassen. Praktisch heißt das: Ein Träger schließt mit den Kassen einen Versorgungsvertrag und muss dafür ähnliche Bedingungen erfüllen wie ambulante Pflegedienste. Vor allem müssen Heime nachweisen, dass sie dauerhaft in der Lage sind, die notwendige Pflege und Betreuung anzubieten (das heißt, sie müssen genügend und qualifiziertes Personal beschäftigen), und sie müssen die gesetzlichen Qualitätsanforderungen erfüllen. Außerdem gelten noch Zusatzbedingungen nach dem Heimgesetz, die sich vor allem auf die Gebäude und baulichen Sicherheitsmaßnahmen beziehen.


      
        Übersicht

      


      Eine Übersicht über zugelassene Pflegeheime – mit Preis- und Leistungsvergleichslisten – erhalten Sie bei Ihrer Kranken- beziehungsweise Pflegekasse.


      Der „Pflege-TÜV“


      
        Qualität der Pflege

      


      Die Qualität der Pflege, vor allem in Heimen, ist seit Langem ein heißes Thema. Medienberichte über skandalöse Zustände haben viele erschreckt und die Politik mindestens teilweise aufgeschreckt. Sie können sich nicht auf alle Qualitätssiegel und Zertifikate unbedingt verlassen, da es davon eine Vielzahl gibt, die zum Teil von den Pflegeheim-Trägern selbst „erfunden“ und vergeben werden. Aber mit der Pflegereform 2008 wurden mehrere Maßnahmen für eine bessere Versorgung Pflegebedürftiger auf den Weg gebracht: Zunächst wurden verbindliche Qualitätsstandards für alle zugelassenen Pflegeeinrichtungen gesetzlich verankert, die sich am anerkannten Stand medizinisch-pflegerischer Erkenntnisse orientieren. Beispielsweise weiß man ziemlich genau, wie das „Wundliegen“ (siehe Dekubitus, Kapitel 7) entsteht und was dagegen zu tun ist.


      
        Prüfung durch MDK

      


      Ob die Pflegeheime diese Qualitätsstandards erfüllen, überprüft regelmäßig der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK), und zwar unangemeldet, einmal pro Jahr routinemäßig oder – wenn eine Beschwerde vorliegt – gezielt (diese Abstände gelten seit 2011, früher wurde nur durchschnittlich alle fünf Jahre geprüft!). Dabei sollen sich die Prüfer nicht an den Akten orientieren, sondern am konkreten Pflegezustand der Betreuten, und sie sollen auch direkt erfragen, wie zufrieden die Heimbewohner selbst mit der Pflege sind (die Auswahl der Befragten erfolgt per Zufallsgenerator, damit die Heime keine Vorzeigebewohner präsentieren). Die Fragen lauten etwa: „Schmeckt das Essen?“ – „Sind die Mitarbeiter freundlich?“ Aber auch: „Können Sie entscheiden, ob Ihre Tür offen oder geschlossen ist?“ – „Fragen die Mitarbeiter Sie, was Sie anziehen möchten?“ – „Können Sie jederzeit – ohne Zuzahlung – etwas zu trinken bekommen?“


      
        Veröffentlichung der Ergebnisse

      


      Die Ergebnisse müssen im Internet oder sonst in geeigneter Form veröffentlicht werden sowie verständlich und vergleichbar sein (siehe www.pflegenoten.de). Ein gutes Heim wird Ihnen auf Anfrage auch die aktuellen Prüfergebnisse gern zur Verfügung stellen, außerdem sollen diese gut sichtbar bereits im Eingangsbereich ausgehängt werden.


      
        GUT ZU WISSEN


        Wie bewertet der MDK Pflegeheime?


        Die Qualitätsprüfung erfolgt in vier Teilbereichen, die jeweils benotet werden:


        
          	Pflege und medizinische Versorgung: zum Beispiel, ob die Bewohner Druckgeschwüre durch falsche Matratzen oder Lagerung haben oder ob es Zeichen von Mangelernährung gibt.


          	Umgang mit Bewohnern, die an Demenz erkrankt sind: zum Beispiel, ob die Zimmer und Aufenthaltsräume so gestaltet sind, dass sie die Orientierung erleichtern.


          	Soziale Betreuung und Alltagsgestaltung: zum Beispiel, ob es Freizeitangebote, jahreszeitliche Feste gibt oder ob Kontakte zu Angehörigen gepflegt werden.


          	Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft, Hygiene: Geprüft wird hier natürlich die Sauberkeit der gesamten Einrichtung, auch der Geruch, aber auch, ob es beispielsweise Diätkost und feste Essenszeiten gibt oder einen gewissen Zeitrahmen dafür.

        


        Insgesamt sind es 82 Einzelkriterien, die mit Punkten auf einer Skala von 0–10 bewertet werden. Pro Bereich wird dann zuerst ein Mittelwert gebildet und daraus eine Gesamtnote (wie Schulnoten von 1 – „sehr gut“ bis 5 – „mangelhaft“). Die Befragung der Heimbewohner geht in diese Note nicht ein, sondern wird als Extraergebnis ausgewiesen.

      


      
        Umgang mit Mängeln

      


      Bei Mängeln entscheiden die Landesverbände der Pflegekassen, was getan werden muss, um diese zu beseitigen. Das entsprechende Heim erhält einen Mängelbescheid und bekommt eine zeitliche Frist zur Abhilfe gesetzt; in der Zwischenzeit werden die Zuwendungen der Pflegekassen gekürzt. Sie können auch ganz oder teilweise die Zulassung verlieren. Allerdings ist die Schließung eines Heimes (besonders eines großen) oder Kündigung des Pflegevertrages mit den Kassen immer sehr problematisch und wird möglichst vermieden. Denn es wäre äußerst schwierig, für eine größere Anzahl Heimbewohner schnell neue Plätze zu finden, und so ein Umzug bedeutet für die alten Menschen eine schwere psychische Belastung. Das wissen die „schwarzen Schafe“ unter den Pflegeheimen natürlich auch.


      
        Prüfung durch Heimaufsicht

      


      Alle Pflegeeinrichtungen werden außerdem jährlich von der „Heimaufsicht“ geprüft. Grundsätzlich geht es hier ebenfalls darum, ob ein Heim alle Anforderungen erfüllt, die für die Unterbringung und Pflege älterer oder behinderter Menschen notwendig sind, aber auch zum Beispiel: Entsprechen bauliche Gegebenheiten den Sicherheitsbestimmungen? Wird die Pflegedokumentation ordentlich geführt? Gibt es ausreichend und genügend qualifiziertes Personal? Gibt es Hygienemängel, etwa in der Küche?


      Allerdings darf nicht verschwiegen werden, dass auch nach Einführung des „Pflege-TÜV“ die Kritik an der Qualität von Pflegeheimen nicht verstummt ist. Tatsächlich ist es schon äußerst bedenklich, dass bei den bundesweiten unangemeldeten Kontrollen der Pflegeheime im Jahr 2010 in jedem dritten „Ernährungsprobleme“ bei den Bewohnern festgestellt wurden (in Einzelfällen sogar Unterernährung und Dehydrierung), in jedem vierten kontrollierten Heim klappte die Wundversorgung nicht, wie sie sollte.


      
        Qualitätsbeurteilung

      


      Das Notensystem sei auch längst nicht so aussagekräftig wie behauptet, sagen Kritiker, weil zum Beispiel gravierende Mängel in der eigentlichen Pflege durch ein „schönes Zimmer“ oder einen „großen Garten“ aufgewogen werden können. Andere bleiben unbemerkt, weil nicht auf die richtigen Kriterien geschaut werde: Der „Ernährungszustand“ der Pflegebedürftigen wird zwar überprüft, aber die Zahl der Magensonden, über die Menschen künstlich ernährt werden, kann auch ein Hinweis auf schlechte Pflege sein. Denn viele alte oder demente Menschen könnten durchaus noch normal essen, wenn es genügend Personal im Heim gäbe, um sie zu füttern und ihnen bei den Mahlzeiten zu helfen.


      Dies sei ein „System der Verschleierung“, sagte beispielsweise die Deutsche Hospizstiftung (www.aerzteblatt.de/nachrichten/43643). Eine andere Gewichtung, bei der die pflegerischen Qualitäten eines Heimes in der Gesamtnote stärker bewertet werden, haben einige wenige Pflegeanbieter verhindert (die Abstimmung über das Bewertungsverfahren musste einstimmig sein). Sie legten stattdessen ein anderes Prüfmodell vor, das ganz ohne Noten auskommt. Nun soll eine gesetzliche Neuregelung den Streit um den Pflege-TÜV beilegen. Bis dahin aber müssen Sie sich leider selbst die Mühe machen und sich die Bewertung des jeweiligen Heimes in einzelnen Kriterien ansehen.


      
        Kritik

      


      Andere Pflegekritiker wie Claus Fussek (der seit Jahren in den Medien und mit seinen Büchern auf skandalöse Zustände in Heimen aufmerksam gemacht hat) beklagen, dass es inzwischen Heimträger gibt, die lieber einen „Coach“ engagieren, um sich beraten zu lassen, wie man das Notensystem „austricksen“ kann. Es fehlt beispielsweise ein deutschlandweites Register, mit dessen Hilfe man erkennen könnte, ob ein großer Heimbetreiber mit Standorten in mehreren Bundesländern schon häufiger negativ aufgefallen ist. So aber werden negative Prüfergebnisse zu schnell als bedauerliche Einzelfälle abgetan. Es werde sich so lange nichts Grundlegendes an der Pflegequalität verbessern, bis ein paar strukturelle Dinge geändert werden: Es gibt zu wenig qualifiziertes Pflegepersonal, und das wird auch noch schlecht bezahlt. Deshalb gibt es immer wieder Vernachlässigungen, und für „Menschlichkeit“ bleibt schon gar keine Zeit mehr. Hinzu kommt, dass manche Heimbetreiber absichtlich zu wenig Personal einstellen, um möglichst hohe Gewinne zu erzielen. Das ist zwar Betrug – an den Pflegebedürftigen und an den Kassen –, denn eine Mindestmenge an professionellen Pflegekräften je nach Anzahl der Heimbewohner ist gesetzlich vorgeschrieben und gilt als Grundlage für die Pflegesatzberechnungen. Aber den Erwischten drohen in der Regel nur Verwarnungen oder Bußgelder.


      Und schließlich – auch das ist ein strukturelles Problem unseres Pflegesystems – wird gute Pflege sogar „bestraft“. Denn wenn es tatsächlich mal gelingt, einen Pflegebedürftigen wieder etwas mehr auf die Beine zu bringen und selbständiger zu machen, kann er unter Umständen bei der nächsten Überprüfung eine Pflegestufe zurückgesetzt werden – und das Heim verliert Geld.


      
        GUT ZU WISSEN


        Betreuungsassistenten


        Es ist sicher nicht die Lösung des Problems „Pflegepersonalmangel“, aber zumindest eine Entlastung – und eine konkrete Hilfe für Pflegebedürftige in Heimen: Mit der Pflegereform 2008 wurde festgeschrieben, dass Heime ein Anrecht auf kostenlose „Betreuungsassistenten“ haben, einer pro 25 Bewohner. Die Kosten übernehmen die Pflegekassen. Hierfür wurden bundesweit Arbeitslose 200 Stunden lang geschult, um dann das Pflegepersonal zu unterstützen. Sie sollen den Bewohnern vorlesen, mit ihnen spazieren gehen oder sich mit ihnen unterhalten. Bislang wird dieses Angebot allerdings zu wenig in Anspruch genommen, die Helfer stehen zwar bereit, aber die Heime fordern sie nicht an. Das Hauptargument vieler Heimträger: Sie seien nicht ausreichend motiviert und auch nicht genügend qualifiziert, um mit den äußerst schwierigen Pflegebedürftigen richtig umzugehen. Die einzelnen Pflegekräfte, die im Minutentakt von Bewohner zu Bewohner hetzen müssen, sehen das vermutlich anders. Und die betroffenen alten Menschen erst recht.

      


      Nicht jede Grundsatzkritik am Pflegeheim trifft zu


      
        Positive


        Stimmen

      


      Inzwischen ist es aber fast Mode, Alten- und Pflegeheime grundsätzlich als „Ort der Hölle“ zu beschreiben. Doch ebenso wie es berechtigte Kritik gibt, stimmt andererseits auch dieses Pauschalurteil nicht. Vielerorts treffen die Zustände, die zum schlechten Ruf der Heime geführt haben, gar nicht mehr zu. In einem evangelischen Online-Magazin (http://chrismon.evangelisch.de) kam im Juli 2011 zum Beispiel der Senior Konrad Franke zu Wort, der sich mehr als 300 Heime angesehen hat. Seine Schlussfolgerung: In der Mehrzahl werde man gut bis sehr gut betreut und finde Anregungen und Gesprächspartner. Schon deswegen solle man nicht zu lange mit der Entscheidung warten.


      Schon heute (und noch mehr in Zukunft) haben sehr viele Heime nichts mehr zu tun mit den „Altenverwahranstalten“ früherer Zeiten (ein interessantes Beispiel findet sich unter www.tagesspiegel.de/wirtschaft/wie-in-einer-familie/4694056.html). Wohnliche Architektur und gepflegte Gebäude, rücksichtsvolles und aufmerksames Personal, Orientierung am Alltagsleben der Bewohner, schmackhaftes und abwechslungsreiches Essen – alles das lässt sich heutzutage durchaus finden. Für zahlungskräftigere Senioren dürfte dies jedoch noch leichter sein.


      Auch der unabhängige Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen schrieb in seinem in vielen Punkten sehr kritischen Gutachten (2009) zur Pflegesituation, der „Übergang in eine stationäre Alteneinrichtung“ könne „schließlich auch Ausdruck einer selbstbestimmten, geplanten Entscheidung sein – zumal häusliche Pflegesituationen keinesfalls defizitfrei sowie oftmals von gravierenden Überlastungen der pflegenden und/oder starkem Einsamkeitsgefühl der Pflegebedürftigen geprägt sind“.


      Wie finde ich das Heim, das zu meinem Angehörigen passt?


      
        Vorgehen

      


      Ob ein Heim das richtige für Ihren pflegebedürftigen Angehörigen ist, hängt nicht nur davon ab, dass es die gesetzlichen Qualitätsstandards erfüllt, sondern auch, ob dort auch individuelle Bedürfnisse berücksichtigt werden können und vor allem, ob es menschlich gut geführt wird. Wir empfehlen bei der Suche folgendes Vorgehen:


      Vergleichen und prüfen


      Nehmen Sie auf jeden Fall mehrere Heime in die engere Wahl: Lassen Sie sich Broschüren oder Infomaterial zuschicken oder schauen Sie sich die entsprechenden Seiten im Internet an. Eine erste Orientierung geben sicher


      
        	die Lage und Erreichbarkeit: möglichst in der bisher vertrauten Gegend, um nachbarschaftliche Kontakte nicht zu zerstören oder in der Nähe der Angehörigen, die sich hauptsächlich um den Pflegebedürftigen kümmern wollen;


        	der Heimträger: falls für Sie oder Ihre Angehörigen zum Beispiel die Frage konfessioneller Gebundenheit eine Rolle spielt;


        	die Größe: sehr kleine Heime haben eventuell eine „heimeligere“ Atmosphäre als große, die aber oft vielfältigere Leistungen anbieten können;


        	und schließlich der Preis, wobei die Formel „teuer = gut“ keineswegs immer zutrifft (zu den Heimkosten und Erstattungsmöglichkeiten siehe unten).

      


      
        Prüfbericht des MDK

      


      Auch den Prüfbericht des MDK (siehe oben) sollten Sie für die Heimauswahl heranziehen und dabei nicht nur auf die Gesamtnote schauen, sondern ein paar relevante Punkte aus dem medizinisch-pflegerischen Bereich näher betrachten. Die Seite www.pflegenoten.de nennt von den 82 Kriterien als besonders wichtig:


      
        	Gibt es vorbeugende Maßnahmen gegen das Wundliegen?


        	Wird darauf geachtet, dass die Pflegebedürftigen ausreichend essen und trinken?


        	Wie wird mit Schmerzen der Pflegebedürftigen umgegangen?


        	Wie werden inkontinente Patienten versorgt?


        	Gibt es eine ausreichende Vorbeugung gegen Stürze?

      


      Persönliches Gespräch und Augenschein


      Sie sollten sich jedes in Frage kommende Heim, selbstverständlich möglichst mit Ihrem Angehörigen, ansehen, auch ein paar Zimmer und die Gemeinschaftsräume, und Sie sollten mit den Verantwortlichen und einzelnen Bewohnern sprechen. Vertrauen Sie dabei ruhig auf den ersten Eindruck und nehmen Sie Ihr Gefühl hierbei ernst: Wie ist die Atmosphäre (laut, leise, hektisch, freundlich)? Wie riecht es? (Uringeruch ist nicht, wie oft behauptet, unvermeidlich im Umgang mit alten Menschen, sondern Zeichen mangelnder Pflege.) Was sagen Bewohner über das Heim? Wie verhalten sich diese – sitzen zum Beispiel viele apathisch auf den Fluren oder in den Aufenthaltsräumen herum?


      Das in manchen Ratgebern vorgeschlagene „Probewohnen“ gibt es zwar in einigen Heimen, ist jedoch selten. Aber vielleicht können Sie ja von Erfahrungen im Freundes- und Bekanntenkreis profitieren oder auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ambulanten Pflegedienstes fragen, mit denen Sie zu tun haben.


      Ausstattung und sonstige Kriterien


      
        Heim-Checkliste

      


      Es ist natürlich bei jedem Menschen verschieden, was ihm wichtig ist, und das perfekte Heim wird es kaum geben, aber ein guter Kompromiss sollte sich finden lassen (eine detaillierte „Heim-Checkliste“ finden Sie in einem speziellen Internetportal für Senioren unter: www.geroweb.de/altenheim/altenheim-checkliste.html).


      
        Wichtige Kriterien

      


      Hier ein paar Punkte, die Sie im Gespräch besonders erfragen beziehungsweise sich beim Besuch näher anschauen sollten:


      
        	Die Personalausstattung: Gesetzlich vorgegeben ist, dass im Heim mindestens die Hälfte des Personals aus ausgebildeten Pflegekräften bestehen muss, aber: Ein größerer qualifizierter Personalanteil als vorgeschrieben ist zweifellos besser. Fragen Sie insbesondere auch danach, wie viel Personal nachts und am Wochenende zur Verfügung steht.


        	Individualität und Intimsphäre: Sind die Zimmer abschließbar? Bekommen Bewohner einen eigenen Hausschlüssel? Gibt es relativ flexible Essenszeiten?

      


      
        BEISPIEL


        So auch nicht


        Frau G, 82 Jahre, hat zwar nur Pflegestufe 1, kommt aber alleine nicht mehr gut zurecht. Sie ist in ein Altenwohn- und Pflegeheim gezogen. Die große Differenz zwischen dem Geld von der Pflegekasse und den Heimkosten kann Sie so gerade mal aus ihrer Rente und dem Ersparten aufbringen. Da dürfte man als Gegenleistung unter anderem Respekt vor der Privatsphäre erwarten. Doch aus einem Lautsprecher im Zimmer wird sie zu allen Abendandachten und Sonntagsgottesdiensten gerufen. Abschalten des Lautsprechers hoch an der Zimmerdecke ist nicht vorgesehen. Zu protestieren traut sich Frau G. auch nicht, denn in ihrer bayerischen Kleinstadt sowie in für Angehörige gut erreichbarer Nähe gibt es nur dieses Heim eines kirchlichen Trägers. Dass der Schwiegersohn kurzerhand auf einen Stuhl gestiegen ist und die Kabel des Lautsprechers abgeklemmt hat, freute zwar Frau G. Doch für den Heimbetreiber ist eine solche Zwangsbeglückung kein Ruhmesblatt.

      


      
        	„Fördernde Pflege“: Gibt es im Heim therapeutische Angebote, um zum Beispiel die körperlichen und geistigen Fähigkeiten zu erhalten oder zu stärken (Gymnastik- oder Kreativkurse)?


        	Das Essen: .. ist immer ein heikles Thema, weil die Geschmäcker verschieden sind und Menschen mit zunehmendem Alter nicht gerade toleranter werden. Aber grundsätzliche Klagen wie „zu hartes Gemüse oder Fleisch“ oder „kaltes Essen“ oder andererseits ein Lob über täglich Salat und Obst auf dem Speiseplan können schon Anhaltspunkte sein.


        	Gemeinschaftsräume und Freizeitangebot: Gibt es zum Beispiel eine Bibliothek, einen Fernsehraum oder einen „Bewohnertreff“? Welche gemeinschaftlichen Aktivitäten werden angeboten? Ist das Heim in Kontakt mit der Nachbarschaft zum Beispiel mit öffentlichen Veranstaltungen (Kino, Musik oder ähnliches)? Gibt es gemeinsame Ausflüge?


        	Besondere Dienstleistungen und Annehmlichkeiten: Wie ist die technische Ausstattung der Zimmer – gibt es Telefon, Radio und Fernsehen (beziehungsweise Anschlussmöglichkeiten für private Geräte)? Kann man Friseur- oder Fußpflegetermine im Haus vereinbaren? Gibt es Gästezimmer für Angehörige? Gibt es beim Pflegepersonal feste Ansprechpartner für Angehörige?


        	Sicherheit: Ein ganz heißes Eisen. Die Feuerwehr beklagt seit Jahren, dass es zum Beispiel keine gesetzliche Bestimmung für den Einbau von Rauchmeldern in Pflegeheimen gibt. Deshalb sollten Sie es durchaus als ein Qualitätskriterium ansehen, wie sich ein Heim um die Sicherheit seiner Bewohner sorgt. Dazu kann zum Beispiel auch gehören: Gibt es Notfallklingeln auch in den öffentlichen Räumen? Ausreichend Feuermelder? Genügend Licht in den Fluren und Treppenhäusern? Farbige Signalstreifen an Treppenabsätzen? Und vor allem: Gibt es Rauchmelder in allen Zimmern?

      


      Ist ein Arzt anwesend?


      
        Drei Grundmodelle

      


      Die pflegerische Betreuung in einem Heim bedeutet nicht zwangsläufig, dass rund um die Uhr ein Arzt zur Verfügung steht, denn Pflegeheime sind keine Krankenhäuser. Aber natürlich bekommen Heimbewohner in der Regel schneller ärztliche Hilfe, als es zuhause möglich wäre. Man kann drei Grundmodelle unterscheiden (wobei es „vor Ort“ dann immer noch individuelle Varianten geben kann):


      
        Plurales Modell

      


      In sehr vielen Pflegeheimen behalten die Heimbewohner entweder ihren jeweiligen Hausarzt, oder sie bekommen – falls sie in der Heimumgebung fremd sind – Kontakt zu einer Arztpraxis in der Nähe vermittelt („plurales Modell“). Der Vorteil: Das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patienten kann erhalten bleiben. In Notfällen und außerhalb der Sprechzeiten wird direkt vom Heim aus der ärztliche Bereitschaftsdienst oder der Notdienst der Feuerwehr gerufen. Manche Heime organisieren außerdem regelmäßige Termine von externen Fachärzten (ein Augenarzt zum Beispiel) im Hause, zu denen die Bewohner nach Bedarf gehen können. Nachteile bei diesem Modell: Die externen verschiedenen Hausärzte haben wenig Kontakt zum Pflegepersonal, die wiederum die Heimbewohner im Alltag sehr viel besser kennen; die Pflegebedürftigen werden nicht so regelmäßig ärztlich betreut, wie es ein fester „Heimarzt“ könnte, und sie werden im Zweifelsfall (wenn der Hausarzt gerade mal nicht zu erreichen ist) schneller, manchmal zu schnell, ins Krankenhaus geschickt.


      
        Heimarztmodell

      


      Manche Alten- und Pflegeeinrichtungen haben einen Arzt (oder auch mehrere) fest angestellt („Heimarztmodell“). Dieser ist dann für die Notfallversorgung zuständig und für die Heimbewohner, die keinen eigenen niedergelassenen Hausarzt mitbringen, und er übernimmt außerdem die Fortbildung des Pflegepersonals. Eher selten gibt es einen verbindlichen Heimarzt für alle Bewohner, das schränkt die freie Arztwahl ein und müsste im Heimvertrag ausdrücklich festgeschrieben werden. Vorteil dieses Modells ist dennoch, dass die ärztliche Betreuung enger mit der pflegerischen verbunden ist.


      
        Vertragsärztliches Kooperationsmodell

      


      Schließlich gibt es Heime, die entweder mit der Kassenärztlichen Vereinigung oder direkt mit einer kleineren Anzahl von niedergelassenen Hausärzten einen Vertrag haben („vertragsärztliches Kooperationsmodell“), der die Versorgung der Heimbewohner regelt: Dazu gehören dann regelmäßige Visiten, Rufbereitschaft und Notdienste sowie die Kommunikation und Zusammenarbeit mit dem Pflegepersonal. Viele Bewohner können dabei ihren Hausarzt behalten oder einen aus der Vertragsgruppe relativ frei wählen, die Ärzte haben einen intensiveren Kontakt zum Pflegepersonal und sind in der Regel dann auch mehr auf geriatrische, altersspezifische Krankheiten und Behandlungen spezialisiert.


      Sie können und sollten sicher nicht das Pflegeheim für Ihre Angehörigen allein nach dem Kriterium „Arzt“ auswählen, aber Sie sollten in jedem Fall danach fragen, wie das geregelt ist.


      Heimkosten und Pflegeversicherung


      
        Wer zahlt?

      


      Schließlich spielen natürlich auch die Kosten bei der Heimauswahl eine Rolle. Sie werden mindestens teilweise auch von der Pflegeversicherung abgedeckt, allerdings gilt nicht automatisch als pflegebedürftig im Sinne des Gesetzes, wer in einem Heim lebt. Sie müssen auch hier einen Antrag stellen, der MDK prüft und nimmt gegebenenfalls eine Einstufung vor. Nur wenn Ihr Angehöriger bereits Pflegestufe 3 hat, gewährt die Pflegekasse in der Regel anstandslos die entsprechenden (höheren) Kosten (siehe Tabelle in Kapitel 2) für stationäre Sachleistungen. In den anderen Fällen (bei Pflegestufe 1 oder 2) prüft der MDK zusätzlich zum Grad der Pflegebedürftigkeit auch, ob eine Unterbringung im Heim wirklich notwendig ist. Die wesentlichen Kriterien dafür sind:


      
        	dass der Betroffene alleinstehend ist und niemanden hat, der ihn pflegen kann und die ambulante Pflegehilfe nicht ausreicht;


        	dass die eigene Wohnung nicht für häusliche Pflege geeignet ist;


        	dass es Anzeichen für Verwahrlosung oder „Selbst- beziehungsweise Fremdgefährdung“ gibt;


        	und dass die bisherige Pflegeperson die häusliche Betreuung nicht mehr leisten kann.

      


      
        Kosten

      


      Allerdings kostet ein Heimplatz im Bundesdurchschnitt mehr als 3000 Euro/Monat und damit immer um einiges mehr als der Pflegesatz der Kasse. Denn es müssen neben der Pflege Unterkunft und Verpflegung sowie eventuelle „Komfortleistungen“, etwa ein Einzelzimmerzuschlag, bezahlt werden. Zudem sind diese Kosten auch je nach Pflegegrad unterschiedlich hoch (über das Für und Wider einer privaten Zusatzversicherung für die Pflegekosten siehe Kapitel 2). Wenn die eigenen finanziellen Mittel des Pflegebedürftigen inklusive Vermögen nicht ausreichen, den Heimplatz zu bezahlen, übernimmt das Sozialamt die restlichen Kosten, allerdings keine Komfortleistungen.


      
        HINWEIS


        Einzelzimmer – ein Luxus?


        Ist ein Mehrbettzimmer im Heim wirklich „normal“? Viele Pflegeexperten finden diese Auffassung skandalös. Schließlich geht es hier nicht um einen höchstens ein paar Wochen dauernden Krankenhausaufenthalt, für den man sich notfalls mit einem fremden Zimmergenossen arrangieren kann, sondern um ein Stück Lebenszeit eines Menschen. Die Begründung vieler Heimbetreiber, Doppelzimmer seien gut gegen die „Vereinsamung im Alter“, muten fast ein bisschen zynisch an. Und dass es für Demenzkranke besser zur Orientierung sei, Zimmernachbarn zu haben, ist ebenfalls bestenfalls gedankenlos, denn im Interesse der nicht-dementen Heimbewohner werden selbstverständlich nur zwei ähnlich kranke Menschen in einem Zimmer untergebracht.

      


      Das Sozialamt kann sich auch die Zuzahlungen bei den Heimkosten zumindest teilweise von den Angehörigen zurückholen (die genauen Regeln dazu siehe Kapitel 2).


      Zusätzliche Kosten können unter Umständen in den ersten Monaten entstehen, wenn der Mietvertrag der bisherigen Wohnung des Pflegebedürftigen zwar schnell gekündigt wird, der Vermieter aber auf der gesetzlichen dreimonatigen Frist besteht (siehe oben).


      
        GUT ZU WISSEN


        „Der Heimvertrag“


        Der Heimvertrag ist mehr als ein Mietvertrag für das neue Zuhause (auch hier gilt seit Oktober 2009 das neue Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz – WBVG). Er soll neben den Rechten und Pflichten beider Vertragspartner zum Beispiel in der Einleitung auch das Selbstverständnis des Heimträgers enthalten, das Grundlage der pflegerischen Arbeit ist. Vor allem aber müssen die anfallenden Kosten genau aufgeschlüsselt werden nach Pflegekosten (gemäß Pflegestufen), die Kosten für Unterkunft und Verpflegung (gelegentlich auch als „Hotelkosten“ bezeichnet), eventuell Kosten für Extraleistungen (zum Beispiel Einzelzimmerzuschlag) und „Investitionskosten“ (Pauschale für zum Beispiel bauliche Maßnahmen). Die Verbraucherzentralen weisen darauf hin, dass alle Heimleistungen möglichst genau in dem Vertrag aufgelistet sein sollten, da Sie später nur einfordern können, was auch vertraglich vereinbart wurde. Im Heimvertrag muss außerdem geregelt sein, wie sich die Kosten verändern, wenn der Pflegebedürftige vorübergehend abwesend ist, zum Beispiel ins Krankenhaus kommt, und in welcher Weise Veränderungen im Gesundheitszustand die Kosten verändern. Zu Ihrer Sicherheit sollten Sie sich bei der Verbraucherzentrale in Ihrer Nähe (Adressen finden Sie unter www.verbraucherzentralen.de) oder anwaltlich beraten lassen.

      


      Geduld ist gefragt


      
        Eingewöhnungszeit

      


      Jeder Mensch braucht Zeit, sich an Neues zu gewöhnen, das gilt natürlich insbesondere für eine andere Wohnung und Lebenssituation. Sie sollten daher eine gewisse Eingewöhnungszeit im Heim einrechnen, wenn Ihr pflegebedürftiger Angehöriger über dieses oder jenes klagt. Viele Heime bieten seelsorgerische Hilfe an, die nicht unbedingt religiös gebunden sein muss, wo man über die ersten schwierigen Tage sprechen kann. Massiven Beschwerden und konkreten Versäumnissen sollten Sie allerdings nachgehen und zum Beispiel die Pflegeleitung darauf ansprechen. Manchmal hilft schon das Signal: „Da ist jemand, der sich kümmert“, selbst wenn die Klagen im Einzelnen erst einmal zurückgewiesen werden.


      
        Umzug

      


      Ferner empfiehlt es sich auf jeden Fall, den konkreten Umzug ohne den Betreffenden zu machen. Natürlich können und müssen Sie so weit wie möglich darüber sprechen, was mitgenommen werden soll und kann. Aber das Erlebnis, wie die eigene Wohnung ausgeräumt, wie Möbel und liebgewordene Gegenstände weggegeben oder zum Sperrmüll gebracht werden, ist besonders für alte Menschen sehr schmerzhaft.


      
        Kündigung

      


      Wenn sich Ihr pflegebedürftiger Angehöriger auf Dauer gar nicht wohl fühlt, kann er selbstverständlich auch das Pflegeheim verlassen oder in ein anderes wechseln. Dafür müssen Sie den Heimvertrag bis zum dritten Werktag eines Monats schriftlich kündigen, dann kann er zum Ende des gleichen Monats ausziehen. Wenn die Pflegebedürftigen diesen Wunsch allerdings bereits in den ersten Tagen äußern, sollten Sie nicht gleich diesen schwerwiegenden Schritt unternehmen, sondern in liebevollen Gesprächen zunächst für eine gewisse Eingewöhnungszeit „werben“.


      
        Insolvenz des Heimes

      


      Es kann auch – allerdings sehr selten – passieren, dass ein Pflegeheim pleite geht und Ihr Angehöriger deswegen umziehen muss. Fachleute schätzen, dass solche Insolvenzen zunehmen, obwohl ja künftig mehr Pflegeplätze gebraucht werden. Denn die Ausstattung einiger kleinerer Heime ist veraltet, und nicht jeder Betreiber kann freiwillig höhere Gehälter bezahlen, um ausreichend Pflegepersonal zu finden. Nur einen gewissen Schutz bietet es, wenn Sie eine Unterbringung aussuchen, die zu einer Kette mit mehreren größeren Heimen gehört. Wenn das Heim Ihres Angehörigen pleite zu gehen droht, kommt auf Sie als Angehörigem jedenfalls erneut viel Arbeit und Mühe zu. Allerdings kann die regionale Heimaufsicht helfen (Adressen im Internet oder bei der zuständigen Sozialverwaltung).


      Hospize und Hospizdienste im Pflegeheim


      Umfragen zeigen immer wieder, dass die allermeisten Menschen (etwa 90 Prozent) zu Hause sterben möchten (zu den Möglichkeiten ambulanter Hospizdienste siehe Kapitel 6, „Palliativversorgung“). Die Realität sieht aber anders aus: Etwa die Hälfte der Deutschen befindet sich zum Zeitpunkt des Todes im Krankenhaus, weitere 20 Prozent im Pflegeheim. Hospize bieten dazu eine menschenwürdige Alternative:


      
        Menschenwürdige Alternative

      


      Das sind stationäre Pflegeeinrichtungen, in denen jedoch nicht die Pflegebedürftigkeit im Vordergrund steht, sondern die für unheilbar kranke Menschen verbleibende Lebenszeit so angenehm wie möglich zu gestalten. Die Einrichtungen sind meist nicht groß, bewusst behaglich eingerichtet und haben in der Regel nur wenige Betten. Hier können Sie einen Platz für Ihren Angehörigen finden, wenn dieser eine weitere Behandlung im Krankenhaus nicht mehr will oder sie aus medizinischer Sicht nicht sinnvoll ist (in diesem Fall wird ein weiterer Krankenhausaufenthalt auch nicht mehr von der Kasse bezahlt, das heißt, der Patient wird entlassen und muss anderweitig versorgt werden). Eine weitere Bedingung für die Hospizaufnahme ist, dass der Betreffende bisher nicht in einer stationären Pflegeeinrichtung war, Ausnahmen können allerdings vom MDK genehmigt werden.


      In der Hospizpflege werden insbesondere die sehr belastenden Symptome bei sterbenskranken Patienten behandelt, die Sie zu Hause, auch mit Hilfe von Pflege-Profis nicht in den Griff bekommen, wie Schmerzen, Atemnot, häufiges Erbrechen oder größere Wunden. Ziel eines Hospizes ist es neben den medizinischen Maßnahmen aber auch, die Sterbenden und Angehörigen psychologisch zu begleiten oder auch in der Trauer später zu unterstützen. Dafür stehen neben dem medizinischen Personal psychologisch geschulte Helfer, Sozialarbeiter, Pfarrer oder Diakonie-Mitarbeiter bereit; die meisten arbeiten ehrenamtlich, denn anders wäre diese intensive Betreuung gar nicht möglich.


      
        Kosten

      


      Die Kosten für einen stationären Hospizaufenthalt betragen zwischen 200 und 250 Euro pro Tag und Patient. Grundsätzlich haben todkranke Menschen in Deutschland einen gesetzlichen Anspruch auf eine Hospiz- und Palliativversorgung. Wenn die Notwendigkeit der stationären Hospizversorgung durch einen Arzt bestätigt wurde, übernimmt die Kranken- oder Pflegekasse den größten Teil der Kosten, 90 Prozent des Tagespflegesatzes, zehn Prozent müssen die Hospize selbst aufbringen. Größtenteils werden dafür Spendengelder verwendet oder auch – je nach finanziellen Mitteln – eine Kostenbeteiligung von den Patienten oder Angehörigen verlangt. Adressen und Informationen über ambulante und stationäre Hospizdienste in Ihrer Nähe finden Sie zum Beispiel unter www.hospize.de/service/adressen.html.


      
        Palliativversorgung

      


      Aber fast noch wichtiger als diese speziellen „Sterbeheime“ ist heute die Frage der Palliativversorgung im normalen Pflegeheim. Zwar gehörte das Sterben und die Sterbebegleitung schon immer zum Alltag der Altenpflege, doch in den vergangenen Jahren hat sich die Situation verschärft: Es gibt, wie bereits gesagt, immer weniger Altenwohnheime und immer mehr Pflegeheime, in die Menschen wirklich erst „ganz zum Schluss“ kommen. Das Durchschnittsalter dort beträgt heute 86,7 Jahre, und die durchschnittliche Verweildauer wird immer kürzer. Eigentlich müsste also das Augenmerk auch hier stärker auf eine gute „Hospizarbeit“ gerichtet sein, das ist aber bei den knappen Pflegesätzen und dem fehlenden Personal in Pflegeheimen kaum möglich. Immerhin bieten einige bereits Palliativstationen oder wenigstens speziell eingerichtete Zimmer an oder arbeiten mit ambulanten Besuchsdiensten der Hospize zusammen, die sich dann intensiver um die Sterbenden und ihre Angehörigen kümmern.


      Heime im Ausland


      
        TIPP


        Unter anderem Michael Jürgs beschreibt in seinem Buch „Alzheimer – Spurensuche im Niemandsland“ (siehe Literaturliste) das „De Bleerinck“ im holländischen Emmen, eine Art geschlossenes Dorf für Demenzkranke, die hier behütet und würdevoll diesen letzten Abschnitt ihres Leben verbringen können. Ein weiteres Beispiel ist das Alzheimerzentrum „Baan Kamlangchay“ im Norden Thailands, in dem Demenzkranke aus Deutschland und der Schweiz Aufnahme finden können (siehe Artikel auf „Zeit online“ vom 28.6.2011, www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2011-06/demenz-pflege-thailand) – für einige (wohl wenige) ist so ein Pflegeheim im Ausland vielleicht eine Alternative.

      


      Glaubt man den Beschreibungen, werden Menschen dort besser, liebevoller und oft billiger gepflegt als hierzulande. Trotzdem bleibt es eine schwierige Entscheidung, denn, wenn Sie nicht selbst ebenfalls umsiedeln wollen, bedeutet es, dass Sie Ihren Angehörigen jeweils monatelang nicht besuchen können. Und abhängig vom Gesundheitszustand des Betreffenden spielen das andere Klima, die völlig fremde Umgebung und Verständigungsprobleme eine mehr oder weniger große Rolle (im Endstadium von Demenz wiegt die intensive, liebevolle Zuwendung auch durch völlig fremde Pflegekräfte sicherlich vieles auf).


      
        Kosten

      


      Und natürlich ist auch hier das Geld ein wichtiger Faktor: Grundsätzlich haben Sie auch im Ausland – aber nur innerhalb Europas – Anspruch auf das Pflegegeld, das in Deutschland bewilligt wurde. Allerdings hat der Europäische Gerichtshof in einem Urteil festgestellt, dass die Pflegeversicherung nicht verpflichtet ist, für Sachleistungen im Ausland zu zahlen (Az: C208/07). Das heißt, die Kosten für ein Pflegeheim im Ausland müssten Sie in jedem Fall selbst tragen.


      Konkrete Adressen von Heimen in verschiedenen Ländern mit detaillierten Beschreibungen, Leistungsangeboten und Preisen finden Sie zum Beispiel unter: www.wohnen-im-alter.de/altenpflege-betreutes-wohnen-im-ausland.html.

    

  


  
    
      


      
        KAPITEL 5

      


      Wo Sie Rat und Hilfe finden


      Selbstverständlich finden Sie ohnehin an vielen Stellen in diesem Buch Hinweise auf Ansprechpartner oder weiterführende Literatur. Außerdem gibt es im Anhang eine Adressen- und eine Literaturliste. In diesem Kapitel fassen wir die wichtigsten Beratungsangebote zur Pflege kompakt zusammen, die wir so sorgfältig wie möglich auf Nützlichkeit und Unabhängigkeit geprüft haben. Eine Gewähr können wir jedoch nicht übernehmen, auch nicht für Vollständigkeit.


      
        Überforderung vermeiden

      


      Im Kapitel 5 geht es dann darum, worauf Sie als Angehöriger für sich selbst achten sollten, um einer Überforderung entgegenzuwirken.


      Kostenlose Pflegeberatung – ein gesetzlicher Anspruch


      Die Reform der Pflegeversicherung von 2008 hat die Informations- und Beratungsangebote zur Pflege erheblich verbessert. Die damalige Gesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) wollte nach eigener Aussage endlich Schluss damit machen, dass Pflegebedürftige beziehungsweise deren Angehörige „erst von Pontius zu Pilatus laufen müssen“, bis sie wissen, welche Unterstützung sie wo überhaupt bekommen können. Es gibt seither einen gesetzlichen Anspruch auf eine kostenlose Beratung, zum einen durch speziell geschulte „Pflegeberaterinnen“ und „Pflegeberater“, zum anderen in wohnortnahen „Pflegestützpunkten“.


      Pflegestützpunkte


      
        Beratungsstellen

      


      Hinter der Bezeichnung verbirgt sich keine neue oder zusätzliche Behörde, sondern eine Beratungsstelle, die räumlich und organisatorisch bei den gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen angesiedelt ist. Hier arbeiten Mitarbeiter der Kassen, die in Fragen des Sozialversicherungswesens, in Sozialarbeit oder in Alten- beziehungsweise Krankenpflege besonders ausgebildet sind. Sobald Sie einen Antrag auf Pflegeleistungen gestellt haben, muss Sie Ihre zuständige Pflegekasse über den Pflegestützpunkt oder Berater in Ihrer Nähe informieren. Außerdem soll sie Ihnen Adressen und Preisvergleichslisten von lokalen ambulanten Pflegediensten und verschiedenen anderen Dienstleistern rund um die Pflege zusenden, damit Sie sich schon mal einen ersten Eindruck über die Möglichkeiten verschaffen und entsprechende Fragen überlegen können. Falls dies nicht automatisch geschieht, fordern Sie diese Unterlagen an.


      
        Konkrete Hilfestellung

      


      Das Hauptaugenmerk der Pflegeberatung soll darauf gerichtet sein, die ambulante Pflege zu stärken. Das darf aber nicht dazu führen, dass zum Beispiel nur deswegen von einer stationären Pflege abgeraten wird, weil das für den Kostenträger (also die Pflegekasse) billiger ist. Beim Pflegestützpunkt bekommen Sie auch konkrete Hilfestellungen, wenn es gilt, die wichtigen Antragsformulare richtig auszufüllen, vor allem, um an Leistungen aus der Pflegeversicherung zu kommen. Das „Zentrum für Qualität in der Pflege“ bietet eine aktuelle bundesweite Übersicht zu den rund 380 Stützpunkten in Deutschland. Über eine interaktive Online-Datenbank bekommen Sie alle verfügbaren Kontaktdaten unter http://psp.zqp.de/search.php.


      Aber bis jetzt (Redaktionsschluss) läuft noch nicht alles optimal: Da die Einrichtung der Pflegestützpunkte Ländersache ist, sind sie in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich verbreitet. Die Idee des Gesetzgebers, dass jeder Ratsuchende in Sachen Pflege ohne große Umstände und vor allem wohnortnah Unterstützung findet, ist noch nicht vollständig umgesetzt worden. In Sachsen und Sachsen-Anhalt zum Beispiel gibt es überhaupt keine Pflegestützpunkte, sondern an ihrer Stelle eine „vernetzte Pflegeberatung“. Konkret heißt das, dass weiterhin die Kassen und Kommunen (wenn Sozialhilfe zur Pflege nötig ist) die Beratung im Einzelfall übernehmen, dabei aber besser als bisher mit den anderen Beteiligten, etwa Pflegeeinrichtungen oder Selbsthilfegruppen für Angehörige, zusammenarbeiten sollen.


      Außerdem haben das „Kuratorium Deutsche Altenhilfe“ und die „Stiftung Warentest“ (11/2010) die Beratungsqualität in ausgewählten Pflegestützpunkten getestet mit dem Ergebnis, dass diese Beratung „aus einer Hand“ für Pflegebedürftige und Angehörige durchaus sehr hilfreich sein kann, auch wenn die fachliche Qualität noch nicht immer optimal ist.


      Pflegeberater und Fallmanagement


      Die Pflegeberaterinnen und -berater kommen auf Wunsch auch persönlich zu Ihnen nach Hause. Das ist ebenfalls kostenlos. Rufen Sie bei Ihrer Kasse an, man muss Ihnen dort einen Ansprechpartner nennen, mit dem Sie dann einen Termin ausmachen können. Denn selbstverständlich sind sie Ihnen auch bei allgemeineren Pflegefragen und beim „Papierkrieg“ behilflich, aber in erster Linie sollen die Pflegeberater im Sinne eines individuellen „Fallmanagements“ tätig sein: Sie sollen die Situation der einzelnen Pflegebedürftigen kennenlernen, um besser beraten zu können, was der Betreffende zum Beispiel an Hilfsmitteln (wie Wannenlifter oder Haltegriffe) braucht, welche Art der Wohnungsanpassung möglich, welche Umbaumaßnahmen nötig sind und ähnliches mehr. Pflegeberater sollen ferner dabei helfen, einen individuellen Versorgungsplan aufzustellen, Leistungsanträge an die zuständigen Kassen weiterleiten oder auch überlegen, welche Hilfe vom Sozialamt notwendig und möglich ist.


      Sind Sie mit der Beratungsperson nicht zufrieden, können Sie bei Ihrem Pflegestützpunkt oder Kasse Abhilfe einfordern.


      
        Kontrollfunktion

      


      Was Sie aber noch wissen sollten: Die Pflegeberater haben auch eine gewisse Kontrollfunktion, im „Ratgeber zur Pflege“ des Bundesgesundheitsministeriums heißt es dazu etwas verklausuliert: „Pflegebedürftige, die Pflegegeld beziehen, haben in den Pflegestufen I und II einmal halbjährlich und in der Pflegestufe III einmal vierteljährlich eine Beratung in der eigenen Häuslichkeit in Anspruch zu nehmen.“ Mit diesem Beratungsbesuch soll sichergestellt werden, dass auch die rein private häuslichen Pflege eine gewisse Qualität hat, außerdem, so heißt es, sollen dabei die häuslich Pflegenden unterstützt werden. Sicherlich hofft man damit auch jenen wenigen Angehörigen etwas auf die Finger schauen zu können, die das Pflegegeld des alten kranken Menschen einstreichen, sich ansonsten aber nicht um ihn kümmern.


      Beratung auch für Privatversicherte


      
        Kostenfreie Beratung

      


      Wer privat krankenversichert ist, hat ebenfalls diesen gesetzlichen Anspruch auf kostenfreie Pflegeberatung. Sie können sich dafür entweder an das Versicherungsunternehmen, bei dem Sie versichert sind, oder an den Verband der privaten Krankenversicherung e.V. wenden. Dieser hat eigens eine Tochtergesellschaft gegründet, die „COMPASS Private Pflegeberatung GmbH“. Hier werden Sie telefonisch beraten (unter der kostenlosen Nummer: 0 800 101 88 00) oder können einen Termin vereinbaren, zu dem ein Pflegeberater zu Ihnen nach Hause kommt.


      Servicetelefone


      ✆ Bundesministerium für Gesundheit: 0180/5 99 66 03


      Das Bürgertelefon zur Pflegeversicherung ist erreichbar:


      Mo.–Do. 8.00–18.00 Uhr, Fr. 8.00–12.00 Uhr.


      14 Cent pro Minute aus den Festnetzen und maximal 42 Cent pro Minute aus den Mobilfunknetzen.


      Das BMG bietet verschiedene Beratungstelefone (und auch einen Service für Gehörlose und Hörgeschädigte) für alle Fragen zum deutschen Gesundheitssystem. Am „Pflegeberatungstelefon“ bekommen Sie vor allem Auskunft zu Fragen rund um das Beitrags- und Leistungsrecht innerhalb der Pflegeversicherung, werden über mögliche gesetzliche Ansprüche aufgeklärt und erhalten Adressen und Ansprechpartner.


      ✆ Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: 01 80/1 90 70 50


      Der Servicetelefondienst des BMFSFJ ist erreichbar:


      Mo.–Do. 9.00–18.00 Uhr. 3,9 Cent pro Minute aus den Festnetzen und maximal 42 Cent pro Minute aus den Mobilfunknetzen.


      Auf der Internetseite des BMFSFJ findet sich allerdings bei der Nummer des Servicetelefons der Hinweis: „Bitte haben Sie Verständnis, dass das Ministerium auf Grund der gesetzlichen Zuständigkeiten weder Rechtsauskunft noch rechtliche Ratschläge oder individuelle Beratung erteilen kann.“


      ✆ Unabhängige Patientenberatung Deutschland: 0800 0 11 77 22


      Das Beratungstelefon der UPD ist bundesweit erreichbar:


      Mo.–Fr.10.00–18.00 Uhr, Do. bis 20.00 Uhr. Der Anruf aus dem deutschen Festnetz ist kostenfrei; Anrufer aus den Mobilfunknetzen können auch die Nummer 0176 - 888 600 61 zu den üblichen Mobilfunktarifen wählen.


      Die UPD informiert generell über Patientenrechte, beantwortet Fragen zu Kassenleistungen und gesetzlichen Regelungen und berät Sie bei Konflikten mit Ärzten oder Kostenträgern. Im Zusammenhang mit Pflege ist besonders interessant, dass Sie hier rechtliche Beratung zu Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung bekommen können. Außerdem hilft die UPD bei der regionalen Suche, zum Beispiel auch nach Pflegediensten, Selbsthilfegruppen oder Fachanwälten für Medizin- und Sozialrecht. Und sie bietet auch eine sichere – und anonyme – Online-Beratung unter: www.unabhaengige-patientenberatung.de/?id=18.


      ✆ Deutsche Hospiz Stiftung:


      0231 / 73 80 73 0 in Dortmund


      030 / 2 84 44 84 0 in Berlin


      089 / 20 20 81 0 in München


      Das „Patientenschutztelefon“ der Deutschen Hospiz Stiftung bietet kostenlose Beratung – zu den üblichen Tarifen im deutschen Festnetz. Bestimmte Telefonzeiten sind nicht genannt.


      Die Deutsche Hospiz Stiftung kümmert sich inzwischen nicht nur um die Belange Schwerstkranker und Sterbender, sondern ist eine Patientenschutzorganisation geworden. Wenn Sie Fragen rund um die Themen Selbstbestimmung und Aufenthalt im Pflegefall oder zur Sterbebegleitung haben, finden Sie hier kostenlose und unbürokratische Hilfe. Die Mitarbeiter helfen, wenn nötig, auch vor Ort. Außerdem bekommen Sie hier telefonisch die Anschriften von Hospizdiensten, Schmerztherapeuten oder Trauergruppen in Ihrer Nähe genannt.


      ✆ Netzwerk Pflegeberatung


      Das „Pflegetelefon“ ist bundesweit montags und mittwochs von 10–13 Uhr und donnerstags von 14–18 Uhr erreichbar. Es gibt drei verschiedene Rufnummern:


      0180 3 770 500-1 zu Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung


      0180 3 770 500-2 zu Heim- und Pflegeverträgen


      0180 3 770 500-3 zum Betreuten Wohnen und zu ambulant betreuten Wohngruppen


      Die Beratung selbst ist kostenfrei. Der Anruf aus dem deutschen Festnetz kostet 9 Cent pro Minute. Aus den Mobilfunknetzen sind andere Tarife möglich.


      Das „Netzwerk Pflegeberatung“ ist 2007 auf Initiative der Verbraucherzentralen und der Betriebskrankenkassen entstanden und bietet mit dem Pflegetelefon zu diesen drei Themen einen wichtigen Service für Pflegebedürftige und Angehörige. Unter allen drei Rufnummern erhalten Sie außerdem Informationen zum Unterhaltsrecht und zur Sozialhilfe im Zusammenhang mit der Pflege.


      ✆ Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V.: 0180 3 171 017


      Das „Alzheimer-Telefon“ ist Mo.–Do. 9.00–18.00 Uhr, Fr. 9.00–15.00 Uhr erreichbar. 9 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz, Anrufe aus dem Ausland oder aus Handynetzen sind unter dieser Nummer nicht möglich. Sie erreichen das Alzheimer-Telefon aber auch unter der Festnetznummer: 030 / 2 59 37 95 14.


      Seit Januar 2002 berät die Deutsche Alzheimer Gesellschaft Angehörige, Betroffene und alle Hilfesuchenden zum Krankheitsbild Demenz und Alzheimer, zur Diagnose, zum Umgang mit den schwierigen Verhaltensweisen der Betroffenen und auch zu rechtlichen Fragen rund um die Pflege Demenzkranker. Das Alzheimer-Telefon wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finanziert, und die Anrufer und Anruferinnen werden von geschulten Sozialarbeitern und Sozialpädagogen beraten. Hierher können Sie sich auch wenden, wenn Sie den Wunsch haben, über sehr persönliche Dinge im Zusammenhang mit der Alzheimer-Erkrankung zu sprechen (siehe vor allem auch Kapitel 6, „Pflege von Demenzkranken“).


      Internetportale


      Das Internet ist zu einer besonders wichtigen Informationsquelle gerade beim Thema Gesundheit geworden. Die Vorteile sind unbestreitbar: Das Netz kennt keine Sprechstunden und Öffnungszeiten; die Gesundheitsinformationen lassen sich von zu Hause aus in aller Ruhe nachlesen und sind häufig kostenlos. Zahlreiche Foren zum Erfahrungsaustausch können sehr hilfreich sein. Der Nachteil: Neben vielen seriösen Angeboten werden Sie immer auch schier unzählige Seiten finden, die unsinnige, falsche, veraltete, missverständliche oder interessengeleitete Informationen verbreiten.


      Für Nicht-Fachleute ist es oft kaum machbar, Spreu vom Weizen zu trennen.


      Vertrauenswürdig beim Thema Pflege sind jedoch in der Regel Behörden, ärztliche oder pflegerische Fachgesellschaften, Universitäten, Patienten- und Verbraucherverbände oder auch ein Teil der allgemeinen Gesundheitsportale (siehe unten). Ferner sollten Sie zusätzlich möglichst – insbesondere bei privaten Webseiten – auf Qualitätssiegel achten. Das erste und weltweit bekannteste Prüfzertifikat der „Health on the net-Foundation“ (HON) wurde in der Schweiz entwickelt, wird aber auch nach entsprechender Prüfung an Webseiten aus Deutschland vergeben. Sie finden dann irgendwo auf einer Webseite den Vermerk: „Wir befolgen den HONcode Standard für vertrauensvolle Gesundheitsinformationen. Kontrollieren Sie dies hier“. Dies muss „aktiv“ sein, sich also anklicken lassen und zu den entsprechenden Prüforganisationen führen. Das Gütesiegel besagt, dass die Informationen bestimmten ethischen Prinzipien genügen, zum Beispiel: Ratschläge nur von geschulten Fachleuten; Informationen durch wissenschaftliche Quellen gesichert; Information und Werbung klar getrennt.


      Informationsportale


      Ein sehr viel genutztes allgemeines Gesundheitsportal ist netdoktor.de, das 2009 bei einer Vergleichsuntersuchung der Stiftung Warentest zu den drei besten Internetseiten zur Gesundheit gehörte. Hier gibt es ein sehr breites Themenspektrum, aber auch viele gut verständliche aktuelle Infos zur Pflege: www.netdoktor.de/Gesund-Leben/Alter+Pflege.


      
        CHECKLISTE


        Gute Internetseiten zu Pflege und Gesundheit


        Wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind, deutet das auf eine gute Webseite hin:


        
          	Ross und Reiter genannt? Von wem stammen die Seite und die Informationen? (Name, Adresse, Kontaktmöglichkeit. Meist unter „Impressum“ oder „Über uns“. Vorsicht: Keine gebührenpflichtige Kontaktnummer anrufen!)


          	Anbieter: Handelt es sich um einen kommerziellen Anbieter? Sind Werbung und Information deutlich getrennt?


          	Aktualität: Wie alt sind die Artikel und Angaben auf der Seite? (gerade bei rechtlichen Fragen kann das Datum entscheidend sein) Eine gute Internetseite wird regelmäßig „gepflegt“ (erkennbar am Hinweis: „zuletzt aktualisiert am..“).


          	Quellen: Woher stammen die Informationen? Welche fachliche Qualifikation steckt hinter den Inhalten? Wenn die Autoren nicht genannt sind, gibt es eine Fachredaktion oder einen „Beirat“? (Besonders wichtig für rechtliche oder medizinische Themen)


          	Datenschutz: Auch diese Angaben sollten Sie sich ansehen. Das ist besonders wichtig bei Foren und Beratungsangeboten, wenn Fragen, persönliche Geschichten und Ratschläge von Patienten über E-Mails transportiert werden, hier gilt noch mehr als bei anderen Internetnutzungen: Seien Sie sehr vorsichtig und zurückhaltend mit persönlichen Daten!

        

      


      Einen recht guten Überblick und viel Material zu Einzelfragen in der Pflege bietet auch das Bundesgesundheitsministerium auf seiner Internetseite unter: www.bmg.bund.de/pflege.html.


      Ein weiteres führendes Gesundheitsportal in Deutschland ist vitanet.de (die Autoren sind erfahrene Experten aus allen Themenbereichen, außerdem gibt es ein eigenes medizinisches Lektorat). Hier finden Sie umfassende und allgemeinverständliche Informationen zu medizinischen Themen (zum Beispiel Alzheimer und Demenz), aber auch zu Präventionsmaßnahmen und zur Pflege: zu Pflegerecht und Finanzen und vielen Alltagsproblemen von Angehörigen: www.vitanet.de/rundumsalter.


      Ein in Deutschland sehr bekanntes Senioren-Pflege-Informationsportal für ältere Menschen und Pflegekräfte ist das „Geroweb“. Es bietet Artikel zu psychischen Störungen im Alter, aber auch zu konkreten Fragen, etwa zur Pflegeversicherung, ist allerdings nicht in allen Belangen aktuell. Aber die „Checkliste Altenheim – Worauf man bei der Auswahl achten soll“ – ist durchaus hilfreich: www.geroweb.de.


      Adressenportale


      www.wohnen-im-alter.de verzeichnet zum Beispiel etwa 14.500 Einrichtungen in Deutschland, das sind nahezu alle Altenheime, Seniorenresidenzen, Wohnstifte und Pflegeheime sowie viele Angebote zum Service-Wohnen oder zum Betreuten Wohnen. Sogar Senioreneinrichtungen im Ausland können Sie hier gezielt nach Ländern suchen.


      www.heimverzeichnis.de: Hier können Sie nach dem passenden Alters- oder Pflegeheim am Ort Ihrer Wahl suchen. Sie finden nicht nur irgendein Heim, sondern bekommen zum Teil auch angezeigt, wo „Wohnen im Alter mit Lebensqualität“ geboten wird. Es gibt Heime mit einem „Grünen Haken“, der besagt, dass dort die alten Menschen mit dem gebührenden Respekt behandelt werden, dass man versucht, auf ihre Wünsche und Gewohnheiten einzugehen und ihre Intimsphäre wahrt. Das wurde, versichert das „Heimverzeichnis“, von ehrenamtlichen Gutachtern, die extra für diese Aufgabe geschult wurden, überprüft. Die Seite wird nicht von den Leistungsanbietern auf dem Pflegemarkt finanziert, sondern von einer bundesweiten Interessenvertretung von Heimbewohnern (BIVA – Bundesinteressenvertretung der Nutzerinnen und Nutzer von Wohn- und Betreuungsangeboten im Alter und bei Behinderung e.V. & ISIS – Institut für Soziale Infrastruktur).


      www.kompetenznetzwerk-wohnen.de ist entstanden im Rahmen eines Modellprogramms „Neues Wohnen – Beratung und Kooperation für mehr Lebensqualität im Alter“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Hier bekommen Sie umfangreiche Informationen, wenn Sie in ein spezielles Senioren-Wohnprojekt einsteigen oder selbst eines starten wollen, sowie Adressen von Beratungsstellen zu diesem Thema in Ihrer Nähe.


      Über Adressen lokaler Pflegeanbieter – mit Preisen – in Ihrer Nähe informiert Sie auf Anfrage jederzeit Ihre Krankenkasse, aber auch im Internet finden Sie dazu einige Adressenportale, gut strukturiert und sehr umfangreich ist zum Beispiel das der AOK: www.aok-pflegedienstnavigator.de. Sie müssen hier nur einfach die Postleitzahl und den Umkreis in Kilometern angeben, in dem sich der Pflegedienst befinden soll. Ebenso ist eine Pflegeheimsuche möglich: www.pflegeheim-navigator.de.


      Die Adressenportale bieten alle auch allgemeine Informationen zu vielen Themen rund um die Pflege.


      Spezielle Webseiten für Angehörige


      Unter www.pflegebegleiter.de finden Sie das „Netzwerk Pflegebegleitung“, eine bundesweite Initiative aus Freiwilligen, die sich speziell den Anliegen pflegender Angehöriger widmet. Die Seiten bieten viele Informationen, Links und Dokumente zum Downloaden, besonders interessant hier eine ausführliche Checkliste: „Was bei Pflege auf Sie zukommt“.


      Um das Thema „Demenz und Pflege“ kümmern sich eine ganze Reihe von Institutionen und Gruppen, hier sei nur auf ein Internetportal hingewiesen, das anlässlich des Welt-Alzheimertages am 21. September 2010 das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend freigeschaltet hat: www.wegweiser-demenz.de. Es bietet umfassende Informationen für Demenzkranke und ihre Angehörigen (ansonsten siehe auch Kapitel 6, „Pflege von Demenzkranken“), unter anderem zu Therapie-, Pflege- und Hilfsangeboten, zu gesetzlichen Leistungen sowie den Rechten und Pflichten von Demenzkranken und ihren Angehörigen, Ratgeberforen und die Datenbank „Hilfe in meiner Nähe“ mit Adressen der Anlaufstellen vor Ort.


      Beratung durch Verbände und Selbsthilfeorganisationen


      Verbraucher- und Patientenschutz


      Bei den regionalen Verbraucherzentralen erhalten Sie fachlich kompetente persönliche Beratung sowie Telefon- und E-Mail-Beratung auch zum Thema Pflege, allerdings ist dies kostenpflichtig (die Tarife liegen aber immer weit unter Anwaltshonoraren). Sie müssen sich jeweils an die Verbraucherzentrale in Ihrem Bundesland wenden, die Adresse finden Sie entweder im Internet unter www.verbraucherzentrale.de/index.php – dann zu Ihrem Bundesland klicken – oder Sie erfragen sie über den Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (siehe Adressen im Anhang).


      Die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) ist eine gemeinnützige GmbH, die vom Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) beauftragt wurde und von mehreren großen Sozialverbänden getragen wird. Sie will „Wegweiser und Lotse durch das Gesundheitssystem“ sein. Es gibt verschiedene Beratungsangebote: das kostenlose Patiententelefon und die Möglichkeit zur Online-Anfrage (siehe oben), sowie die inzwischen 21 regionalen Beratungsstellen im ganzen Bundesgebiet www.unabhaengige-patientenberatung.de/upd-beratungstellen.html.


      Selbsthilfe


      Der Kontakt zu anderen ist für viele pflegende Angehörige besonders wichtig, um Informationen auszutauschen, aber auch Sorgen, Ängste und Probleme miteinander zu teilen und sich gegenseitig zu stützen. In Deutschland gibt es schätzungsweise 70.000 bis 100.000 Selbsthilfegruppen zu allen nur erdenklichen Themen und Problemen. Eine wichtige Anlaufstelle zur Orientierung ist NAKOS, die Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen. Sie informiert generell über Möglichkeiten und Nutzen von Selbsthilfegruppen, stellt Aufklärungsbroschüren, Informationsblätter und Arbeitshilfen zur Verfügung. Auf der Internetseite finden Sie mehrere Datenbanken, in denen Sie nach Themen oder Orten eine Selbsthilfegruppe (mit allen nötigen Angaben wie Adresse, Ansprechpartner, Zahl der Mitglieder und Ähnliches) suchen können: www.nakos.de/site/datenbanken.


      Spezielle Themen


      Die Stärkung der ambulanten Pflege durch Information und Unterstützung hat sich die Bundesinitiative „Daheim statt Heim“ auf die Fahnen geschrieben. Sie setzt sich für mehr ambulante Pflege ein, nach dem Vorbild in anderen Ländern wie Schweden, Neuseeland oder Kanada, fordert zum Beispiel sogar einen Baustopp für neue Heime und stattdessen mehr Förderung für häusliche Pflege und Pflegedienste: www.bi-daheim.de.


      Der Umgang mit Tod und Sterben ist Thema der Hospizbewegung. Bereits 1992 wurde der Deutsche Hospiz- und Palliativ-Verband e.V. (www.dhpv.de) als gemeinnütziger Verein gegründet (siehe auch Kapitel 4 – „Hospize“ und Kapitel 7 „Palliativmedizin“). Er ist die bundesweite Interessenvertretung der zahlreichen Hospiz -und Palliativeinrichtungen in Deutschland und will sich vor allem um die Belange der schwerstkranken und sterbenden Menschen kümmern. Auf der Internetseite finden Sie neben wichtigen Informationen auch einen Wegweiser zu Hospizadressen in Deutschland: www.wegweiser-hospiz-und-palliativmedizin.de.


      Viele Informationen und Serviceangebote bietet auch die Deutsche Hospiz Stiftung, die sich inzwischen um mehr als nur das Thema Sterbebegleitung kümmert: Sie hat sich zu einer Patientenschutzorganisation gewandelt, die vor allem Missstände in der Pflege aufdecken will und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Rechte gegenüber Kostenträgern oder Leistungserbringern behilflich ist. Sie betreibt ein Internetportal (www.hospize.de) mit allgemeinem Informationsmaterial, konkreten Tipps und Adressen sowie ein Beratungstelefon (siehe oben). Sie können auch an eines der drei Informationsbüros schreiben oder dort hingehen, wenn Sie in Dortmund, München oder Berlin leben (siehe Adressen).


      Unzufrieden mit der Pflege?


      Fehler können immer und überall passieren – Irren ist menschlich. Es kommt nur darauf an, wie man damit umgeht. Wir gehen an dieser Stelle weniger auf Skandale und allgemeine Pflegemissstände ein. Bei schlimmer Vernachlässigung Ihres pflegebedürftigen Angehörigen oder gar Gewalttaten durch Pflegepersonal kann es ohnehin nur eines geben: Anwalt nehmen und anzeigen! Im Übrigen kommt es leider auch gelegentlich vor, dass überforderte, verzweifelte pflegende Angehörige zu Gewalt greifen. Wer dies mitkriegt, darf selbstverständlich nicht schweigen. Im Mittelpunkt sollte aber in einem solchen Fall stehen, dass der Pflegende selbst Hilfe bekommt.


      
        Betrug

      


      Auch Betrug durch Pflegedienste und in Pflegeheimen kommt vor. So werden zum Beispiel nicht erbrachte Leistungen bei der Pflegekasse abgerechnet. Wenn Ihnen so etwas auffällt, ist – wenn es geht, nach einem klärenden Gespräch mit dem Pflegedienst – ebenfalls juristisches Vorgehen notwendig. Die Verbraucherzentrale Hamburg hat zu solchen Themen eine Broschüre herausgegeben mit dem Titel: „Schutz vor Gewalt, Betrug und Pflegefehlern“ (siehe Literaturliste).


      Ansonsten ist vielleicht ein Blick in die „Pflege-Charta“ (siehe Kapitel 1) hilfreich, wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihr Angehöriger nicht nach allen ethischen und fachlichen Standards gepflegt wird (es gibt eine Servicestelle Pflege-Charta, die ein Info-Telefon betreibt: 0180-222-00-32; 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, max. 42 Cent/pro Minute aus Mobilfunknetzen).


      Pflegefehler


      Rechtlich gesehen sind Fehler bei der Pflege ein „Verstoß gegen die pflegerische Sorgfaltspflicht“. Das heißt, Ihr Angehöriger oder Sie in seiner Stellvertretung haben gegebenenfalls Anspruch auf Schadensersatz oder Schmerzensgeld. Das gilt aber nicht für jeden Fall.


      
        GUT ZU WISSEN


        Schadensersatz und Schmerzensgeld


        Zunächst muss selbstverständlich ein Schaden auch nachgewiesen werden. Das heißt, dass Sie klären müssen, dass für einen Gesundheitsschaden tatsächlich mangelhafte Pflege die Ursache ist. Nicht genug damit: Der Pflegende oder die Einrichtung muss diesen Fehler auch „schuldhaft“ begangen haben. All dies zu beweisen, ist in der Praxis oft schwierig. Allerdings legt das Rechtssystem sehr großen Wert darauf, dass Menschen bei ärztlichen und auch bei pflegerischen Maßnahmen hinreichend aufgeklärt wurden. Hierzu gilt die „Beweislastumkehr“: Der Behandler muss die ausreichende Information des Pflegebedürftigen belegen – was nochmals die Notwendigkeit einer sorgfältigen Pflegedokumentation klar macht.


        Um zivilrechtliche Ansprüche durchzusetzen, sollten Sie jedenfalls einen Anwalt nehmen. Da die Pflegekasse ebenfalls ein Interesse daran hat, sollten Sie diese zusätzlich einschalten. Sie darf zwar keine Anwalts- und Prozesskosten übernehmen, hilft aber mit Rat und Tat. Allerdings ist dies bisher nicht gesetzlich vorgeschrieben. Und schließlich können auch Patientenschutzvereinigungen wie die UPD (siehe Adressenverzeichnis) helfen.

      


      
        Freiheitsentzug

      


      Auch die „Fixierung“ in Pflegeheimen und in häuslicher Pflege – zu Deutsch: das Festbinden oder das Ruhigstellen eines Pflegebedürftigen mit starken Psychopharmaka – ist meist ein rechtlich unzulässiges Vorgehen. Dieser Freiheitsentzug kommt in deutschen Pflegeheimen etwa 350.000 Mal vor – täglich. Von diesen Maßnahmen ist nur „ein Bruchteil fachlich gerechtfertigt“, schreibt der Rechtsanwalt Thomas Klie von der Evangelischen Hochschule Freiburg in der Fachzeitschrift „Geriatrie-Report“ (September 2011). Selbstverständlich gibt es – wenige – Fälle, wo es nicht anders geht. Meist handelt es sich dann aber um Menschen, bei denen eine Unterbringung im Heim angeordnet werden musste (siehe Kapitel 4). Ansonsten müssen, bevor eine Fixierung erfolgt, alle anderen pflegerischen Maßnahmen ergriffen werden. Dazu gehören Hilfsmittel zum Schutz des Pflegebedürftigen vor sich selbst (zum Beispiel ein Gitter am Bett).


      Aus Fehlern lernen


      
        Fehlerberichtssystem

      


      Für die Qualität der Pflege ist auf Dauer aber etwas anderes wichtiger als mögliche Schadensersatzansprüche oder Schmerzensgeld: aus Fehlern zu lernen. Auch die Medizin ist dabei, das in der Luftfahrt entwickelte Konzept des „Fehlermanagements“ zu übernehmen. Nur eine „Fehlerkultur“, in der Pflegende Irrtümer zugeben können, führt dazu, dass diese künftig vermieden werden. So hat zum Beispiel das Kuratorium Deutsche Altershilfe (www.kda.de) ein Fehlerberichtssystem entworfen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass ein solches System nur dann richtig funktioniert, wenn Behandler die Möglichkeit haben, eigene Fehler auch anonym zu melden – auf dass alle daraus lernen.


      Pflegefehler können zu gesundheitlichen Schäden beim Pflegebedürftigen führen – klassische Beispiele sind Austrocknen oder Wundliegen (siehe dazu Kapitel 7). Auch das zu späte Herbeirufen eines Arztes ist selbstverständlich ein Pflegefehler. Solche Fehler durch Pflege-Profis sind wahrlich nicht immer deren persönliche Schuld – personelle Unterbesetzung und zu knappe Zeitvorgaben mit der Folge von Überforderungen liegen im System.


      
        Übersicht über Pflegefehler

      


      Wie können Sie als Angehöriger die Wahrscheinlichkeit einschätzen, dass es sich tatsächlich um einen Pflegefehler handelt? Eine Übersicht dazu finden Sie im Internet unter: www.deutsche-pflegeauskunft.de/cms/pflege/tipps-fuer-pflegende-angehoerige/uebersicht-vermeidung-haeufiger-pflegefehler


      Diese Seite gibt außerdem Hinweise zur Vermeidung häufiger Pflegefehler, die auch Ihnen als Angehörigem unterlaufen können.


      
        GUT ZU WISSEN


        Stärkung Ihrer Rechte geplant


        Generell ist auch der Patientenbeauftragte der Bundesregierung (derzeit: Wolfgang Zöller) Ansprechpartner für Pflegebedürftige und deren Angehörige: www.patientenbeauftragter.de. Er plant ein Patientenrechtegesetz, das im Laufe des Jahres 2012 in Kraft treten soll. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Systeme zur Verringerung von Fehlern und mehr Transparenz für Patienten und Angehörige. Sie sollen bei Verdacht auf Behandlungs- und Pflegefehler unterstützt werden. Die Pflegekassen sollen dies nicht mehr nur freiwillig tun, sondern dazu gesetzlich verpflichtet werden. Dies könne beispielsweise durch die Hilfe bei der Beweisführung mittels medizinischer Gutachten geschehen. Außerdem soll das Recht der Angehörigen zur Einsicht in die Pflegedokumentation gestärkt werden.

      


      

    

  


  
    
      


      
        KAPITEL 6

      


      Nicht selbst zum Pflegefall werden


      „Die adrette Person mit den rosigen Wangen ist meist der Demente, die bleiche, geplagte Person ist der überlastete ‚gesunde‘ Partner“, das sagt ein erfahrener Geriater nach vielen Hausbesuchen. An sich selbst zu denken, ist kein Egoismus, sondern zwingende Notwendigkeit, will man sich für längere Zeit um einen pflegebedürftigen Angehörigen kümmern. Die Pflege eines Menschen ist schwierig und anstrengend. Untersuchungen zeigen immer wieder: Viele Pflegende werden selbst krank, körperlich und seelisch. „Pflege kann nur gut gehen, wenn es dem Pflegenden selbst gut geht“, schreibt die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin in ihrer (für Hausärzte gedachten) Leitlinie „Pflegende Angehörige“.


      Wissen, was notwendig ist


      Die meisten Angehörigen wissen nicht, was auf sie zukommt. Die medizinische Behandlung wird heute immer besser, das bedeutet: Wir leben – im Durchschnitt – immer länger, bleiben dabei auch länger gesund, aber wenn Menschen pflegebedürftig werden, dann sind das oft nicht ein paar Wochen oder Monate, sondern Jahre. Das gilt insbesondere für Demenzkranke, die meist körperlich noch sehr fit sind. Und die pflegenden Angehörigen werden in dieser Zeit auch älter und unter Umständen kränker.


      
        Angebote der Kassen

      


      Deshalb sind die Krankenkassen inzwischen gesetzlich verpflichtet, kostenlose Pflegekurse, individuelle Schulungen und auch Gesprächskreise anzubieten, wo Sie sich mit anderen Betroffenen austauschen können. So gibt es zum Beispiel einen Grundkurs in häuslicher Pflege, den Sie übrigens schon besuchen können, wenn Ihr Angehöriger noch nicht pflegebedürftig ist. Es sind auch individuelle Schulungen zuhause möglich, um auf den Einzelfall besser eingehen zu können: Welche Hilfsmittel sind nötig? Welches sind die richtigen Handgriffe beim Heben aus dem Bett? Wie muss die Pflege im Tagesverlauf organisiert werden? Solche Schulungen sind besonders wichtig und auch kurzfristig möglich, wenn es um den Übergang vom Krankenhaus in die eigene Wohnung geht. Fragen Sie bei der zuständigen Krankenkasse nach Angeboten in Ihrer Nähe.


      Besonders schwer: Pflege von Demenzkranken


      Als Angehöriger eines Demenzkranken (siehe auch Kapitel 7) brauchen Sie besonders viel Unterstützung. Die kann zum Beispiel eine Selbsthilfegruppe bieten. Auch Alzheimer-Gesellschaften, Wohlfahrtsverbände und andere Institutionen bieten Gesprächskreise zum Erfahrungsaustausch und zur gegenseitigen Entlastung an. Als Angehöriger haben Sie Anspruch auf einen Kurs zur richtigen Betreuung des Demenzkranken. Auskünfte dazu gibt die Pflegekasse.


      
        Selbsthilfegruppen und Internet

      


      Aber wohin mit eigener Hilflosigkeit, Trauer, oft auch mühsam unterdrückter Wut? Pflegende Angehörige überschätzen leicht ihre eigenen Kräfte, vor allem die seelischen. Pflege führt an eigene Schamgrenzen, wenn zum Beispiel Vater oder Mutter oder auch der Ehepartner selbst beim Toilettengang Unterstützung braucht oder gewindelt werden muss. Selbstverständlich lautet die Empfehlung für pflegende Angehörige von Demenzkranken, sich selbst seelische Unterstützung zu holen. Doch Untersuchungen haben gezeigt, dass pflegende Angehörige professionelle psychologische Unterstützung für ihre eigene Gesundheit eher selten in Anspruch nehmen. Deshalb ist gerade für sie oft das Internet so wichtig: Zum einen mit seinen Foren, in denen man sich austauschen und – wie in Selbsthilfegruppen – ähnlich Betroffene finden kann (siehe oben: www.wegweiser-demenz.de). Zum anderen gibt es hier inzwischen auch professionelle psychologische Hilfe, für die Sie nicht an langwierigen therapeutischen Sitzungen teilnehmen, ja nicht einmal aus dem Haus gehen müssen: Eine neue Internetplattform (initiiert vom Bundesfamilienministerium) bietet eine persönliche psychologische Beratung, und zwar kostenlos und anonym (www.pflegen-und-leben.de).


      Ersatz- und Verhinderungspflege


      
        Krankheit oder Urlaub

      


      Auch wenn Sie selbst einmal krank werden oder Urlaub machen möchten, gibt es Hilfsmöglichkeiten. Sie können eine „Ersatz- oder Verhinderungspflege“ für Ihren pflegebedürftigen Angehörigen bekommen, die dann von einem Pflegedienst oder von selbständigen Pflegekräften übernommen wird. Die Pflegekasse zahlt für maximal vier Wochen (seit 2012) bis zu 1.550 Euro pro Kalenderjahr dazu. Falls ein naher Familienangehöriger einspringt oder jemand, der mit dem Pflegebedürftigen „in häuslicher Gemeinschaft“ lebt, zahlt die Kasse den Pflegegeld-Betrag aus. Zusätzlich gibt es dann noch Geld zum Beispiel für einen Verdienstausfall der privaten Ersatzpflegekraft bis zum Höchstbetrag.


      Dies gilt allerdings erst, wenn Sie mindestens sechs Monate selbst gepflegt haben. Ferner können pflegende Angehörige, um den „leeren Tank“ wieder aufzufüllen, unter Umständen eine Kur beantragen.


      
        TIPP


        Wenn Sie zum ersten Mal Ersatzpflege beantragen, müssen Sie Ihren Angehörigen mindestens sechs Monate zu Hause gepflegt haben. Die meisten Pflegekassen setzen den Beginn der Pflege in häuslicher Umgebung mit der Einstufung in der Pflegeversicherung gleich. Das umgehen Sie, wenn Sie bei der Erstbegutachtung durch den MDK ausdrücklich darauf hinweisen, dass der Beginn der Pflegebedürftigkeit schon früher liegt. Dann besteht der Anspruch auf Ersatzpflege bereits eher.


        Die Inanspruchnahme von Verhinderungspflege wird nicht auf den Anspruch von Kurzzeitpflege (siehe unten) angerechnet. Sie können also auch dann eine Kurzzeitpflege für Ihren Angehörigen bekommen (zum Beispiel wenn Sie plötzlich krank werden), wenn Sie in dem Kalenderjahr bereits Urlaub gemacht und dafür die Verhinderungspflegeregelung in Anspruch genommen haben.

      


      
        Kurzzeitpflege

      


      Schließlich gibt es die Möglichkeit der „Kurzzeitpflege“: Sie können den Pflegebedürftigen vorübergehend – für maximal 28 Tage – in ein Pflegeheim geben, entweder als Übergangslösung zwischen dem Krankenhaus und der häuslichen Pflege, wenn Sie, als private Pflegeperson, plötzlich ausfallen und keine Ersatzpflege organisiert werden kann, oder wenn sich die Pflegebedürftigkeit erheblich verschlimmert und Sie ein geeignetes Heim suchen müssen (siehe auch Kapitel 3).


      
        HINWEIS


        Ein gutes Modell: „Lassen Sie mich vor, ich pflege!“


        Ein interessantes Hilfskonzept hat die Unfallkasse NRW zusammen mit dem Department für Pflegewissenschaften der Universität Witten/Herdecke entwickelt, zunächst für die Modellstädte Solingen und Dortmund: Pflegende Angehörige legen beim Arzt nicht mehr nur ihre Versichertenkarte, sondern eine „Notfallkarte“ vor und kommen dann schneller dran. Viele Pflegepersonen sind nämlich zusätzlich im Stress, wenn sie selbst krank werden (und gehen dann oft lieber gar nicht zum Arzt), weil zuhause ihre Angehörigen unversorgt sind. Außerdem sollen Ärzte stärker über Entlastungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige informiert werden, damit sie besser darauf aufmerksam machen können, beziehungsweise so etwas dann auch mal verordnen. Zum Modellprogramm gehören weiterhin Pflegekurse, Fahrdienste und eine Telefonseelsorge speziell für Angehörige.

      


      Pflege und Beruf


      Über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird ja viel geredet in unserem Land – und immer noch zu wenig getan, verglichen mit unseren europäischen Nachbarn. Und wenn es nicht um die Betreuung von kleinen Kindern geht, sondern um die älterer, pflegebedürftiger Angehöriger, dann sieht es noch schlechter aus.


      Verarmungsrisiko?


      
        Pflege als Tabuthema

      


      Das Thema Pflege von Angehörigen und Beruf ist in der modernen Arbeitswelt heute noch ein Tabu, aber es wird in den nächsten Jahren verstärkt auf die Unternehmen zukommen, weil ohnehin schon qualifizierte Arbeitskräfte fehlen und sie auf die „Pflegegeneration“ der Fünfzigjährigen (und älter) nicht verzichten können. Bisher gibt es nur Initiativen in einzelnen Betrieben und viele Sonntagsreden, wichtig wären aber konkrete bessere Arbeitszeitmodelle und auch ein Umdenken: Wann ist zum Beispiel eine permanente Anwesenheit im Unternehmen notwendig und wann nicht (etwa, wenn kein Publikumsverkehr oder die Arbeit an fest installierten Maschinen zur Tätigkeit gehört)?


      Pflegende Angehörige leisten enorm viel, meist mehr, als sie langfristig verkraften können, sie brauchen Entlastung, Kuren, Urlaub, aber das Hauptproblem bleibt in dem Fall wirklich das Geld. Menschen, die pflegen, verarmen nicht selten, werden zum Sozialfall, weil die Pflegebedürftigen oft nicht einmal für ein paar Stunden allein bleiben können und sie deshalb gar nicht mehr oder nur Teilzeit arbeiten können – und das oft in einem Alter, in dem Vollzeitarbeit für die spätere Rentenhöhe so wichtig wäre. Auch die Möglichkeit der teilstationären, so genannten Tages- oder Nachtpflege (siehe Kapitel 3) ist für viele, trotz der Unterstützung durch die Pflegeversicherung, einfach zu teuer. Wenn man wirklich den Grundsatz „ambulant vor stationär“ erhalten oder sogar ausbauen will, muss häusliche Pflege besser finanziert werden. Dazu gibt es mehrere Vorschläge, wie zum Beispiel die Arbeit ambulanter Pflegedienste nicht in Minutentakten, sondern in größeren Zeitpaketen zu berechnen und entsprechend zu honorieren.


      
        Rentenansprüche

      


      Vor allem ist auch unverständlich, warum es nicht Lohnersatzleistungen für die Pflegezeit (siehe unten) gibt, wie das ja bei der Elternzeit längst der Fall ist. Da, wie gesagt, Frauen die Hauptlast bei der Pflege Angehöriger tragen, muss manch eine Mutter gleich nach der Kindererziehung die nächste berufliche Pause einlegen, was nicht zuletzt ihre Rentenansprüche verringert. Das Verarmungsrisiko aufgrund liebevoller Pflege von Angehörigen ist jedenfalls für Millionen Geringverdiener kein unrealistisches Schreckgespenst.


      Arbeitsrechtliche Regelungen


      
        Unbezahlte Pflegezeit

      


      Die im Kapitel 3 kurz erwähnte Pflegezeit von zehn Tagen zur Organisation der Hilfe für Pflegebedürftige beziehungsweise von bis zu sechs Monaten, um selbst Angehörige zu pflegen, ist Ihr gesetzlich verbrieftes Recht. Sie können sich also für diese Zeit freistellen lassen, um einen nahen Angehörigen (das sind Ehegatten oder Lebenspartner, Eltern, Groß- und Schwiegereltern, Geschwister und Kinder) zu versorgen. Das Recht darauf haben Sie aber nur, wenn Ihr Arbeitgeber mehr als 15 Beschäftigte hat. Außerdem muss der Pflegebedürftige mindestens Pflegestufe 1 (siehe Kapitel 2) haben. Sie müssen Ihrem Arbeitgeber die Pflegezeit mindestens zehn Tage vorher ankündigen. Dann besteht für Sie ein Sonderkündigungsschutz. Weitere Voraussetzung ist, dass Sie mindestens 14 Stunden wöchentlich pflegen und ansonsten nicht mehr als 30 Stunden pro Woche erwerbstätig sind. Statt einer kompletten Pflegezeit können Sie auch Teilzeit arbeiten, was der Arbeitgeber nur aus dringenden betrieblichen Gründen ablehnen darf. Für Beamte gelten übrigens andere Regeln.


      
        Versicherung

      


      Da es aber – wie gesagt – keine Lohnfortzahlung während der Pflegezeit gibt, kann sich dies beileibe nicht jeder leisten. Andererseits sind Sie in diesen sechs Monaten immerhin in einem gewissen Umfang weiter sozialversichert. Dazu müssen Sie der Pflegekasse als Pflegender gemeldet sein. Die Pflegeversicherung zahlt für Sie auf Antrag weiter Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung sowie (wenn Sie nicht ohnehin zum Beispiel über Ihren Ehepartner familienversichert sind) zur Krankenkasse, in der Regel in der Höhe des Mindestbeitrags. Die Höhe des für Sie übernommenen Beitrags richtet sich ansonsten nach der konkreten Pflegezeit und nach der Pflegestufe. Das gilt auch für eine private Kranken- und Pflegeversicherung bis zur Höhe des Mindestbeitrags wie bei gesetzlich Versicherten. Außerdem sind Sie als private Pflegeperson bei allen pflegerischen Tätigkeiten und auf dazu notwendigen Wegen gesetzlich unfallversichert.


      
        Familienpflegezeit

      


      Das im Oktober 2011 mit den Stimmen der schwarz-gelben Regierung im Bundestag verabschiedete und seit Anfang 2012 gültige Gesetz zur Familienpflegezeit soll die bisherige Pflegezeit ergänzen (also nicht ersetzen). Die Familienpflege funktioniert so: Ein Beschäftigter kann für maximal zwei Jahre seine Arbeitszeit verringern (auf bis zu 15 Stunden), verdient aber nicht in gleichem Maße weniger Geld, sondern erhält vom Arbeitgeber eine Art Vorschuss, den er in der ebenso langen „Nachpflegezeit“ wieder abarbeiten muss. Beispiel: Sie arbeiten für ein Jahr nur noch 50 Prozent, bekommen in dieser Zeit aber 75 Prozent Ihres letzten Bruttogehalts. Danach gehen Sie wieder auf eine volle Stelle, bekommen aber weiterhin ein Jahr lang nur 75 Prozent des Gehalts ausgezahlt. Der Arbeitgeber schließt mit Ihnen zu diesem Zweck einen entsprechenden Vertrag. Unternehmen sind jedoch nicht gesetzlich verpflichtet, diese Familienpflegezeit zu gewähren. Als Anreiz für die Arbeitgeberseite gibt es die Möglichkeit, dass die Arbeitgeber von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ein zinsloses Darlehen für die Phase der „Gehaltsaufstockung“ bekommen, das sie erst in der Nachpflegezeit zurückzahlen müssen. Außerdem deckt das „Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben“ das Risiko des Arbeitgebers: Wenn ein Arbeitnehmer nach der Familienpflegezeit nicht mehr wieder kommt, muss er eigentlich laut Vertrag den Teil der Entlohnung zurückzahlen, der über dem Gehalt für die verringerte Arbeitszeit liegt. Ist dieses Geld nun nicht mehr einzutreiben, bekommt es das Unternehmen vom Bundesamt (das dann seinerseits versuchen wird, die Schulden einzutreiben).


      Das Risiko einer Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit nach der Familienpflegezeit (also dass ein Pflegender nicht mehr weiter arbeiten kann) muss dagegen der Arbeitnehmer selbst durch Abschluss einer entsprechenden Versicherung abdecken, die monatlich „nicht mehr als 15 Euro“ (Stand bei Redaktionsschluss) kostet.


      
        Kündigungsschutz

      


      Immerhin sind Sie als Arbeitnehmer während einer vereinbarten Familienpflegezeit – die auch in der Rentenversicherung anerkannt wird – vor Kündigung geschützt.


      Ansonsten aber kommt von vielen Seiten Kritik an dem Gesetz und seiner Ausgestaltung. Zunächst wird moniert, dass es keine Verpflichtung für Unternehmen darstellt. Und während sowohl Wirtschaft als auch Staat keine oder kaum Belastungen durch die Familienpflege-Regelung haben, müssen pflegende Arbeitnehmer für bis zu vier Jahre auf einen wesentlichen Teil ihres Einkommens verzichten. Die Opposition im Bundestag sowie Wohlfahrts- und Pflegeverbände beklagen, lediglich eine Minderheit gut verdienender Beschäftigter in Großbetrieben werde etwas von der neuen Möglichkeit haben.

    

  


  
    
      


      
        KAPITEL 7

      


      Wie Sie mit speziellen Gesundheitsproblemen von Pflegebedürftigen umgehen können


      Dieses Buch ist erstens kein Medizinratgeber. Und zweitens, es kann nicht oft genug wiederholt werden: Altern ist keine Krankheit. Doch vieles verändert sich im Lauf des Alterns. Die Beweglichkeit und die Schärfe der Sinne lässt nach, viele ältere Menschen leiden unter Schwindel, allgemeiner Schwäche und mitunter verringerter Orientierung, das Risiko, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erleiden, steigt, das Immunsystem wird anfälliger für Infektionen und so weiter und so fort. Kennzeichnend für ein gewisses Alter ist sehr oft die „Multimorbidität“, das gleichzeitige Auftreten unterschiedlicher Krankheiten. Umso wichtiger ist es für ältere Menschen, einen verständigen Hausarzt oder einen Geriater (siehe Kapitel 2, Kasten „Was heißt Geriatrie?“) zu haben.


      Auf einige gesundheitliche Besonderheiten beziehungsweise Krankheiten alter Menschen gehen wir hier dennoch ein wenig genauer ein, weil sie auch für Angehörige von Pflegebedürftigen besonders belastend sein können. Wissen von A bis Z, das helfen kann:


      Ängste


      
        Schutzfunktion

      


      Ängste hat jeder, wir brauchen sie, weil sie uns vor Gefahren schützen. Und Kinder haben andere Ängste als alte Menschen. Gerade im Alter ist Angst nur allzu verständlich: Angst vor Verlust und Einsamkeit, vor schweren Leiden und Hilflosigkeit, vor Altersarmut zum Beispiel. Je nach den Lebensumständen sind solche Befürchtungen mehr oder weniger berechtigt, und es nutzt kaum, wenn Sie diese einfach „wegzureden“ versuchen. Als Angehöriger können Sie nur sachlich, verständnisvoll und ruhig darauf eingehen – schon das hilft Ihrem Lieben oft. Soziale Kontakte und gute Betreuung lenken ab und entlasten, den daheim oder im Heim gepflegten Menschen gleichermaßen.


      
        Krankheit

      


      Es gibt jedoch auch übertriebene Ängste. Sie gehören sehr oft zu den wichtigsten Symptomen einer Depression (siehe dort). Manchmal nehmen sie die Form einer regelrechten Angsterkrankung oder von Panikattacken an. Sicheres Zeichen dafür ist, dass es gar keinen konkreten Angstauslöser oder keine akute Bedrohung gibt. Dann handelt es sich um eine psychiatrische Krankheit, die behandelt werden muss – und kann. In der Regel werden dabei Psycho- und Arzneimitteltherapie kombiniert. In manchen Fällen liegt eine organische Ursache vor, deren Behandlung die Angststörung verschwinden lässt. Insgesamt lassen sich Angststörungen fast ausnahmslos wirksam behandeln.


      
        Behandlung

      


      Allerdings – und darauf sollten Sie als Angehöriger besonders achten: In weiten Kreisen, zum Teil auch bei „Fachkräften“, herrscht zum einen immer noch das Fehlurteil, Psychotherapie bringe bei alten Menschen nichts mehr. Das ist schlicht falsch. Zweitens werden bei ihnen sowohl Depressionen als auch Angststörungen oft nicht oder unzureichend mit Psychopharmaka behandelt, obwohl sich so ihre Lebensqualität beträchtlich steigern lässt.


      Austrocknung


      Im Alter lässt oft das natürliche Durstgefühl nach. Flüssigkeitsmangel aber führt zu erheblichen gesundheitlichen Problemen. Oft zum Beispiel denken Angehörige (und sogar Pflegekräfte), der Hilfsbedürftige sei geistig verwirrt – in Wirklichkeit muss er nur das Wasserreservoir des Körpers auffüllen. Mit anderen Worten: Darauf zu achten, dass Ihr „Pflegling“ genügend trinkt, gehört zu den einfachsten und wirksamsten Möglichkeiten, ihm zu helfen.


      Demenzen


      
        Alzheimer

      


      „Ich hab’ Alzheimer“ – ein Satz, den man mindestens so oft hört wie er falsch ist. Denn erstens ist nicht jede Vergesslichkeit altersbedingt oder krankhaft, und zweitens ist nicht jede Demenz eine vom Alzheimer-Typ (benannt nach dem Psychiater Alois Alzheimer, der 1901 die erste Patientin mit dieser Erkrankung beschrieben hat). Generell ist eine Demenz eine fortschreitende neurologische Erkrankung, die mit Verlust von Gedächtnis und Orientierung einhergeht. Das Demenz-Risiko steigt mit dem Alter – insbesondere für Hochbetagte – an. Und da wir – glücklicherweise – im Durchschnitt erheblich älter werden als früher, erhöht sich auch die Zahl der Demenzkranken in der Bevölkerung. Gleichzeitig aber gibt es weniger Kinder, die sich um ihre „geistig verwirrten“ Eltern kümmern könnten. Die Politik versucht, die Versorgung von Demenzkranken vor allem in der Pflegeversicherung zu verbessern. Steigende Kosten für die Gesellschaft sind in den nächsten Jahrzehnten jedenfalls unvermeidlich.


      In diesem Buch können wir nicht näher auf Vorbeugung, Ursachen, Diagnostik und Behandlung von Demenzen eingehen. Heilbar sind sie nicht. Dass bestimmte Medikamente den Krankheitsverlauf verzögern, ist möglich, aber nicht endgültig wissenschaftlich bewiesen. Doch selbst wenn solche Mittel die Pflegebedürftigkeit nur für ein Jahr hinauszögern, ist das auch für Angehörige eine Entlastung. Und nicht-medikamentöse Methoden wie „Gehirnjogging“ helfen jedenfalls dann nichts mehr, wenn eine Demenz „ausgebrochen“ ist. Für die Lebensqualität des Patienten sind aber bestimmte Behandlungsformen wie Bewegungs- oder Musiktherapie oft angenehm und hilfreich.


      
        Belastende Pflege

      


      Eine Demenz schreitet unweigerlich fort. Und nach wie vor werden auch die meisten Demenzkranken zu Hause durch Angehörige betreut, vor allem von Frauen. Diese Pflege ist nicht nur körperlich, sondern vor allem seelisch sehr belastend. Denn die Erkrankten verändern sich oft in ihrem Wesen und Verhalten: Sie werden aggressiv, wehren sich manchmal wütend gegen die Hilfe, am schlimmsten aber: Sie erkennen ihre Nächsten nicht mehr, verlangen oft gerade nach solchen Kindern oder Verwandten, die nicht tagtäglich da sind, nicht da sein können oder wollen. Sie sollten sehr früh im Kreise der Familie und gegebenenfalls Freunde entscheiden, was Sie sich zutrauen können und was nicht und dies vielleicht, so lange es möglich ist, auch mit dem Angehörigen besprechen, der die Diagnose „Demenz“ gestellt bekommen hat. Irgendwann kommt die Zeit, von der an der Demenzkranke rund um die Uhr beaufsichtigt werden muss. Vielleicht müssten Sie Ihren Beruf aufgeben – können Sie sich das leisten? Sind Sie selbst fit genug für die Anstrengungen, die mit der Pflege eines Demenzkranken verbunden sind? Werden sich Ihre Partner und Kinder vernachlässigt fühlen, weil die Pflege des Demenzkranken sehr viel Zeit und Kraft verschlingt? Ist Ihre Wohnung dazu geeignet, mit einem Demenzkranken zusammen zu leben? (Siehe Kapitel 6) Auch wenn Ihr „Pflegling“ eine hohe Pflegestufe bekommt, kann die Einsatzzeit von professionellen Pflegekräften nicht ausreichen. Sicher, die meisten Menschen würden ihren Ehemann, ihre Ehefrau oder Mutter schon aus Dankbarkeit oder einem Gefühl moralischer Verpflichtung „bis zum Schluss“ pflegen, aber seien Sie sicher: Auch wenn „Ihr“ Demenzkranker in einem Heim betreut wird, wird Ihre seelische Belastung bei seiner Begleitung noch groß sein. Ferner gibt es spezialisierte Wohngruppen für Demenzkranke, durchaus eine Alternative zum Heim (siehe Kapitel 3, „Senioren-WG“).


      Depressionen im Alter


      Vielleicht bemerken viele von uns nicht, dass ein älterer Angehöriger „einfach nur“ depressiv ist, weil wir denken, „Traurigkeit“ sei doch eine normale Begleiterscheinung „in diesem Alter“. Außerdem äußern sich Depressionen oft in körperlichen Symptomen, die wirkliche, die vom Patienten oft auch bewusst versteckte seelische Krankheit wird so übersehen. Dabei sind Depressionen neben Demenzen die häufigste psychische Krankheit von alten Menschen, vor allem, wenn sie unter körperlichen Gebrechen oder Erkrankungen leiden. Depressionen gehen in jedem Alter mit erhöhter Suizidgefahr einher. Vor allem: Depressionen sind behandelbar – ebenfalls in jedem Alter.


      
        Behandlung durch Facharzt

      


      Bei geringsten Anzeichen sollten Sie versuchen, Ihren Angehörigen zu überzeugen, sich von einem Facharzt untersuchen zu lassen. Das ist sicherlich nicht immer einfach, denn gerade in der älteren Generation herrscht oft noch die Vorstellung, wer zum Psychiater gehe, sei „ja nur verrückt“. Dass körperliche und seelische Erkrankungen gleichermaßen ernst zu nehmen sind, wird dabei übersehen.


      Wenn der Arzt (das sollte wegen der nicht ganz einfachen Diagnostik wirklich ein Spezialist sein) eine Depression beim Pflegebedürftigen festgestellt hat, spielen Sie als Angehöriger eine sehr wichtige Rolle in der Therapie. Sie sollten zunächst auf liebevolle Art den Pflegebedürftigen von der Behandlungsnotwendigkeit überzeugen, wenn die Krankheitseinsicht noch nicht so recht vorhanden ist. Und Sie sollten darauf achten, dass auch Pflegekräfte – daheim oder im Heim – die Therapie unterstützen. Auch hier gilt, wie bei Angsterkrankungen (siehe oben): Meist ist eine Kombination aus altersangepasster Psychotherapie und Psychopharmaka angezeigt und wirksam. Allerdings kommt es auf die richtige Wahl der Medikamente an: Beruhigungsmittel, wie sie oft gegeben werden, sind keine wirkliche Hilfe. Bei der Überwindung von Vorurteilen dagegen können Sie Ihre Rolle gar nicht hoch genug einschätzen, um die „Compliance“ (Therapietreue) Ihres Pflegebedürftigen zu unterstützen. Vielleicht müssen Sie selbst eigene Vorstellungen überprüfen? So sollten Sie beispielsweise wissen: Moderne Antidepressiva machen nicht süchtig, und sie verändern nicht die Persönlichkeit. Mehr Infos: www.deutsche-depressionshilfe.de.


      Druckgeschwüre (Dekubitus)


      
        Wund liegen

      


      „Wund liegen“ gehört zu den Gefahren bei bettlägerigen Patienten. Durch dauerhaften Druck auf das Gewebe kann es zu solchen Hautgeschwüren kommen, die schlimmstenfalls sogar die Knochen angreifen. „Dekubitalgeschwüre“ können auf Fehler bei der Pflege in Heimen hinweisen. Sie werden deshalb in die Qualitätsbewertung von Heimen besonders stark einbezogen. Angehörige und vor allem Pflegekräfte in Krankenhäusern und Heimen müssen (und können) viel zur Vorbeugung tun. Wenn immer möglich steht selbstverständlich im Vordergrund, den Pflegebedürftigen zu mobilisieren. Und auch hier gilt: Auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr (siehe oben) und gute Ernährung achten. Ferner gehören zur Dekubitus-Prophylaxe sorgfältige Hautpflege, durchblutungsfördernde Massagen, Abpolstern von vorstehenden Knochenpunkten, weiche Unterlagen (für Rollstühle gibt es spezielle Kissen) oder Anti-Dekubitus-Matratzen, und häufiger Wechsel der Lagerung des Patienten.


      
        Kontrolle

      


      Auch gutwillige professionelle Pflegekräfte können manchmal etwas übersehen. Sie als Angehöriger sollten also die Dekubitus-Prophylaxe durchaus kontrollieren. Noch wichtiger ist es, dass Sie den Pflegebedürftigen motivieren, wenn es geht, nicht den ganzen Tag im Bett zu liegen, sondern aufzustehen, vielleicht sogar rauszugehen. Ganz nebenbei hilft das auch, soziale Kontakte zu pflegen.


      Künstliche Ernährung


      Es gibt Pflegebedürftige, die kaum noch oder gar nicht mehr Nahrung zu sich nehmen können (also über eine Mangelernährung hinaus, siehe da). Dann stellt sich für Sie, Ihren Angehörigen und die behandelnden Ärzte, die Frage der so genannten „künstlichen Ernährung“. Dabei bedeutet „enterale“ (vom griechischen Wort für Darm) Ernährung, dass dem Patienten alle lebensnotwendigen Nährstoffe einschließlich Flüssigkeit über den Magen-Darm-Trakt zugeführt werden. Dies geschieht zumeist mit einer Magensonde („PEG-Sonde“). „Parenterale“ Ernährung heißt, dass Nährstoffe direkt mit Infusionen über die Blutbahn verabreicht werden. Beispielsweise kann dies erforderlich sein, wenn der Pflegebedürftige unter Schluckstörungen leidet. Viel wichtiger aber ist die folgende Unterscheidung: Wird ein Pflegebedürftiger – womöglich vorübergehend – künstlich ernährt, um ihn zu behandeln, sein Überleben zu sichern und seine Lebensqualität zu verbessern? Oder geht es darum, dass ein Sterbender mit einer PEG-Sonde (durch die Magendecke) ernährt wird, weil man der Meinung ist, man dürfe ihn doch nicht „dahinvegetieren“, nicht verhungern und verdursten lassen?


      
        Ethische Fragen

      


      Im letztgenannten Fall sind die ethischen Fragen naturgemäß sehr viel gravierender (siehe auch: Palliativmedizin). In den letzten Jahren mehren sich die Stimmen auch aus der Ärzteschaft, die eine künstliche Ernährung in der allerletzten Lebensphase für nicht akzeptabel halten. Kritisiert wird immer wieder auch, dass die künstliche Ernährung in Heimen zu oft bei hochbetagten Pflegebedürftigen eingesetzt werde (womöglich, weil sie weniger Arbeit macht als mühsames Füttern und menschliche Zuwendung). Immer aber gilt: Der Patient entscheidet selbst, welche Maßnahme er (noch) akzeptiert und welche nicht. Ärzte und Pflegekräfte können und müssen aufklären. Ihnen als Angehörigem aber kommt dabei die wichtige Rolle zu, den Pflegebedürftigen in seiner Entscheidungsfindung zu beraten und zu unterstützen.


      Die AOK hat eine Broschüre zu dem Thema herausgebracht: www.aok.de/bundesweit/gesundheit/kuenstliche-ernaehrung-im-alter-176155.php.


      Mangelernährung


      
        Gefahr der Auszehrung

      


      Mangelernährung bei Pflegebedürftigen heißt nicht zwangsläufig, dass sie immer dünner werden. Vielmehr wird in diesem Fall der Nährstoffbedarf nicht dem Alter angepasst. Manchmal kommt es zur regelrechten Auszehrung oder zum schweren Verlust von Muskelkraft. Nach wissenschaftlichen Untersuchungen sind fünf Prozent der selbständig zu Hause lebenden Senioren (über 65 Jahren) mangelernährt, in Pflegeheimen mehr als doppelt so viele – oft unentdeckt vom Pflegepersonal. Schon das zeigt, dass Angehörige von Pflegebedürftigen hierauf besonders achten sollten. Erst recht, wenn Sie jemanden bei sich zu Hause pflegen, müssen Sie auf regelmäßige und ausreichende Ernährung achten und möglichst den Spaß am Essen fördern (siehe auch Kapitel 3). Einsamkeit, Gebrechlichkeit, Schmerzen, Krankheiten (vor allem Krebs) und übrigens auch manche Medikamente können nämlich dazu führen, dass Ihr „Pflegling“ kaum noch Appetit hat. Und wenn der Energie- und Nährstoffbedarf eines Menschen über einen längeren Zeitraum nicht gedeckt wird, kann er sich noch weniger selbst helfen, hat wenig Freude am Leben und bekommt weitere körperliche Krankheiten. Hilfreich ist es, Ihren zu pflegenden Angehörigen immer wieder zu fragen, worauf er denn heute Lust hat und dann darauf zu achten, dass er seine Wunschkost auch wirklich zu sich nimmt. Es gibt auch energieangereicherte Nahrungsmittel, und vielleicht mag Ihr „Patient“ auch ab und an einen „Power-Riegel“ oder „Power-Drink“.


      Medikamente im Alter


      
        „Pillenfülle“

      


      Ältere Menschen leiden, wie erwähnt, häufig an mehreren Krankheiten zugleich. Logischerweise müssen sie dann auch mehr Pillen schlucken als jüngere. Das ist oft unvermeidlich. So mancher erfahrene Doktor schüttelt aber mitunter auch den Kopf, wenn sich ein Senior bei ihm mit einem Dutzend Medikamenten vorstellt, die er von anderen Ärzten oder aus dem Krankenhaus verschrieben bekommen hat, mitunter sogar auf Privatrezept (das machen Kassenärzte gerne, um ihr Arzneibudget nicht zu überschreiten). Denn darunter befinden sich nicht selten auch solche, die eher schaden als nutzen. Zum Beispiel rufen viele Mittel Schwindelanfälle hervor. Vor allem aber wird zu selten auf Wechselwirkungen geachtet – viele Präparate beeinflussen sich gegenseitig in ungünstiger Weise. Und Nebenwirkungen können im älteren Organismus stärker ausfallen. Hinzu kommt, dass ältere Menschen von bestimmten Substanzen manchmal mehr, noch häufiger aber eine geringere Dosis benötigen als jüngere, und manchmal tritt die Wirkung langsamer ein als bei jungen Menschen. Und schließlich sind einige Arzneistoffe für ältere Patienten sogar gänzlich ungeeignet und müssen, falls nötig, durch andere ersetzt werden. Die Abteilung für klinische Pharmakologie der Uni Witten/Herdecke hat kürzlich 83 Arzneien als für ältere Menschen „potenziell ungeeignet“ bewertet. Es gibt im Übrigen alle Formen: medikamentöse Unter-, Über- und Fehlversorgung.


      
        Übersicht über Medikamente

      


      In der „Priscus-Liste sind jene Arzneistoffe verzeichnet, die für ältere Menschen eher ungünstig sind. Hier kann sich der behandelnde Arzt schlau machen: www.priscus.net/


      Sie können als Angehöriger selbstverständlich nicht den Arzt ersetzen – Sie können aber auf einige Dinge achten. Zunächst: Ist der Haus- oder Heimarzt mit den Besonderheiten der Arzneimitteltherapie bei alten Menschen vertraut? Nichts spricht dagegen, ihn zu fragen, ob Ihr Angehöriger wirklich jedes Medikament (noch) benötigt, das er seit Jahren schluckt. Unter Umständen tun Sie Ihrem Pflegebedürftigen hier jedenfalls etwas besonders Gutes: Oft schon verschwanden Kreislaufprobleme, Verwirrtheitszustände, Sturzanfälligkeit und andere Gesundheitsprobleme auf wundersame Weise, wenn ein paar Pillen (wie gesagt, nach ärztlicher Begutachtung) weggelassen wurden. Es gibt immer wieder vermeidbare Einweisungen ins Krankenhaus oder sogar – viel zu früh – ins Heim, die alleine auf falsche Arzneimittel zurückgehen.


      
        Medikamenteneinnahme kontrollieren

      


      Allerdings sollten Sie das umgekehrte Problem auch nicht übersehen: Bekommt Ihr Pflegebedürftiger die Arzneien, die er braucht, Mittel gegen Diabetes oder Bluthochdruck zum Beispiel – und nimmt er sie auch regelmäßig ein? Kann er die Tabletten, wenn das vorgesehen ist, alleine teilen? Versteht er, dass er die gelbe, viereckige Pille nur morgens, die rundliche rote aber dreimal am Tag nehmen muss – und achten die Pflegeprofis darauf? Die im Handel erhältlichen „Boxen“, mit denen man für sich selbst oder andere die Medikamente nach Wochentagen und Tageszeiten sortieren kann, sind hier sehr hilfreich. Das wunderschöne filigrane Schmuck-Pillendöschen ist hierzu allerdings nicht geeignet.


      Palliativmedizin und Hospizversorgung


      
        Linderung

      


      In der Palliativmedizin geht es, um es klar zu sagen, nicht mehr um Heilung und auch kaum um Besserung von Grunderkrankungen. Vielmehr soll für Menschen mit unheilbaren Krankheiten, oft begleitet von schweren Schmerzen (siehe auch unten: Schmerztherapie), die noch bestmögliche Lebensqualität erzielt werden. Dazu gehört es nicht nur, die körperlichen Beschwerden zu lindern, sondern auch die seelischen Probleme. Sie als Angehöriger sollten dabei immer einbezogen werden. Am wichtigsten ist die menschliche Zuwendung.


      
        Hospiz

      


      Einen wichtigen Teil der Palliativversorgung übernehmen heute Hospizdienste. In einem Hospiz werden Menschen in ihrer letzten Lebensphase begleitet und betreut. Das bedeutet zum Beispiel psychologische und auf Wunsch seelsorgerische Versorgung und, wenn nötig, eine Schmerztherapie durch spezialisierte Ärzte, Krankenschwestern und anderes Personal. Sterben im Kreis der Familie ist heute – jedenfalls in Großstädten – nicht mehr die Regel. Den Wunsch, die letzten Lebenstage in vertrauter Umgebung zu verbringen, erfüllen ambulante Hospizdienste, deren Mitarbeiter ins Haus kommen und auch zum Beispiel Nachtwachen übernehmen, nicht aber die pflegerischen Aufgaben (zu den stationären Diensten/Hospizen siehe Kapitel 5). Dies kann Sie als Angehörigen sehr entlasten. In vielen Regionen gibt es Koordinierungsstellen für Hospize (die sich zum Beispiel im Internet finden), die Ihnen einen geeigneten Anbieter in Ihrer Nähe nennen können. Die Kosten für palliativmedizinische Versorgung zu Hause trägt – nach ärztlicher Verordnung – die Krankenkasse.


      Immer wieder wird aber auch ein „Flickenteppich“ bei der „Spezialisierten Ambulanten Palliativ-Versorgung“ (SAPV) beklagt: Es gebe zu wenige Einrichtungen und zu wenige erfahrene Fachkräfte, die auch noch unzureichend honoriert würden. Aus den neueren Berichten der Krankenkassen geht allerdings hervor, dass sich diese Situation zu bessern scheint.


      Schlafstörungen


      Alte Menschen schlafen oft schlechter ein und durch. Schon geringste Reize können den Schlaf eines Pflegebedürftigen stören oder verhindern. Hinzu kommt meist nächtlicher Harndrang. Auf der anderen Seite nicken sie tagsüber oft ein. So gleichen sie nächtlichen Schlafverlust teilweise aus. Dennoch gehören Schlafstörungen zu den häufigsten gesundheitlichen Problemen im Alter.


      
        Achtung, Schlafmittel!

      


      Fachleute warnen vor dem im Alter häufigen übermäßigen Gebrauch von Schlafmitteln einschließlich der rezeptfreien. Davor sollte immer eine ausführliche Diagnostik stehen, denn bestimmte Krankheiten wie Asthma, Herzleiden oder Depressionen können Ursache des Schlafmangels sein. Zunächst kann auch eine Lebensumstellung (Verzicht auf Koffein und schwere Mahlzeiten am Abend) eine Besserung bewirken. Erst nach ausführlicher ärztlicher Beratung und wenn die Schlafproblematik über mehr als einen Monat andauert, sind in manchen Fällen dann doch Schlaftabletten angezeigt. Dann sind so genannte „Z-Präparate“ Mittel der ersten Wahl. Die Bezeichnung kommt von den Anfangsbuchstaben Zaleplon, Zolpidem und Zoplicon (das sind die Substanz-, nicht die Markennamen). Sie wirken recht gut und haben ein geringes oder kein Suchtpotential. Zu beachten ist allerdings, dass Medikamente im älteren Organismus (siehe Medikamente im Alter) anders verarbeitet werden – Schlafmittel langsamer. Außerdem erhöht die Benommenheit oder Schläfrigkeit bei älteren Menschen die Sturzgefahr, besonders wenn sie nachts ’raus müssen. Auf jeden Fall muss die Dosis entsprechend angepasst werden. Außerdem sollten die Lichtschalter in Bettnähe sein. Mitunter ist es auch mit pflanzlichen Präparaten wie Hopfen, Melisse und vor allem Baldrian getan. Eine gute Internetseite zum Thema: www.charite.de/dgsm/rat/alter.html.


      Einen, wie wir finden, besonders einfachen und guten Hinweis können Angehörige ihren Pflegebedürftigen aber in jedem Fall geben: Selbst hochbetagte Rentner meinen oft, es gehöre sich nicht, am Tag zu schlafen, auch wenn man nachts nicht ausreichend zur Ruhe gekommen ist. Warum eigentlich? Womöglich überzeugt das Argument: „immer noch besser, als wegen Übermüdung zu stürzen“.


      Schmerztherapie im Alter


      
        Chronische Schmerzen

      


      Es liegt ja auf der Hand, dass ältere und vor allem pflegebedürftige Menschen mehr und häufiger Schmerzen haben als junge. Oft sind auch schwere Krankheiten Grund für die Pflegebedürftigkeit, und nach Knochenbrüchen oder Krebsoperationen zum Beispiel bleiben Schmerzen über lange Zeit, wenn nicht dauerhaft zurück. Jeder kennt akute Schmerzen, und es kommt darauf an, dass sie möglichst nicht „chronifizieren“. Wenn ein Schmerz aber erst einmal chronisch ist, dann ist er nicht mehr ein „normales“ Warnsignal, sondern ein eigenes Krankheitsbild. Manchmal sind andauernde Schmerzen auch Ausdruck einer Depression (siehe dort). Und in jedem Fall lautet die erste Regel für Sie als Angehörigen: Es gibt kein objektives Maß für Schmerzen, sie können nur die Darstellung des Pflegebedürftigen akzeptieren. In gewisser Weise sollten Sie sogar froh sein, wenn er über seine Schmerzen spricht, denn so kann man wenigstens etwas unternehmen – viele betagte Menschen trauen sich nicht zu klagen oder meinen, Schmerzen gehörten unabänderlich zum Alter.


      Vielleicht ist dies mit ein Grund dafür, dass Pflegebedürftige oft nicht ausreichend gegen Schmerzen behandelt werden. Dabei können die richtigen Medikamente – in ausreichender Dosis, Physiotherapie, manchmal Psychotherapie und nötigenfalls sogar Operationen (Schmerzblockade) die Lebensqualität der Betroffenen deutlich bessern. Gymnastik und andere physikalisch-medizinische Maßnahmen haben den positiven Nebeneffekt, dass sie insgesamt die noch vorhandenen Ressourcen des Pflegebedürftigen aktivieren.


      
        Falsche Zurückhaltung

      


      Mit „Analgetika“ (Schmerzmitteln) sind Pflegepersonal und leider auch immer noch viele Ärzte oft zu zurückhaltend. Die Palette ist groß, von Medikamenten bei leichten bis mittelschweren Schmerzen, manchmal in Kombination mit Antidepressiva, bis hin zu Opiaten gegen schwere Knochen-, Nerven- oder Krebsschmerzen. Gerade Opiate werden zu selten verschrieben, weil es offenbar noch nicht zu jedem Arzt durchgedrungen ist, dass sie – richtig eingesetzt – nicht süchtig machen. Oder es werden aus Unkenntnis falsche Substanzen verordnet – Beispiel: Antirheumatika sind angeblich weniger gefährlich, in Wirklichkeit können sie aber als Schmerztherapie gerade bei Betagten schwere Nebenwirkungen – vor allem auf den Magen-Darm-Trakt – haben.


      Letztlich muss immer ein Arzt entscheiden. Aber wenn es ein Gebiet gibt, auf dem Sie Ihrem pflegebedürftigen Angehörigen helfen können, dann ist es eben dies: mit darauf zu achten, dass er nicht mehr Schmerzen hat als unvermeidlich.

    

  


  
    
      


      Anhang


      Formulare und Vertragstexte


      Checkliste ambulanter Pflegedienst


      
        
          
            	
              Ist mir

              wichtig

            

            	
              Wird die Leistung angeboten?

            

            	
              Ja

            

            	
              Nein

            
          


          
            	

            	
              Bietet der Pflegedienst ein ausführliches und kostenloses Informationsgespräch bei Ihnen zu Hause an?

            

            	

            	
          


          
            	

            	
              Lässt sich das Angebot mit Ihren individuellen Bedürfnissen und Gewohnheiten vereinbaren?

            

            	

            	
          


          
            	

            	
              Hat sich der Pflegedienst auf die Versorgung bestimmter Personengruppen (z.B. Demente, Kinder) spezialisiert?

            

            	

            	
          


          
            	

            	
              Liegt der Pflegedienst in Ihrer Nähe?

            

            	

            	
          


          
            	

            	
              Ist er auch für die medizinische Behandlungspflege zugelassen?

            

            	

            	
          


          
            	

            	
              Beschäftigt der Pflegedienst genügend qualifizierte Fachkräfte (Kranken- oder Altenpfleger)?

            

            	

            	
          


          
            	

            	
              Ist das Leistungsangebot, inklusive der Preise, übersichtlich und verständlich aufgeschlüsselt und vergleichsweise günstig?

            

            	

            	
          


          
            	

            	
              Wird deutlich, welche Kosten Sie selbst tragen müssen?

            

            	

            	
          


          
            	

            	
              Werden Nachtzuschläge oder Wegegeld gesondert berechnet?

            

            	

            	
          


          
            	

            	
              Ist es möglich, dass Sie nur von ein und derselben Pflegekraft beziehungsweise von einem kleinen Team betreut werden?

            

            	

            	
          


          
            	

            	
              Können Sie festlegen, ob Sie von weiblichen oder männlichen Personen gepflegt werden?

            

            	

            	
          


          
            	

            	
              Können Sie eine Pflegekraft ablehnen?

            

            	

            	
          


          
            	

            	
              Ist der Dienst 24 Stunden sowie am Wochenende erreichbar?

            

            	

            	
          


          
            	

            	
              Übernimmt der Pflegedienst kurzfristige Entlastungs- und Urlaubsvertretungen?

            

            	

            	
          


          
            	

            	
              Werden die Angehörigen bei den Vorgesprächen und beim Aufstellen der Pflegeplanung einbezogen?

            

            	

            	
          


          
            	

            	
              Arbeitet der Pflegedienst mit anderen Anbietern zusammen – in welchen Bereichen?

            

            	

            	
          


          
            	

            	
              Sind Unterbrechungen in der Pflege, etwa wegen Urlaub, möglich?

            

            	

            	
          


          
            	

            	
              Wird Ihnen ein verantwortlicher Ansprechpartner für Ihre Fragen, Anregungen und Beschwerden genannt?

            

            	

            	
          


          
            	

            	
              Wird erläutert, für welche Leistungen Fachkräfte und wann angelernte Kräfte eingesetzt werden und wie sich das auf die Kosten auswirkt?

            

            	

            	
          

        
      


      Quelle: „Häusliche Pflege – Information und Auswahlmöglichkeiten – AOK“, https://www.aok.de/assets/media/bundesweit/haeusliche_Pflege.pdf)


      Muster Pflegedienst-Vertrag


      
        Vertrag über ambulante pflegerische Versorgung


        zwischen (Name, Adresse etc.)


        im folgenden „Pflegebedürftiger“ (ggf: vertreten durch …………………)


        und


        Pflegedienst (Name, Adresse etc.)


        im folgenden „Pflegedienst“


        wird vertraglich vereinbart:


        1. Allgemeines


        Die Leistungen der Pflegeversicherung sollen den Pflegebedürftigen helfen, trotz ihres Hilfsbedarfs ein möglichst selbständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Hilfen sind darauf einzurichten, die körperlichen, geistigen und seelischen Kräfte der Pflegebedürftigen wiederzugewinnen oder zu erhalten.


        1.1. Der Pflegedienst erbringt für den Pflegebedürftigen Leistungen der Pflegeversicherung nach dem Sozialgesetzbuch XI. Folgende Leistungen werden vereinbart:


        a) Leistungen, deren Kosten die Pflegekasse (anteilig) zu tragen hat:


        …………………………………………………………


        b) privat vereinbarte Leistungen


        …………………………………………………………


        1.2. Der Pflegedienst ist durch Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI zugelassen und damit zur Einhaltung der Qualitätsstandards des § 80 SGB XI sowie der Regelungen des im Bundesland XY geltenden Rahmenvertrages nach § 75 Abs. 1 SGB XI verpflichtet und darf entsprechend mit den Pflegekassen abrechnen.


        1.3.1. Es gelten die Vereinbarungen aus dem nach § 75 Abs. 1 SGB XI abgeschlossenen Rahmenvertrag im Bundesland XY (alternativ: aus den Bundesempfehlungen nach § 75 Abs. 5 SGB XI), sowie aus den Qualitätsgrundsätzen nach § 80 SGB XI.


        2. Leistungsumfang und Vergütungsregelung


        2.1. Die Leistungen werden ab dem (Datum) im oben genannten Haushalt erbracht.


        2.1.2. Umfang, Art und Zeitpunkt der Leistungen werden nach gemeinsamer Absprache mit dem Pflegebedürftigen erbracht.


        2.1.3. Art, Häufigkeit und Umfang der vom Pflegedienst zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus der vereinbarten Beschreibung der Leistungen, die diesem Pflegevertrag als Anlage beigefügt ist. Sollten Änderungen des Leistungsumfanges vereinbart werden, sind diese rechtzeitig abzusprechen und auf einem neuen Berechnungsbogen einvernehmlich zu vereinbaren.


        2.2. Die Entgeltsverzeichnisse sind in der aktuell gültigen Fassung Bestandteile dieses Vertrages und als Anlage beigefügt. Eine Entgelterhöhung muss dem Pflegebedürftigen möglichst frühzeitig und schriftlich angekündigt werden. Eine Nachberechnung ist frühestens am dem 1. Tag des auf den Zugang der Ankündigung folgenden Monats möglich. Der Pflegebedürftige ist schon in der Ankündigung darauf hinzuweisen, dass er den Vertrag anlässlich der Entgelterhöhung kündigen kann.


        2.3.1. Die Vergütung, die der Pflegedienst für seine Leistungen erhält, ergibt sich aus dem Berechnungsbogen, der diesem Vertrag beigefügt ist.


        2.3.2. Die Leistungen der sozialen Kranken- und Pflegeversicherung oder anderer Sozialleistungsträger werden vom Pflegedienst direkt mit diesen abgerechnet.


        Vereinbarte oder erbrachte Leistungen, die nicht oder nicht vollständig von einem Sozialleistungsträger übernommen werden, sind vom Pflegebedürftigen selbst zu bezahlen. Leistet der Sozialleistungsträger nur einen Teilbetrag, hat der Pflegebedürftige die Restkosten zu übernehmen. Für die zusätzlich abgerufenen Leistungen darf keine höhere als die nach § 89 SGB XI vereinbarte Vergütung berechnet werden.


        2.3.3. Die verbleibenden Eigenanteile (Restkosten), die der Pflegebedürftige selbst zu tragen hat, werden im Berechnungsbogen gesondert ausgewiesen und deutlich hervorgehoben. Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage der vom Pflegebedürftigen abgezeichneten Leistungsnachweise.


        2.4. Wird ein vereinbarter Pflegeeinsatz, der aus vom Pflegebedürftigen zu vertretenden Gründen ausfallen muss, nicht bis um 14.00 Uhr des Vortages abgesagt, ist der Pflegedienst berechtigt, die Vergütung gleichwohl zu verlangen, falls das eingeplante Personal nicht anderweitig eingesetzt werden konnte. Der Pflegedienst muss sich seine ersparten Aufwendungen anrechnen lassen.


        Eine im Notfall erforderliche Einlieferung in ein Krankenhaus hat der Pflegebedürftige nicht zu vertreten.


        2.5.1. Der Pflegedienst sichert zu, dass ausschließlich sorgfältig ausgewähltes und geeignetes Personal eingesetzt wird. Hilfskräfte müssen fachlich angewiesen und überwacht werden.


        2.5.2. Der Pflegedienst bildet überschaubare Pflegeteams, um sicherzustellen, dass der Pflegebedürftige von möglichst wenigen Bezugspersonen betreut wird. Dabei muss der Pflegedienst im Rahmen seiner Möglichkeiten die Wünsche des Pflegebedürftigen berücksichtigen.


        2.6. Der Pflegedienst führt zur Feststellung des Hilfsbedarfs und der häuslichen Pflegesituation einen Erstbesuch beim Pflegebedürftigen durch. Der Erstbesuch kann auch in einer stationären Einrichtung durchgeführt werden, aus welcher der Pflegebedürftige entlassen werden soll. Die Kosten für den Erstbesuch werden von der Pflegekasse übernommen.


        2.7. Der Pflegedienst informiert die Pflegekasse über die Notwendigkeit


        des Einsatzes von Pflegehilfsmitteln. Er stellt im Rahmen seiner Möglichkeiten sowie der Vereinbarung mit der Pflegekasse Pflegehilfsmittel zur Verfügung. Im Übrigen berät der Pflegedienst über entsprechende Leistungsverpflichtungen der Pflegekasse und ist bei der Antragstellung und Beschaffung behilflich.


        2.8.1. Der Pflegedienst ist dem Pflegebedürftigen bei der Beantragung sozialer Leistungen behilflich. Er berät ihn über ärztliche und pflegerische Notdienste, über Haus-Notruf-Systeme und vermittelt, sofern der Pflegebedürftige damit einverstanden ist, den Kontakt zur staatlichen Altenhilfe. Diese Beratung erfolgt unentgeltlich.


        2.8.2. Der Pflegedienst berät zudem über andere Dienstleistungen, wie etwa die Wohnungsgestaltung, Krankengymnastik, die teilstationäre Versorgung in der Tages-, Nacht-, und Kurzzeitpflege. Auf Wunsch vermittelt der Pflegedienst diese ergänzenden Dienste. Darüber hinaus unterstützt der Pflegedienst die Angehörigen in gesundheitsfördernden und sichernden Arbeits- und Pflegetechniken. Die Beratung, Unterstützung und Vermittlung erfolgt unentgeltlich.


        2.9. Der Pflegedienst arbeitet eng mit Krankenhäusern und Rehabilitationseinrichtungen zusammen, um einen von diesen Einrichtungen angestrebten, fachlich notwendigen Übergang von Pflegebedürftigen in die häusliche Pflege sicherzustellen.


        2.10. Soweit der Pflegedienst die vereinbarten Leistungen nicht selbst erbringt, sondern von anderen ausführen lässt, ist dies in der Beschreibung des Leistungsumfangs ausdrücklich zu vermerken. Der Pflegedienst bleibt auch bei der teilweisen Erbringung der Leistung durch Kooperationspartner gesamtverantwortlich für die vereinbarten Pflegeleistungen. Bei der Auswahl der Kooperationspartner hat der Pflegedienst besondere Sorgfalt walten zu lassen.


        2.11. Der Pflegedienst überprüft Beschwerden des Pflegebedürftigen unverzüglich und verpflichtet sich, bei berechtigten Beschwerden umgehend Abhilfe zu schaffen.


        2.12.1. Die vereinbarten Leistungen werden vom Pflegedienst in geeigneter Form aufgezeichnet und vom Pflegebedürftigen gegengezeichnet (Leistungsnachweis).


        2.12.2. Die Pflegedokumentation kann vom Pflegebedürftigen und seinen Angehörigen, von allen an der Pflege Beteiligten und von Personen wie Hausärzten und Notärzten jederzeit eingesehen werden. Bei berechtigtem Interesse hat auch der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) ein Einsichtsrecht. Ein berechtigtes Interesse liegt insbesondere bei einer erneuten Begutachtung im Rahmen der Einstufung in die Pflegestufen oder bei Durchführung einer Qualitätsprüfung vor.


        2.12.3. Die Pflegedokumentation ist Eigentum des Pflegedienstes. Sie verbleibt während der Pflege beim Pflegebedürftigen, es sei denn, ihre sichere Aufbewahrung ist dort nicht gewährleistet. Wird sie vom Pflegedienst aufbewahrt, muss Sie mit Sorgfalt verwahrt werden, um eine unbefugte Einsichtnahme zu verhindern. Nach Beendigung der Pflege verbleibt die Dokumentation für einen Zeitraum von fünf Jahren beim Pflegedienst. Dann wird sie ordnungsgemäß vernichtet.


        2.13. Die Ziele, der Verlauf und die Ergebnisse des pflegerischen Prozesses werden vom Pflegedienst regelmäßig durch eine verantwortliche Fachkraft überprüft und in der Pflegedokumentation festgehalten.


        3. Rechnungsstellung und Zahlungsweise


        3.1.1. Die Rechnungen des Pflegedienstes über den Eigenanteil sind 30 Tage nach Rechnungsstellung zur Zahlung fällig. Die Rechnungsstellung erfolgt auf Grundlage der Leistungsnachweise monatlich, und zwar am Beginn des Monats für den vorherigen Monat. Leistungen, die mit der Pflege- oder Krankenkasse abzurechnen sind, werden der jeweiligen Kasse vom Pflegedienst direkt in Rechnung gestellt. Der Pflegedienst informiert den Pflegebedürftigen über die jeweiligen Rechnungsbeträge.


        3.1.2. Auch Pflegebedürftige, die nicht zur Zahlung eines Eigenanteils verpflichtet sind, erhalten zu ihrer Information eine monatliche Abrechnung.


        3.2. Vorkasse und Abschlagszahlungen sind ausgeschlossen.


        4. Beendigung des Vertrages


        4.1. Der Pflegebedürftige kann den Pflegevertrag jederzeit ohne Abgabe von Gründen kündigen.


        4.2. Der Pflegedienst kann den Vertrag schriftlich und mit einer Frist von sechs Wochen zum Quartalsende ordentlich kündigen. Die Frist kann sich verkürzen, wenn die Pflege durch einen anderen Pflegedienst schon vor Ablauf der Kündigungsfrist sichergestellt ist.


        4.3. Im Falle der Erhöhung des Entgelts ist der Pflegebedürftige berechtigt, den Vertrag zum Wirksamwerden der Erhöhung zu kündigen.


        4.4. Die Rechte der Vertragsparteien zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleiben unberührt.


        4.5. Bei einem vorübergehenden Aufenthalt in einem Krankenhaus oder bei einer Rehabilitationsmaßnahme ruht der Vertrag.


        4.6. Beim Tod des Pflegebedürftigen endet der Vertrag unmittelbar.


        5. Haftung


        5.1. Der Pflegedienst weist dem Pflegebedürftigen den Abschluss einer ausreichenden Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung nach. Der Versicherungsschutz umfasst mindestens folgende Deckungssummen: 1.500.000 Euro für Personen- und/oder Sachschäden, 25.000 Euro für Vermögensschäden, 500.000 Euro für die Umweltbasisversicherung, 25.000 Euro für Beratungs- und Bearbeitungsschäden und 25.000 Euro für die in Obhut genommenen Schlüssel.


        5.2. Der Pflegedienst haftet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen für Schäden und Folgeschäden, die durch die Leistungserbringung seiner Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen direkt, sowie für Körper- und Sachschäden, die anlässlich der Leistungserbringung entstehen.


        5.3. Die Haftung tritt auch für den etwaigen Verlust eines nach besonderer Vereinbarung überlassen Wohnungsschlüssels ein. Der Pflegedienst weist nach, dass er im Rahmen seiner Berufshaftpflichtversicherung gegen den Verlust von Schlüsseln versichert ist.


        6. Besondere Sorgfaltspflichten


        6.1. Der Pflegebedürftige gestattet den Mitarbeitern des Pflegedienstes den Zutritt zu seiner Wohnung zu den abgesprochenen Pflege- bzw. Ersatzzeiten auch ohne Vorankündigung.


        6.2. Der zu diesem Zweck ggf. ausgehändigte Wohnungs- oder Hausschlüssel wird in einem abgeschlossenen Schlüsselkasten beim Pflegedienst aufbewahrt und mit einer Nummer gekennzeichnet. Die Zuordnung zur Adresse erfolgt über die Nummer. Das Verzeichnis der Nummern wird gesondert von den Schlüsseln und sicher verwahrt. Der Pflegedienst haftet gegenüber dem Pflegebedürftigen für die ordnungsgemäße Verwahrung und Nutzung und für den Verlust der Schlüssel.


        7. Datenschutz und Schweigepflicht


        7.1. Die Daten des Pflegebedürftigen müssen streng vertraulich behandelt werden.


        Im Falle einer unbefugten Weitergabe von Daten an Dritte durch den Pflegedienst selbst, durch einen Mitarbeiter oder seine Kooperationspartner ist der Pflegedienst dem Pflegebedürftigen zum Ersatz durch die Weitergabe des entstandenen Schadens verpflichtet.


        7.2. Wird die Pflegedokumentation vom Pflegedienst aufbewahrt, muss sie mit Sorgfalt verwahrt werden, um eine unbefugte Einsichtnahme zu verhindern. Nach Beendigung der Pflege verbleibt die Dokumentation für einen Zeitraum von fünf Jahren beim Pflegedienst. Danach wird sie ordnungsgemäß vernichtet.


        7.3. Nur soweit es zur Durchführung des Vertrages erforderlich ist, dürfen personenbezogene Daten an den Kostenträger und die Abrechnungsstelle weitergegeben werden.


        7.4. Eine Weitergabe der Daten an das Sozialamt bedarf der vorherigen und ausdrücklichen Zustimmung des Pflegebedürftigen.


        8. Besondere Vereinbarungen


        ………………………………………………………..


        9. Fürsorgepflicht in Notfällen


        In Notfällen, insbesondere bei plötzlicher starker Verschlechterung des Gesundheitszustandes des Pflegebedürftigen, ist der Pflegedienst verpflichtet, nachfolgende Vertrauensperson des Pflegebedürftigen zu benachrichtigen:


        (Name, Adresse etc.)


        10. Anlagen


        · Berechnungsbogen


        · Entgeltverzeichnisse


        · Landes-Rahmenvertrag nach § 75 Abs. 1 SGB XI


        · Qualitätsgrundsätze nach § 80 SGB XI


        · Sonstige Anlagen: ………..


        Ort/Datum


        Unterschrift Pflegebedürftiger/Unterschrift Pflegedienst


        ––––

      


      Quelle: Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein/Bremen

      www.verbraucherzentrale-bremen.de (dort suchen: Pflegevertrag)


      Adressen


      Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Patientinnen und Patienten


      Friedrichstraße 108, 10117 Berlin


      Tel.: 030-18-441-3420, Fax: 030-18-441-3422


      www.patientenbeauftragter.de


      E-Mail: patientenbauftragter@bmg.bund.de


      Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienste und Wohlfahrtpflege


      040/20 207-0


      Regionale Adressen unter:


      www.bgw-online.de


      Bundesagentur für Arbeit


      Regensburgerstraße 104, 90478 Nürnberg


      Tel.: 01801/66 44 66 (3,9 ct. pro Minute)


      www.arbeitsagentur.de


      Bundesverband Europäischer Betreuungs- und Pflegekräfte


      Friedrichstraße 81, 10117 Berlin


      Tel.: 030/20886-373, Fax: -374


      E-Mail: info@bebp.eu


      www.bebp.eu


      Compass Private Pflegeberatung GmbH


      Gustav-Heinemann-Ufer 74 C, 50968 Köln


      Tel. 0221 93332-0; Fax: -500


      E-Mail info@compass-pflegeberatung.de


      Bundesweit gebührenfreie Servicenummer für Anfragen zur Pflegeberatung: 0800 101 88 00


      Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V. – Selbsthilfe Demenz


      Friedrichstraße 236, 10969 Berlin


      Tel.: 030/259 3795-0


      info@deutschge-alzheimer.de


      www.deutsche-alzheimer.de


      Deutsche Hospiz Stiftung, Patientenschutzorganisation


      Informationsbüro Dortmund


      Europaplatz 7, 44269 Dortmund


      Telefon: 0231 / 73 80 73-0; Fax: -1


      Informationsbüro München


      Baldestraße 9, 80469 München


      Telefon: 089 / 20 20 81-0; Fax: -11


      Informationsbüro Berlin


      Chausseestraße 10, 10115 Berlin


      Telefon: 030 / 2 84 44 84-0; Fax: -1


      Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA)


      An der Pauluskirche 3, 50677 Köln


      Tel.: 0221 931847-0


      www.kda.de


      Medizinischer Dienste der Krankenversicherung


      Lützowstraße 53, 45141 Essen


      www.mdk.de


      mit links zu den MDKs der Bundesländer


      Unabhängige Patientenberatung Deutschland UPD gGmbH


      www.upd-online.de


      inkl. Liste der regionalen Beratungsstellen, anzufordern über Bundesgeschäftsstelle der UPD, Littenstraße 10, 10179 Berlin Telefon: 030 200 89 233, Fax: 030 200 89 23-50 (über dieses Telefon keine Beratung)


      Verband der privaten Krankenversicherung e.V.


      Bayenthalgürtel 26, 50968 Köln


      Verbraucherzentralen:


      Diese sind nach Bundesländern organisiert, Der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. bietet keine Beratung, auf der Internetseite www.vzbv.de (oder im örtlichen Telefonbuch) finden sich jedoch die Adressen der Verbraucherzentralen der Länder, oder erfragen unter:


      Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.


      Markgrafenstraße 66, 10969 Berlin


      Tel.: 030/25800-0; Fax: -218


      E-Mail: info@vzbv.de


      Vermittlerfirmen für ausländische Haushaltshilfen:


      Es gibt seriöse und unseriöse private Vermittler. Hinweise, worauf Sie achten sollten, finden sich im Text (Kapitel 3). Es ist nicht möglich, hier eine dauerhaft zuverlässige Liste der „guten“ Firmen aufzustellen. Dennoch einige wenige Beispiele, die uns überzeugt haben:


      www.actiovita.de


      www.ihrepflege.eu


      www.linara.de


      www.proviteahuman24h.de


      www.seniocare24.de


      ZAV Internationale Arbeitsvermittlung


      Villemombler Straße 76, 53123 Bonn


      Tel.: 0228/713 14 14


      E-Mail: haushaltshilfen@arbeitsagentur.de oder zav-bonn.ae@arbeitsagentur.de


      www.arbeitsagentur.de/nn_29928/Navigation/Dienststellen/besondere-Dst/ZAV/ZAV-Nav.html


      Zentrum für Qualität in der Pflege (gemeinnützige Stiftung)


      www.zqp.de/projekte.html


      Literaturtipps


      
        	Älter werden – Schwerpunktthema im „Stern“-Sonderheft „Gesund leben“ Nr. 5/2011


        	Berliner Altersstudie, Die – Die BASE abgekürzte Untersuchung zu allen Aspekten von Altern und Alter hat bundesweite Gültigkeit (sie wurde nur hauptsächlich in Berlin erhoben). Wissenschaftlich, aber durchaus verständlich für Leser, die sich tiefer einarbeiten wollen. 3., erweiterte Neuauflage 2010, Akademie Verlag, ISBN 978-3-05-004508-5, 69,80 €


        	www.caritas.de/hilfeundberatung/ratgeber/alter/pflegeundbetreuung


        	Demenz – Hilfe bei Alzheimer und anderen Demenz-Krankheiten. Herausgegeben von der Stiftung Warentest 2010, ISBN 978-3-86851-112-3, 19,90 €, zu beziehen über: Stiftung Warentest, Lützowplatz 11-13, 10785 Berlin; Tel.: 030/26 31-0, Fax: -2727; Bestell-Telefon: 0 18 05/00 24 67 (14 ct./Min.); email@stiftung-warentest.de; www.test.de


        	Gesundheit und Krankheit im Alter – gemeinsame Veröffentlichung (2009) des Statistischen Bundesamtes, des Deutschen Zentrums für Altersfragen und des Robert Koch-Instituts. ISBN 978-3-89606-196-6, zu beziehen über (Mail): gbe@rki.de


        	(dip) Neuhaus, Isforrt, Weidner: Situation und Bedarfe von Familien mit mittel- und osteuropäischen Haushaltshilfen, Köln, 2009, Online verfügbar unter www.dip.de


        	Heiber, Andreas: Die neue Pflegeversicherung – Der Antrag, die Pflegestufen, die Leistungen; Stern-Ratgeber, Linde Verlag Wien, 2008, 9,80 €, ISBN 978-3-7093-0237-8, www.lindeverlag.de


        	Herbst, Vera: Anti-Aging – Fit fürs Alter, Herausgegeben von der Stiftung Warentest, September 2011, ISBN 978-3-86851-124-6, 16,90 €


        	Hilfe aus Osteuropa, in: Finanztest 5/2011, Seiten 74–76, zu beziehen über: Stiftung Warentest (s.o.)


        	Jürgs, Michael: Alzheimer – Spurensuche im Niemandsland, Bertelsmann-Verlag, 448 Seiten, 14,99 €, ISBN 978-3-570-00934-5


        	Klinger, Bernhard F. (Hg): Betreuung von Angehörigen; Stern-Ratgeber (Betreuung meint hier die rechtliche Betreuung von Menschen, die selbst ihre Angelegenheiten nicht mehr meistern können). Linde Verlag Wien, 2011, 9,80 €, ISBN 978-3-7093-0338-2, www.lindeverlag.de


        	Leben und Wohnen im Alter – 2. Auflage, Herausgegeben von der Stiftung Warentest, September 2011, ISBN 978-386851-036-2, 240 Seiten, 19,80 €


        	Pflegeratgeber: Unter anderem das hessische Sozialministerium hat gute Broschüren zum Thema herausgegeben, etwa:

          
            	„Pflegebedürftig – was ist zu tun“ (in mehreren Sprachen)


            	„Ratgeber für pflegende Angehörige“

          

        

      


      Mail: publikationen@hsm.hessen.de


      www.hsm.hessen.de


      Postfach 31 40, 65021 Wiesbaden, Tel.: 0611/817 33 01


      
        	Pflegeheimführer Berlin 2010/2011, Verlag Der Tagesspiegel, 12.80 €; www.tagesspiegel.de


        	„Pflegende Angehörige“ – Leitlinie Nr. 6 der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin (interessant, auch wenn eigentlich für Hausärzte gedacht); http://leitlinien.degam.de/index.php?id=fertiggestellteleitlinien


        	Ratgeber zur Pflege des Bundesgesundheitsministeriums als download: www.bmg.bund.de; dort bei „Suche“ als Stichwort eingeben: „Ratgeber Pflege“


        	Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen: Sondergutachten 2009 „Koordination und Integration – Gesundheitsversorgung in einer Gesellschaft des längeren Lebens“, siehe: www.svr-gesundheit.de


        	Schutz vor Gewalt, Betrug und Pflegefehlern. Zweite Auflage des Ratgebers für Pflegebedürftige, Angehörige, Pflegende, Betreuende und Mitarbeiter der Polizei. Broschüre der Verbraucherzentrale Hamburg als PDF: www.vzhh.de/action/search.aspx?q=pflegefehler


        	Was ist wenn? Ratgeber-Broschüre, herausgegeben von der Landesstelle Pflegende Angehörige NRW, kostenlos, Telefon 0800/220 4400 (Montag bis Freitag, 10 bis 12 Uhr), oder als PDF-Datei: www.lpfa-nrw.de


        	Westhoff, Andrea und Justin: Ihre Rechte als Kassenpatient – Wie Sie auch als gesetzlich Versicherter von Ärzten und Krankenkassen bekommen, was Ihnen zusteht, Stern-Ratgeber, Linde Verlag Wien, 2010, 9,90 €, ISBN 978-3-7093-0295-8, www.lindeverlag.de


        	Zeitschrift „Angehörige pflegen“ (aus dem Bibliomed-Verlag, der auf Pflegefragen spezialisiert ist). Die Zeitschrift richtet sich an pflegende Angehörige und wird kostenlos über die Landesunfallkasse NRW, die Barmer GEK und den Bundesverband des Sanitätsfachhandels e.V. verteilt.

      


      

    

  


  
    
      


      Weitere Titel


      Bernhard F. Klinger (Hrsg.)/Armin Abele/Klaus Becker/Thomas Maulbetsch/Wolfgang Roth


      • Der Vorsorgeplaner


      Wie Sie durch Vollmachten, Verfügungen und Testamente für den Krankheits-, Pflege- und Erbfall vorsorgen


      ISBN 978-3-7093-0356-6


      2011, 192 Seiten


      EUR 9,90 (D/A)


      Andreas Lutz/Monika Schuch


      • Existenzgründung


      Was Sie wirklich wissen müssen. Die 50 wichtigsten Fragen und Antworten


      ISBN 978-3-7093-0351-1


      2011, 208 Seiten


      EUR 14,90 (D/A)


      Stephan Konrad/Franz Kopinski


      • Wohnungseigentum – Ihre Rechte und Pflichten.


      Erwerb – Verwaltung – Vermietung


      ISBN 978-3-7093-0355-9


      2011, 168 Seiten


      EUR 9,90 (D/A)


      Ludger Bornewasser/Bernhard F. Klinger


      • Der Streit ums Erbe


      Wie Sie Ihre Interessen wahren und Konflikte vermeiden. Spannende Fälle aus der Praxis zeigen, worauf es ankommt.


      ISBN 978-3-7093-0328-3


      2011, 160 Seiten


      EUR 9,90 (D/A)


      Bernhard F. Klinger (Hrsg.)/Florian Enzensberger/Thomas Maulbetsch/Joachim Müller/Wolfgang Roth


      • Betreuung von Angehörigen


      Bestellung – Aufgaben, Rechte und Pflichten – Kosten – Haftung. Antworten auf alle wesentlichen Fragen zum Betreuungsrecht


      ISBN 978-3-7093-0338-2


      2011, 160 Seiten


      EUR 9,90 (D/A)


      Stefanie Kubosch/Julia Kleine/Annette Eicker


      • Gekündigt – was tun?


      Von Abfindung bis Zeugnis: Ihre Rechte – Ihre Chancen. Wie Sie wieder Mut fassen und beruflich neu durchstarten.


      ISBN 978-3-7093-0337-5


      2011, 152 Seiten


      EUR 9,90 (D/A)


      Rudolf Stumberger


      • Hartz IV


      Das aktuelle Gesetz mit den neuen Regelungen. Mit verständlichen Erklärungen zum Ausfüllen des Antrages.


      ISBN 978-3-7093-0331-3


      5. Auflage 2011, 152 Seiten


      EUR 9,90 (D/A)


      Astrid Congiu-Wehle/Agnes Fischl


      • Der Ehevertrag


      Wie Sie Vorsorge für Ehe, Trennung und Scheidung treffen


      ISBN 978-3-7093-0304-7


      2010, 160 Seiten


      EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)


      Joachim Mohr/Frank Lechner


      • Alleinerziehend – das sind Ihre Rechte


      ISBN 978-3-7093-0259-0


      2010, 160 Seiten


      EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)


      Gordian Philipps/Susanne Lebek


      • Erfolgreich durchs Assessment-Center


      ISBN 978-3-7093-0321-4


      2010, 184 Seiten


      EUR 14,90 (D)/EUR 15,40 (A)


      Andrea Westhoff/Justin Westhoff


      • Ihre Rechte als Kassenpatient


      Wie Sie auch als gesetzlich Versicherter von Ärzten und Kassen bekommen, was Ihnen zusteht


      ISBN 978-3-7093-0295-8


      2010, 160 Seiten


      EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)


      Roland Stimpel


      • In 10 Schritten zum Eigenheim


      Planen, kaufen, bauen: Von der Suche bis zur Finanzierung – Ihr Wegweiser zum eigenen Haus


      ISBN 978-3-7093-0288-0


      2010, 160 Seiten


      EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)
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      2. Auflage 2009, 144 Seiten


      EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)


      Bernhard F. Klinger


      • Das Testament
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      ISBN 978-3-70930264-4


      2009, 168 Seiten


      EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)
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      Sorgerecht – Unterhalt – Umgangsrecht . Es geht auch friedlich, wenn die Vernunft siegt.


      ISBN 978-3-7093-0272-9


      2. Auflage 2009, 176 Seiten


      EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)
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      Der Antrag – die Pflegestufen – die Leistungen: Ihre neuen Möglichkeiten und Chancen


      ISBN 978-3-7093-0237-8


      2008, 192 Seiten


      EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)
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      ISBN 978-3-7093-0213-2


      2008, 168 Seiten


      EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)


      Astrid Congiu-Wehle/Joachim Mohr
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      ISBN 978-3-7093-0229-3


      2008, 168 Seiten


      EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)
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      • Ihr Recht als Arbeitnehmer


      Vom Vorstellungsgespräch bis zur Kündigung – was darf der Chef?


      ISBN 978-3-7093-0218-7


      2008, 192 Seiten


      EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)


      Wolfgang Jüngst/Matthias Nick


      • Arbeiten und Leben im Ausland


      Auswandern oder Überwintern: alle wichtigen Informationen. Mit 10 Länderkapiteln von Schweiz bis USA.


      ISBN 978-3-7093-0214-9


      EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)


      Tibet Neusel/Sigrid Beyer/Kathrin Arrocha


      • Immobilienkauf


      Haus oder Wohnung – Alles über Finanzierung, Recht und Steuern


      ISBN 978-3-7093-0195-1


      2008, 190 Seiten


      EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)


      Andrea Erdmann/Andreas Kobschätzky


      • Erfolgreich bewerben


      Von der systematischen Vorbereitung zum souveränen Bewerbungsgespräch und fairen Arbeitsvertrag


      ISBN 978-3-7093-0187-6


      2008, 176 Seiten


      EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)


      Wolfgang Jüngst/Matthias Nick


      • Wenn der Nachbar nervt


      Rechte und Pflichten in der Nachbarschaft


      ISBN 978-3-7093-0174-6


      2007, 160 Seiten


      EUR 9,90 (D)/EUR 10,20 (A)


      Inken Wanzek/Christine Rosenboom


      • Arbeitsplatz in Gefahr – Das sind Ihre Rechte


      Kündigung – Beschäftigungsgesellschaft – Aufhebungsvertrag – Mobbing – Trennungsgespräche


      ISBN 978-3-7093-0152-4


      2007, 240 Seiten
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